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// • Städtische Finanzen,

^ • Allgemeines.

Der Krieg und die mit ihm einhergehenden gewaltigen

Umwälzungen der ganzen Volkswirtschaft hatten die finanziellen

Verhältnisse der Stadt Wien auf das äußerste angespannt . Im Jah¬

re 1918 stand Wien vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch . Der

Neuordnung der städtischen Finanzen galt daher die größte Sorge

der Wiener Gemeindeverwaltung . In zäher Arbeit ist es gelungen,

aus dem Chaos herauszukommen und die finanziellen Grundlagen

der Stadt völlig neu zu gestalten . Durch ein neues Steuersystem,

das viel umstritten und viel nachgeahmt wird , wurden jene Sum-
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men herbeigeschafft , die die Verwaltung benötigte , um soihe  neu¬

en Aufgaben zu bewältigen und Wien wieder mit neuem Leben zu

erfüllen . Gestützt auf das neue Steuersystem und unterstützt

von einem mustergültigen Steuerapparat hat die Gemeinde Wien

auch die furchtbare Periode der Entwertung der österreichischen

Krone überstehen können ohne zusammenzubrechen.

Das Jahr 1922 stand noch ganz im Zeichen der Infla¬

tion . Mit Hilfe ausländischen Kapitales war es Ende 1922 der

Bundesregierung gelungen , die österreichische Krone zu stabi¬

lisieren . Das Jahr 1923 ist das erste Jahr stabilisierter Wäh¬

rung . Es darf dabei allerdings nicht außeracht gelassen werden,

daß die Stabilisierung nur das Wertverhältnis der Krone gegen¬

über den festen Auslandwährungen wirksam fixierte ; während sie

die innere Kaufkraft des Geldes aber nicht in gleicher Weise

auf dem zu Beginn dieser Aktion vorhandenen Niveau zu halten

vermochte . Die auf die Stabilisierung folgende Verwaltungsperio-



de war infolgedessen noch immer von sehr heftigen Schwankungen

erfüllt . Die Anpassung stellte für die österreichische Wirtschaft

und insbesondere für die öffentlichen Körperschaften eine schwie¬

rige Aufgabe dar . Unter der Ingerenz des Völkerbundes war ein

Reform - und Finanzprogramm aufgestellt worden , das in einer in

Genf am 4 . Oktober 1922 Unterzeichneten Konvention enthalten

ist . Die Bundesregierung erhielt die Zusage einer vom Völkerbun¬

de garantierten , in Österreich sowie in verschiedenen ausländi¬

schen Staaten aufzulegenden Anleihe . Österreich mußte jedoch

dafür eine Reihe von Verpflichtungen auf sich nehmen , die die

Bundesregierung in ihrer Verfügungsmacht stark einschränkten.

Die auf Grund des Genfer Sanierungsprogrammes von der Bundes¬

regierung übernommenen Verpflichtungen hatten aber auch für die

Stadt Wien wichtige Folgen , die nicht nur in den allgemeinen

wirtschaftlichen Wirkungen infolge der starken Drosselung des

Bundesbudgets und des Abbaues einer großen Anzahl von Angestell¬

ten in Erscheinung traten , sondern auch für die Gemeindefinanzen

unmittelbar den Ausfall verschiedener Einnahmen zur Folge hat¬

ten.

Für die Finanzgebarung der Stadt Wien war ferner

der Umstand von Wichtigkeit , daß während der Dauer der Finanz¬

kontrolle eine Ausländsanleihe nur mit ausdrücklicher Zustimmung
Ge wesen j

des Generalkommissärs erlangbar/wäre . Jedes derartige Ansuchen
i

Wiens wäre aber zweifellos mit der Forderung beantwortet worden,

auch die Gebarung des Landes und der Gemeinde Wien dem General¬

kommissär unterzuordnen . Eine solche Einschränkung der Selbst¬

verwaltung konnte nicht zugelassen werden . Wohl aber ergab sich

aus diesen Verhältnissen die Nötigung , auch für die Investitionen

der städtischen Unternehmungen , die ihrer Natur nach durchaus
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eine Bedeckung in Form von langlaufenden Anleihen gerechtfertigt

hätten , durch eigene Kraft vorzusorgen.

Immerhin ist es infolge des Umstandes , daß schon

in den früheren Jahren das größte Bemühen auf die Herstellung

des Budgetgleichgewichtes verwendet wurde sowie infolge der

günstigen Einnahmenentwicklung gelungen , die erforderlichen Gel¬

der aufzuhringen . Seihst so große Neuschöpfungen , wie der Aushau

der Wasserkräfte , konnten fast ohne Inanspruchnahme fremder

Gelder finanziert werden . Ebenso wurden die Riesenkosten für die

großen Wohnbauprogramme nicht im Wege einer Anleihe , sondern aus

den Erträgnissen einer eigenen Zwecksteuer - der Wohnbausteuer -

gewonnen . Auf diese Weise blieben bedeutende Summen, die sonst

als Zinsen an das Ausland gezahlt werden müßten , der heimischen

Wirtschaft erhalten.

Die Wiener Stadtverwaltung war immerzu bemüht,

an der Verbesserung der ungünstigen österreichischen Handels¬

und Zahlungsbilanz mitzuwirken . Eine Reihe initiativer Maßnahmen

ist aus cüesem Bestreben hervorgegangen . Dazu gehören die Unter¬

stützungen , die die Gemeinde der '»Wiener Messe " angedeihen ließ,

dazu gehören ferner die Bestrebungen zur Hebung des Fremden¬

verkehrs . Gemeinsam mit dem Lande Niederösterreich wurde im

Jahre 1926 eine eigene Institution geschaffen , die "Fremdenver¬

kehrskommission der .Bundesländer Wien und Niederösterreich " , für

die Wien im Jahre 1928 allein einen Betrag von 350 . 000 S gewid¬

met hatte . Es ist in der Tat gelungen , in den letzten . Jahren eine

immer größere Zahl von Fremden nach Wien zu ziehen ; 1923 kamen

insgesamt 418 . 405 Fremde , davon 30 . 238 Reichsdeutsche und 11 . 098

Amerikaner nach Wien , 1928 718 . 794 Fremde , davon 202 . 079 Reichs¬

deutsche und 28 . 839 Amerikaner.



Um die Fremdenindustrie zum Ausbau und zur Ver¬

besserung der den Fremden dienenden Einrichtungen anzuspornen,

hat die Gemeinde denjenigen Hotels , Pensionen und Sanatorien,

die in ihrem Betriebe Investitionen in einem gewissen Umfange

vornehmen , Steuerermäßigungen eingeräumt . ( Investitionsbegün¬

stigung sges et z vom 1 . April 1927 ) . Ende 1927 haben weit mehr

als die Hälfte der Wiener Fremdenbeherberger die im Gesetz

angeführten Begünstigungen in Anspruch genommen und dadurch

auch ein Teil zur Hebung der heimischen Arbeit beigetragen.

Dem gleichen Ziele diente auch die Aktion zur Förderung des

Rußland - Exportes und die Kredithilfe für Gewerbetreibende . Die

Gemeinde Wien übernahm für Zusatzexporte nach Rußland bis zu

einer Höhe von 70 Prozent des ausbedungenen Lieferungsentgeltes

die Ausfallsbürgschaft .* für eine Summe von 100 , 000 . 000 S.

Lurch den Zusammenbruch einer Reihe von Banken

war das Kreditwesen ziemlich erschüttert und Geld nur zu sehr

hohem Zinsfuß erhältlich . Lie Zentralsparkasse der Gemeinde Wien,

die sich während der Jahre der Inflation von allen Spekulatio¬

nen freigehalten hat und durch ihre unbestrittene Solidität sich

das größte Vertrauen der Bevölkerung erworben hatte , verfügte

über sehr hohe Einlagen . Ihr ist es vor allem zu danken , daß

der Zinsfuß für Leihgeld wieder auf ein erträgliches Maß herab¬

gedrückt wurde . Um den Gewerbetreibenden die Aufnahme billiger

und festverzinslicher Kredite zu ermöglichen , hat die Gemeinde

gegenüber dem Kreditverein der Zentralsparkasse die Garantie

eines sechsprozentigen fixen Zinsfußes für Larlehen im Betrage

von 50 Millionen Schilling übernommen . Viele Gewerbetreibende,

die sonst überhaupt keinen Kredit erhalten würden , bekommen

jetzt bei der Zentralsparkasse Larlehen zu einem Satz , wie ihn



nicht einmal bedeutende Industrien bei den Großbanken genießen.

So hilft die städtische Finanzpolitik überall mit , die produk¬

tiven Kräfte der Stadt anzuspornen und zu entwickeln . Um für

Industrie und Gewerbe Arbeit zu schaffen , hat die Gemeinde vor

allem selbst große Aufträge hinausgegeben ; da sind zunächst die

großen Wohnbauprogramme , welche den Bau von insgesamt 60 . 000

Wohnungen vorsehen . Im Jahre 1923 hat die Gemeinde drei Notstands^

Programme ausgearbeitet , welche Bestellungen für 559 Milliarden

Kronen umfaßten . Yon 1923 bis 1927 hat die Gemeinde über 4-00

Millionen Schilling für Investitionen ausgegeben , ungerechnet

die Investitionen der städtischen Unternehmungen . Auch diese

sind sehr bedeutend und der Erlös der 30 Millionen - Bo11ar - An¬

leihe vom Jahre 1927 ist ausschließlich für Investitionen der

städtischen Unternehmungen vorgesehen . Daß der Anteil der

Stadt Wien an der österreichischen Gesamtarbeitslosigkeit von

60 T4 Prozent im Jahre 1923 auf 44 T5 Prozent im Jahre 1928

zurückging , ist nicht zuletzt auf die großzügige Investitions¬

politik und Bautätigkeit Wiens zurückzuführen.

Das Bild über die Eigenart der Wiener städtischen

Finanzpolitik wäre nicht vollständig , wenn man an der TarifPo¬

litik der städtischen Unternehmungen vorüberginge . Die städti¬

schen Monopole werden nicht mehr als ein Mittel der indirekten

Besteuerung ausgenützt . Die städtischen Tarife für Straßenbahn,

Elektrizität und Gas werden nach dem Prinzipe der Selbstkosten¬

deckung erstellt . Der Erfolg ist , daß Wien unter den europäi¬

schen Städten die weitaus billigsten Strom - und Gaspreise hat.

Die Finanzpolitik der Wiener Gemeindeverwaltung

kann also auf eine Reihe von Erfolgen hinweisen . Es ist ihr

f
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zunächst gelungen , das Gleichgewicht im Wiener Gemeindehaushalt

herzustellen und dies zu einer Zeit , wo die österreichische Wäh¬

rung ihrem Verfall erst entgegenging . Die Not des Krieges und

die Inflation haben die Stadt nicht in gänzliche Verarmung zu

stürzen vermocht . Es sind im Gegenteil wieder Anzeichen , die

auf eine neue raschere Entwicklung der Stadt schließen lassen.

In seiner Rede zu dem Voranschlag für das Jahr 1928 , hat der Ei¬

nanzreferent der Stadt Wien , Stadtrat Breitner,  diese

Entwicklung in der folgenden Weise umschrieben:

"Wenn man das ganze Bild betrachtet , wie es die

wirtschaftlichen Verhältnisse im Augenblicke zeigen und auch je¬

nes Bild , wie es die Gemeindewirtschaft darbietet , dann wird man

gewiß nicht etwa zu dem Schlüsse kommen, daß zu irgend einem

rosenroten Optimismus besonderer Anlaß ist . Man wird aber doch

zu der festen Überzeugung befähigt werden , die wir ja selbst

immer gehabt und zum Ausdruck gebracht haben - auch in den

schwierigsten Zeiten des Zusammenbruches und auch in den trüb¬

sten Tagen dieser Stadt - daß die Lebenskraft Wiens eine unver¬

wüstliche , fest wurzelnde und unerschütterliche ist . Aus dem

Wien der hungernden Kinder , die auf das Mitleid des Auslandes

angewiesen waren , ist innerhalb weniger Jahre eine Stadt gewor¬

den , in der es möglich gewesen ist , das Ausmaß der Kindersterb¬

lichkeit auf die Hälfte des Ausmaßes des Jahres 1913 herabzu¬

drücken . Und so können wir sagen , daß es trotz aller noch be¬

stehenden und sehr großen Sorgen doch vorwärts geht " .



JB , Der gemeinde ha us halt»

C Die eigene Gebarung der gemeinde Wien«

Die finanzielle Gebarung läßt erkennen , wie sehr die

Kräfte der Gemeinde durch die Aufbauarbeit auf allen Gebieten der

Verwaltung in Anspruch genommen wurden . Die Ziffern der Rechnungs¬

abschlüsse zeigen ein ständiges Ansteigen der Einnahmen und Ausga¬

ben . Nach den vom Gemeinderate genehmigten Rechnungsabschlüssen

betrugen (nach der laufenden Gebühr ) :

im
Jahre die Gesamteinnahmen

1923 245,872 . 052 S — g

1924 359,790 . 931 S 47 g

1925 460,518 . 023 S 71 g

1926 434,309 .036 S 47 g

1927 466,720 . 858 S — g

1928 502,659 . 715 S 73 g

Die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben auf die

einzelnen Verwaltungsgruppen ist aus der folgenden Übersicht zu

die Gesamtausgaben

182,176 . 867 S 29 g

351,547 . 394 S 94 g

403,934 -468 S 02 g

449,649 *648 S 74 g
474,112 . 975 S 97 g

502,373 *489 S 32 g

Geb arungsüber-
schuß ( + )
Gebarungsabgang ( - )

+ 63,695 *184 S 71 g

+ 28,443 *536 S 53 g

+ 56,583 *555 S 69 g

- 15,340 . 612 S 27 g

- 7,392 .117 S 97 g
+ 286,226 S 41 g

ersehen.
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Verwaltungs-

gruppe

1 9 , 2 3
Einnahmen S Ausgaben S

19 2 4
Einnahmen jS Ausgaben S

I. Personalange-
legenh . u . Ver-
Y erwaltungs-
reform

II . Finanzwesen

. 759 *418

pL99 , 215 *834

49,114 *006

21,408 . 643
III . Wohlfahrts~

einr . , Jugend - ,
fürs . u . Gesund¬
heitswesen 9,389 *958 30,346 . 605

IY . Sozialpolitik
u -Wohnungsw. 13,776 . 843 20,858 . 365

V * lechn . Angele¬
genheiten 13,720 . 732 39,504 *596

VI . Ernährungs - u.
Wi rt sc ha ft san-
gelegenheiten

YII * Allg . Verwal¬
tung ^ angele-
genheiten

VIII . Stadt . Unter-

6 , 682 . 906 17,092 . 313

1,069 *613 3,852 . 339

nehmungen 1,256 . 747

1,718 . 624

284,490 . 942

14,499 *131

23,538 . 342

21,168 . 953

12,523 *830

1,261 . 475

589 *635

72,034 *654

41,507 *968

53,220 . 796

66,527 *387

60 , 589 *661

32,017 *797

5,449 *131

Verwaltungs-
gruppe

19 2 5
Einnahmen S Ausgaben S

19 2 6
Einnahmen S Ausgaben S

I . Personalange¬
leg enh . u . Ver¬
waltungsreform

II . Pinan zwe s en
III . Wohlfahrts - 1)

einr . ,Jugend -
fürs . u . Gesund¬
heitswesen

IY . Sozialpolitik!
u . Wohnung sw.

2,223 *517

358,333 *206

33,905 *468

53,781 . 536

2,818 . 266

324,193 *377

37,900 . 575

52,969 *357

V . Techn . Angele¬
genheit en

YI . Ernährung s - u.
Wir t s cha ft s an¬
gel egenheiten

18 , 227 *172

36,108 . 735

31,584 *821

67 , 060 . 460

99,513 *596

66,377 *386

18,413 *548

42,408 . 395

34,469 *786

71,284 - 007

124,799 *504

73,138 . 605

f
I
II

YII . Allg . Verwal-
tungsangel.

YIII . Stadt . Unter¬
nehmungen

12 , 699 *018

1,062 . 498

279 *056

77,076 . 624

6,219 *398

10,568 . 733

829 *875

' 607 * 056

82,838 . 554

6,719 *047

1 ) Abgeändert durch Gemeinderatsbeschluß vom 22 . November 1927
in Verwaltungsgruppe III - Wohlfahrtswesen und soziale Ver¬
waltung ; Yerwaltungsgruppe IV - Wohnungswesen.



o J.

Verwaltungs-
gruppe _[

1927
Einnahmen S Ausgaben S

1928
Einnahmen S Ausgaben S

I * Personalangele-
genh . u . Verwal-
tungsreform

II . Finanzwesen

III . Wohlfahrt s - -l)
einr . , Jugend-
fürs . u . Gesund-
heitswesen

IV . Sozialpolitik 4)
u . Wohnung sw.

V. Teohn . Angele¬
genheiten

VI . Ernährungs - u.
Wirt schaft san-
gelegenheiten

VII . Allg .Verwal¬
tungsangele¬
genheiten

VIII . Stadt .Unter¬
nehmungen

3,4 *8,587 37,166,957j 3,840 . 632
356,159 . 051 64,741 . 575 377,212 . 546

40,144 . 365
71,449 . 125

19,440 . 646 82,093 *388 18,469 - 494 95,029 . 196J|
39,714 . 096 |110,396 . 319 41,515 . 473 100,920 . 894

■J
35,519 . 336 81,217 . 805 : 38,171 . 846 80,612 . 606

10,281 . 783 88,135 -185 21,062 . 139 101,527 . 624.

1,293 . 503 10,361 . 748 : 1,389 . 748 12,689 . 681

753 -855 997 . 840

1 ) Abgeändert durch GerneinderatsbeSchluß vom 22 . November 1927
in Verwaltungsgruppe III - Wohlfahrtswesen und soziale Verwal¬
tung ; Verwaltungsgruppe IV - Wohnungswesen.

Bei einem Vergleich der für die einzelnen Verwal¬

tungsgruppen angeführten Ergebnisse ist zu berücksichtigen , daß wäh¬

rend dieser Zeit verschiedene Inderungen in der Budgetierung vorge¬

nommen wurden . So werden seit 1925 die persönlichen Aufwendungen für

Lehrpersonen nicht mehr in der Verwaltungsgruppejl , sondern in der
Verwaltungs gruppe VI , im Sonderrechnungsabschluß für das Schul¬

wesen , verrechnet . Um einen zeitlichen Vergleich zu ermöglichen,

seien die Zahlen aus dem Budget der Verwaltungsgruppe I für die

Jahre 1923 und 1924 besonders hervorgehoben . Die Einnahmen für den

persönlichen Aufwand für Volks - und Bürgerschulen betrugen 1923:

4828 S 68 g , 1924 : 795 S 81 g ; die Ausgaben für den persönlichen

Aufwand für höhere Lehranstalten , für Volks - , Bürger - und Allgemeine
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Mittelschulen und für Rühe - und Versorgungsgenüsse der städtischen

Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen betrugen 1923 -

28,478 . 838 S 14 g und 1924 - 40,945 *164 S 12 g.

Ferner erscheinen die Ausgaben für die Förderung

von Sport und Körperkultur seit 1927 nicht mehr in der Verwal¬

tungsgruppe VII , sondern in der Verwaltungsgruppe III . Der Aufwand

hiefür betrug 1923 : 15 *084 S , 1924 : 39 *928 S 68 g , 1925 : 39 *870 S

und 1926 : 51 *950 S 40 g.

Durch Verfügung des Bürgermeisters vom 29 * November

und 9 . Dezember 1927 wurden eine Reihe von Verwaltungsstellen aus

ihrer bisherigen Verwaltungsgruppe ausgeschieden und einer ande¬

ren Verwaltungsgruppe eingegliedert . Um einen Vergleich mit den

Vorjahren zu ermöglichen , seien diese Veränderungen besonders er¬

wähnt . Die Zahlen für die Rubrik "Sozialpolitik " ( ausgenommen die

"Kleingartenförderung ") sind seit 1928 im Budget der Verwaltungs¬

gruppe III ( bisher IV ) zu ersehen . Die Einnahmen für 1928 betru¬

gen 39 . 738 S 34 g , die Ausgaben 9,968 . 872 S 99 g * Die Rubriken

Baupolizei und Verkehrsangelegenheiten wurden aus der Verwal¬

tungsgruppe V aus geschieden und der Verwaltungs gruppe VII einge¬

ordnet . Es handeltjsich hier für 1928 um eine Ein nahmepost von

77 . 411 S 44 g undjeine Ausgabepost von 135 *218 S 61 g . Die Ge¬

schäfte der Baustoffebeschaffung wurden der Verwaltungsgruppe VI

(bisher V) überwiesen ; Einnahmen 1928 : 1,146 . 344 S 42 g , Ausga¬

ben 1928 : 1,146 . 306 S 82 g.

In den Ziffern der Verwaltungsgruppe VIII sind

nur die abgeführten Reingewinne des städtischen Brauhauses und

der städtischen Ankündigungsunternehmung "Gewista " verreoh-
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net . Im übrigen werden von den städtischen Unternehmungen ei¬

gene Rechnungsabschlüsse veröffentlicht , von denen clsws.em besonderes

Kapitel berichtet.

Die dargestellte Übersicht der Einnahmen und Aus-

gaben isf die Gebarung nach der laufenden (Gebühr . Als laufende

Gebühr werden dme —auf Grund der Yoransohlag -s-ansützo oder von

besonde re n - Genehmigungen für laufende Rechnung ausgowiosonon und

in den Büchern vorgeschriebenen Einnahmen und Ausgaben bezeich¬

net . Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben ( die Kassabewegung)

wird in der Abstattung  zur Darstellung gebracht . Die folgende

Übersicht bringt die Ziffern über die

Abstattung für die Jahre 1923 bis 1928.

Gesamteinnahmen

Ge s amt au sgab e n

K e 11 o einnahmen

Kassarest vom
Vo rj ahr e

Kassarest des
laufend . Jahres

1221

S 353,256 . 105

S 303,013 - 965

S 50,242 . 139

1924

458,270 . 477

457,885 - 270

385 - 207

3 3,018 . 166 53,260 . 306

S 53,260 . 306 53,645 - 513

1923

694,082 . 932

681,663 *936

12,418 . 996

53,645 - 513

66,064 - 509

Gesamteinnahmen

Gesamtausgah eni
Iiettoein .nah .men +
üettoausgahen -

Kassarest vom
Vorjahre

Kassarest des
laufend . Jahres

1926

S 773,932 . 154

S 775,513 - 677

S - 1,581 - 524

S 66,064 - 509

S 64,482 . 985

1927

729,903 . 247

728,462 . 131

+ 1 , 441 -116

64,482 - 985

65,924 - 101

1928

625,402 . 902

649,569 - 622

24 , 166 . 720

65,924 . 101

41,757 - 381



Bilanz .

Betrag , um den der
kassamäßige Erfolg
gegenüber dem gebüh-
renmäßigen
größer ( + ) , kleiner ( - )
ist , in S

Betrag , um den sich
die Empfangsrück¬
stände vermehrten ( - )
verminderten ( + )

Betrag , um den sich
die Aus gabsrückstände
vermehrten ( + ) ,
verminderten ( - )

Betrag , um den der
kassamäßige Erfolg
gegenüber dem gebüh¬
renmäßigen
größer ( + ) ,kl einer (- )
ist , in S

Betrag , um den sich
die Empfangsrück¬
stände vermehrten ( - )
verminderten ( + )

Betrag , um den sich
die Ausgabsrückstände
vermehrten ( + ) ,
verminderten ( - )

■o

1923 1924 1925

13,455 -045 - 28,058 . 329 - 44,164 -560

+ 17,395 -262 + 12,696 -927 - 9,610 . 636

1926 1927 1928

■+ 1,205 -324 + 3,237 - 556 - 33,815 - 546

+ 12,553 - 765 + 5,595 - 677 + 9,362 . 600

3 Die Gebarung der Bonds.

Von den in der Verwaltung der Gemeinde stehenden
ufj/'f} rr? t>)en , o &sc/?Sassen - .nur o/i e Je/oar v*>n o/ert, 'fccw +ii ’g * “ 6 sc/}Ci«SSe .nur o/ie

Ponds s-ind nur dro oEolgondon vior von - Be deutung;  de :s Jfiener

städtische » Lehrerpensionsfonctf , der Wiener Bürgerspitalfonclf , der

Bürgerladefonc £ der Gemeinde Wien und der Wiener allgemeinem Ver-

30,848 . 307 - 40,755 -256 - 34,553 -924

»M

+ 13,759 -089 + 8,833 -233 - 24,452 . 946 | |
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sorgungsfonds ausgewiesen . Von den anderen in der Verwaltung der

Gemeinde Wien stehenden Fonds sind die Mittel infolge der Infla¬

tion auf unbedeutende Beträge zusammengeschmolzen . Der Wiener

Landwehrfond <und der Waisenfond (wurden hei der im Juni 1923 er-
^ • • • i

folgten Zusammenlegung der Stiftungen miteinbezogen . Bas Vermögen
i (.

des Wiener Landwehrfond ging in das Vermögen der vereinigten

Armenstiftungen auf , das Vermögen des Waisenfond wurde den zu¬

sammengelegten Waisenstiftungen zugewiesen . Damit war die Selb - |
ständigkeit dieser Fonds aufgehoben . Der Landwehrfond hatte 115 J

Jahre bestanden ; er wurde im Jahre 1809 zur Unterstützung der
' ' ! !

hilflos zurückgebliebenen Familien von Landwehr - Soldaten ins

Leben gerufen . Der Waisenfond ' war im Jahre 1855 begründet worden.

Der Großarmenhaus - Stiftungsfond und der Johannes-

spital - Fond haben im Jahre 1928 zu bestehen aufgehört , ihr Ver¬

mögen , das schließlich beim Großarmenhausfond Bargeld im Betrage

von 4 S und Wertpapiere im Werte von 114 S und beim Johannes¬

spitalfond Bargeld im Betrage von S 7 f 87 und Wertpapiere im

Werte von S 265 *91 umfaßte , ist an die "Vereinigten Armenstif-

tungen " übergegangen . Der Großarmenhaus - Stiftungsfond leitet

sich von dem Vermögen des Großarmenhauses her . Dieses wurde

durch eine Stiftung aus dem Jahre 1866 ins Leben gerufen . Der

Johannesspitalfond stammt aus den Kapitalien des Johannesspitals , |

das im Jahre 1727 eingerichtet wurde . §

Die folgende Gebarungsübersicht erstreckt sich auf |

die vier bedeutenden unter städtischer Verwaltung stehenden Fonds.





Bürgerladefond der Gemeinde Wien.

1321

Einnahmen

Aus gaben

Gebarungsabgang , gedeckt
aus den eigenen Geldern
der Gemeinde

2

32

30

Einnahmen

Aus gaben

Rückzahlung der von den
eigenen Geldern der
Gemeinde in den Vorjah¬
ren zur Deckung der Ge¬
barungsabgänge erhal¬
tenen Zuschüsse

Gebarungsabgang , gedeckt
aus den eigenen Geldern
der Gemeinde

1926

2

65

63

Wiener allgemeiner Versorgungsfonds.

1221
Einnahmen

Ausgaben

Abfuhr an die eigenen
Gelder der Gemeinde

923 . 897

34 . 455

889 . 442

Einnahmen

Ausgaben

Abfuhr an die eigenen
Gelder der Gemeinde

1926

2 , 167 *990

378 . 938

1 , 789 . 052

1924 1925
S

2

110

s
19

111

108 92

1927 1928

60

27

2

93

33

91

1924

1 , 552 . 294

114 . 999
2 , 782 . 281

203 . 756

1 , 437 . 295 2 , 578 . 525

1927

5 , 579 . 737

566 . 167

3 , 013 . 570

1928

2 , 394 . 832

1 , 012 . 869

1 , 381 . 963



£*■ Das städtische Einnahmewesen.

Der größte Teil der städtischen Einnahmen stammt

aus den Gemeinde - und Landesabgaben , an zweiter Stelle stehen die

Ertragsanteile an den mit dem Bunde gemeinschaftlichen Abgaben;

zu ihnen kommen noch die Zuschläge zu den Bundesgebühren , deren

Ertrag verhältnismäßig gering ist . In früherer Zeit , bis in die

Zeit des Umsturzes basierte die städtische Einnahmenwirtschaft

hauptsächlich auf solchen Zuschlägen zu den staatlichen Steuern.

Seit dem Jahre 1919 ist auch darin eine Änderung festzustellen.

Nach dem Umsturz hat die städtische Einanzverwaltung ein neues

System von Landes - und Gemeindeabgaben geschaffen , das eine

möglichst soziale Verteilung der Steuerlast anstrebt.

Die Gemeinde - und Landesabgaben

Der Grundgedanke des städtischen Steuersystems

besteht darin , die Bevölkerung so weit als möglich nicht bei ihren

lebenswichtigen Aufwendungen zu besteuern , sondern vor allem

dann zu Leistungen für das Gemeinwesen heranzuziehen , wenn sie

über das Maß des unbedingt Notwendigen hinausgehen . Auch bei je¬

nen Steuern , die nicht als ausgesprochene Luxusabgaben gelten,

ist der Aufbau und die Abstufung der Steuersätze so gehalten , da¬

mit die leistungsfähigeren Steuerträger besonders herangezogen

werden . In dem folgenden Abschnitt werden die Gebarung und die

Veränderungen in den Steuergesetzen während der Berichtszeit

dargestellt werden.



Steuern auf Luxus und besonderen Aufwand.

Die Lustbarkeitsabgabe.

Die Lustbarkeitsabgabe wurde im Kriege eingeführt.

Besteuert werden : Vorführungen , Aufführungen , Wettbewerbe , Be¬

lustigungen , Schaustellungen oder sonstige Darbietungen im Wie¬

ner Gemeindegebiete . Die Steuer ist entweder im Verhältnis zum

Eintrittspreis festgesetzt oder pauschaliert . Von der Abgabe

befreit sind Veranstaltungen deren gesamter Reinertrag einem

wohltätigen Zwecke allgemeiner Natur zufließt , sofeme dieser

zugeführte Betrag das Doppelte der entfallenden Abgabe erreicht,

ferner Vorführungen , die von Schülern oder für BiIdungszwecke

ohne irgend eine Erwerbsabsicht veranstaltet werden.

Die gesetzlichen Grundlagen der Lustbarkeitsabga¬

be sind im Laufe der Jahre öfters geändert worden . Gegenwärtig

gilt das Gesetz vom 4 * November 1921 , ( L. G. B1 . für Wien Nr . 126)

mit einer Reihe von Abänderungen . In der Verordnung des Stadt¬

senates als Landesregierung vom 24 « Jänner 1928 ist das Lust¬

barkeitsabgabegesetz unter Berücksichtigung aller bisher erfolg¬

ten Abänderungen wiederverlautbart worden . ( L. G. Bl . für Wien Nr.

5 vom 20 . Februar 1928 ) .

Die Abänderungen des Gesetzes bestanden zum größ¬

ten Teile in Ermäßigungen der Abgabe . Durch die Herabsetzung

der Abgabensätze sollten die der Lustbarkeitsabgabe unterliegen¬

den Betriebe entlastet und dadurch der zahlreichen Angestellten¬

schaft dieser Erwerbszweige zu Hilfe gekommen werden . Gegenwärtig

gelten folgende AbgabeSätze:

9 Prozent bei Theateraufführungen mit ganz oder
nahezu ausschließlich gesprochenem Worte , Rezitationsveranstal¬
tungen , Opernaufführungen ; tferner bei Orchester - , Chor - oder So¬
listenkonzerten oder Kammermusikabenden , soweit diese Veran-



staltungen in Konzertsälen oder Theatergebäuden abgehalten wer¬
den ; endlich bei Vorführungen nicht bewegter Lichtbilder (Dia¬
positive ) zur Erläuterung von Vorträgen mit ausschließlich ge¬
sprochenem Worte.

Beginnen derartige Veranstaltungen erst nach 9 Uhr
abends , so tritt eine Verdoppelung des Abgabesatzes ein ; 23 Pro¬
zent bei Operetten , Pantomimen , Revuen , Possen mit Musik und
Gesang , musikalischen Schwänken und bei Baletten in den Bundes-
theatem ; 20 Prozent bei Konzertakademien ; 23 Prozent bei
Tanzkursen , gleichgültig ob sie von Einzelpersonen , Tischge¬
sellschaften , Vereinen u . s . w. oder in Tanzschulen veranstaltet
v/er den , sowie bei Tan zvor führ ungen.

Der Magistrat ist ermächtigt , bei Tanzkursen , die
nach der Art ihrer Ankündigung , dem Kreise ihrer Besucher oder
den geforderten Preisen .als besonders leistungsfähig anzusehen
sind , die Abgabe nach Anhörung des Gremiums der Tanzmeister
der Bundesländer Wien , Kiederösterreich , Burgendland mit 28 *5
Prozent zu bemessen ; 26 Prozent bei sportlichen Vorführungen
und Wettbewerben (mit Ausnahme der Pferderennen - , Box- und Ring¬
kämpfe ) , bei denen die Summe der vereinnahmten Eintrittspreise
den Betrag von 100 Schilling übersteigt ; 10 Prozent bei derar¬
tigen Veranstaltungen , deren Bruttoeinnahmen höchstens 100
Schilling betragen ; 28 *5 Prozent bei Laufbildervorführungen,
bei Tanzunterhaltungen , einschließlich der Routs und Redouten
sowie bei telepathischen , hypnotischen und dergleichen Vor¬
führungen und bei Vorträgen mit derartigen Vorführungen ( Sean¬
cen ) ; 33 y3 Prozent bei Pferderennen , Box- und Ringkämpfen;
23 Prozent bei allen sonstigen Vorführungen , Aufführungen , Wett¬
bewerben , Belustigungen , Schaustellungen oder sonstigen Darbie¬
tungen , die nicht besonders bezeichnet sind , insbesondere auch
bei Zirkus - oder Varietävorführungen ; ferner bei allen Veran¬
staltungen in Theatern und Konzertsälen , in Rauchtheatern oder,
wenn während der Veranstaltungen Speisen oder Getränke serviert
werden.

Eine Veranstaltung , die nach der Art ihrer Darbie¬

tungen unter mehrere der angeführten Stufen fallen würde , unter¬

liegt . zur Gänze der Abgabe nach dem höchsten in Betracht kommen¬

den Prozentsätze.

Der Satz von 9 Prozent für Aufführungen von Sprech¬

stücken und Opernaufführungen ist seit 1 . Jänner 1926 auf 7 Pro¬

zent und der Satz bei Aufführungen von Operetten , Revuen u . s .w.

auf 15 Prozent ermäßigt worden . Diese Ermäßigung kann aber durch

den Stadtsenat außer Kraft gesetzt werden , wenn durch eine Än¬

derung des Finanzverfassungsgesetzes oder des Abgabenteilungs¬

gesetzes oder durch ein anderes Bundesgesetz die Einnahmen der

Stadt Wien geschmälert oder ihr neue Lasten auferlegt werden.
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Der Stadtsenat ist ermächtigt , Ermäßigungen der

Abgabe vorzunehmen und zwar bei Theateraufführungen mit ganz \

oder nahezu ausschließlich gesprochenem Worte und bei Opernauf¬

führungen um 2 Prozent , bei Operetten , Pantomimen , Revuen , Pos¬

sen mit Musik und Gesang , musikalischen Schwänken und bei Bal¬

letten in den Bundestheatern um 5 Prozent . Zirkus - und Variete¬

vorführungen , ferner solche in Rauchtheatern können einer Er¬

mäßigung bis auf 15 Prozent , laufbildervorführungen in Kinos

können in besonders berücksichtigungswürdigen Bällen einer Er¬

mäßigung bis auf 10 Prozent teilhaftig werden.

Die Bemessungsgrundlage der Prozentualabgäbe ist

der im vorhinein bestimmte und bekanntgemachte Eintrittspreis

(Yollpreis ) . Bei ermäßigten Eintrittsnachweisen und Freikarten

wird die Abgabe gleichfalls vom Vollpreis berechnet . Eine Aus¬

nahme genießen nur die von der Gemeinde subventionierten Kunst¬

stellen . Die Kunststeilen erfüllen eine besondere Aufgabe im

Kunstleben der Stadt . Sie wollen weiteren Kreisen der Bevölke¬

rung , den Angehörigen der Arbeiterschaft und des Mittelstandes

den Besuch von Prosa - und Opernbühnen und ernsten Konzerten

möglichst erleichtern . In dieser ihrer kulturell wertvollen

Tätigkeit sollen sie nicht beeinträchtigt werden.

Die Bemessung der Pauschalabgäbe erfolgt bis zu

einem Höchstbetrag von 10 . 000 Schilling für die einzelne Veran-

staltung . Die Bemessung und Einhebung der Lustbarkeitsabgabe

ist beim Magistrate zentral organisiert . Die Verrechnung der

Abgabe erfolgt nach Steuerkonten auf Grund der von den abgabe¬

pflichtigen Betrieben oder Veranstaltern eingebrachten Abrech¬

nungen . Die Überprüfung der Abrechnung erfolgt durch die Fach-

rechnungsabteilung und durch die Revisionsstelle . Pür die Zwecke

der Kontrolle sieht das Gesetz die amtliche Auflage oder die

>



Perforierung der Eintrittsnachweise vor ; die Preise müssen auf
■

den Eintrittsnachweisen ersichtlich gemacht sein . Seit August

1925 werden die Eintrittsnachweise zu sportlichen Veranstaltun¬

gen auf Sportplätzen amtlich aufgelegt ; im September 1925 ge-

langten zum ersten Male Tourniquets bei den Eingängen von 15

der größten Fußballplätze zur Aufstellung , um eine genaue Kon¬

trolle der Besucherzahl zu gewährleisten . ;

Der Ertrag der Lustbarkeitsabgäbe stellt sich auf

Grund der Rechnungsabschlüsse in folgenden Zahlen dar:

1925 . S 8,965 - 062 1926 . S 16,568 . 557

1924 - . S 14,780 . 589 1927 . S 15,755 - 548

1925 . S 15,224 . 197 1928 . S 17,250 . 066

Über die Zahl der Abgabepflichtigen unterrichtet

die folgende Übersicht:

Anzahl der Betriebe,
welche die Prozentual-
abgabe entrichten
Anzahl der Betriebe,
welche die Pauschal¬
abgabe entrichten
(Praterbetriebe)

Zahl der Anmeldungen
von Einzelfesten
(pauschaliert)
Zahl der sportlichen
Vorführungen und
Wettbewerbe
Zahl der Betriebe mit
ermäßigtem Steuersatz
(nur während der Som¬
me rmonate)

Zahl der Betriebe
mit ermäßigtem Steu¬
ersatz ( während des
ganzen Jahres)

19 25 1924 1925

489 496

• • 65

34 1)

681 )

1926 1927 1928

493 328 321

72 264 284

3 . 238 2 . 390

28 28 15

58 63 81 j

19 . 077 22 . 151 21 . 996 22 . 250 20 . 240 19 . 910

1 ) Licht spieltheater.



Weitere Einzelheiten aus der Verwaltung der Lust¬

barkei tsabgabe für die Jahre 1925 - 1928 enthält die folgende

Übersicht:

Zahl der Abrechnungen der
Betriebe , welche die Pro¬
zentualabgabe entrichten

Beanstandungen der Abrech¬
nungen durch die Revi-
sionsstelle

Amtliche Bemessungen

Strafe rkenntnis s e

1925 1926 1927 1928

13 *415 10 . 598 8 . 761 8 . 203

3 *838 4 . 558 2 . 598 3 -067

3 . 001 6 . 486 1 . 525 2 . 129

77 157 127 97



Diese Abgabe wurde im Jahre 1920 eingeführt . Sie

wird von Unternehmungen , die Nahrungs - oder Genußmittel verab¬

folgen und die sich durch höhere Preise , bessere Ausstattung der

Räumlichkeiten , durch gebotenen Komfort , den Kreis der Besucher

oder die bevorzugte Lage von Unternehmungen der gleichen Betriebs¬

art unterscheiden , eingehoben . Es genügt für die Abgabepflicht,

wenn auch nur eines dieser Merkmale vorhanden ist . Ohne Rück¬

sicht , ob diese Merkmale vorhanden sind , wird die Abgabe ein¬

gehoben : von allen Nachtlokalen , Bars , Kabaretts , Varietees,

Konzertkaffees , Konzertrestaurants , Heurigen - und Buschenschen¬

ken , Likör - und Frühstückstuben , feiner für alle diejenigen Be¬

triebe , die Nahrungs - oder Genußmittel bei Veranstaltungen ver¬

abreichen , die der Lustbarkeitsabgabe unterliegen . Las Gesetz

bestimmt , daß von den Unternehmungen der gleichen Branche höch¬

stens ein Drittel aller Wiener Betriebe der Abgabepflicht unter¬

zogen werden dürfen . Die Einreihung eines Betriebes unter die

fenen Betriebe noch als Luxusbetriebe umschrieben . Gelegentlich

einer Beschwerde von Zuckerbäckern über die Einreihung ihrer

Betriebe unter die steuerpflichtigen Unternehmungen hat der Ver¬

waltungsgerichtshof ausgesprochen , daß der Unterschied beim Ver-
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gleiche mit Unternehmungen der gleichen Betriebsart ein ganz

beträchtlicher sein müsse und daß er objektiv geeignet sein

müsse , den Betrieb als luxusbetrieb zu qualifizieren . Biese Auf¬

fassung des Verwaltungsgerichtshofes führte zur Änderung des

Gesetzes , die mit der Novelle vom 17 -AlI * 1925 , L . G. B1 . Nr . 54,

erfolgte , es wurde der Begriff des Luxusbetriebes fallen ge¬

lassen . Das neue Gesetz bestimmt , daß im Betrieb einer Unter¬

nehmung , die sich durch eines der 5 Merkmale des Gesetzes von

Unternehmungen der gleichen Betriebsart hervorhebt , die Verab-

folgung von Nahrungs - oder Genußmitteln der Nahrungs - oder Ge¬

nußmittelabgabe unterliegt . Der starre Satz von 15 $ des Ent¬

geltes für die verabfolgten Nahrungs - oder Genußmittel wurde nur

als Höchstsatz bestimmt ; die Abgabe ist nunmehr je nach dem

Grad und der Anzahl der für die Abgabepflicht maßgebenden Merk - ‘ 1

male abgestuft . Eine Übergangsbestimmung besagt , daß die bisher
i

rechtskräftig Abgabepflichtigen mit dem (Tage des Inkrafttretens

des neuen Gesetzes im Sinne dieses Gesetzes abgabepflichtig

sind ; binnen 50 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes war ein

Ansuchen um Neubemessung möglich , worüber der Magistrat binnen

6 Monaten zu entscheiden hatte ; die erfolgte Neubemessung war

vom Tage ihrer Rechtskraft giltig.

Eine weitere Abänderung des Gesetzes erfolgte man¬

gels einer Bestimmung über die Fortdauer der Abgabepflicht bei

einem Wechsel des Unternehmers.

Im Gesetze vom 21 . /LII.  1925 , L . G. B1 . für Wien

Nr . 57 , wurde daher bestimmt , daß die Vorschreibung der Abgabe

ohne neuerliche Entscheidung auch für jeden Nachfolger im Be¬

triebe gilt , der jedoch binnen 14 Tagen um Ausreihung oder Neu¬

bemessung ansuchen kann ; diese gesetzliche Bestimmung hatte auch



)
r / \ / )

auf alle Fälle Anwendung zu finden , dieam Tage der Kundmachung

des Gesetzes noch anhängig waren.

Neben den Änderungen im Gesetze sind die Änderun¬

gen in der Abgabenverwaltung von Bedeutung . Zu Beginn des Jahres

1923 war die Nahrungs - oder Genußmittelabgäbe mit der Lustbar¬

keitsabgabe in einer Gruppe vereinigt . Der immer größer werden¬

de Geschäftsumfang ergab die Notwendigkeit , die beiden Abgabe¬

gruppen zu trennen ; daher wurde im Juni 1923 die Behandlung der

Geschäfte zwei Gruppen zugewiesen , von denen die eine die Nah¬

rungs - oder Genußmittelabgabe und die Lustbarkeitsabgabe , die

gelegentlich der Verabfolgung von Nahrungs - oder Genußmittel

zu banessen ist , behandelt , während die andere mit allen son-

stigen lustbarkeitsabgabepflichtigen Veranstaltungen befaßt ist.
eCxA-

Im Laufe des Herbstes 1923 wurde die 1 Nahrungs - oder
* f

Genußmittelabgabe reorganisiert und im Zuge dieser Aktion eine

systematische Überprüfung der bereits eingereihten und noch ein-
-

zureihenden Betriebe vorgenommen . Bis Dezanber 1923 war die Nah-
.

.

rungs - oder Genußmittelabgabe hauptsächlich auf die Gast - und

Kaffeehäuser und VergnügungsStätten , in denen Nahrungs - oder

Genußmittel verabreicht wurden , beschränkt und nur wenige Ge¬

schäfte anderer Branchen waren eingereiht ; nunmehr wurden auch

die Delikatessengeschäfte , die Zuckerwarenverschleißer und Zuk-

kerbäcker auf ihre Einreihungsfähigkeit überprüft und ein Teil

dieser Betriebe der Abgabe unterzogen.

Die Zahl der Abgabepflichtigen , für welche seit
dem Jahre 1925 statistische Daten vorliegen , betrug am 1 . Jänner

1925
1926
1927
1928
1929

Betriebe

4527
4392
4287
4271
4494

davon ständig davon zeitweilig
abgabepflichtig abgabepflichtig

3087
3282
3207
2502
2697

1440
1110
1080
1769
1797
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Über die Verteilung der Abgabepflichtigen auf die

einzelnen Erwerbszweige gibt die folgende Übersicht Auskunft:

Stand der eingereihten Betriebe am 1 . Jänner 1929:

Erwerbszweig

Klubs

Eingereihte Betrie - Eingereihte Betrie¬
be der Perzentab - be der Pauschalab¬

gabe gäbe

19

Buffets 32

Gasthäuser 378 273

Kaffeehäuser 291

Zuckerbäcker 135

Zuckerwarenverschleißer 227

Pensionen 71

Sanatorien 8

Milchtrinkhallen 20

Belikatessenhändler 101

Selcher 4

Branntweinschänker _ 1
1287

8

103

285

6

509 + )

6

174
1410

zusammen : 2697«

+ ) In den Pauschalbetrieben sind 353 Filialen von 8 Großfirmen
enthalten.

überdies waren ohne ausdrückliche Einreihung aus

dom Titel der Luotbarkeitsabgäbe  der Nahrungs - oder Genußmittel¬

abgabe unterworfen ( nach dem Stande vom 31 * Oktober 1928 ) 239

Betriebe wie Konzertcafd ‘ s , Restaurants , Nachtlokale , Bars , Heu-
am  eiern £ der bat - / {ot a

rige , Buschenschänker , Frühstückstuben ui l̂V287 Buffets in Thea¬

tern , Kinos , Tanzschulen , Sportplätzen , von ihnen 94 mit Per¬

zentabgabe und 193 pauschaliert.

Die Zahl der eingereihten Betriebe stellt nur ei¬

nen winzigen Bruchteil der Betriebe in Wien dar . Die folgende



statistische Aufstellung , die den Stand vom 31 * Oktober 1928

wiedergibt , läßt dies ohneweiters erkennen.

Zahl der Betriebe in Wien davon eingereiht

3 *675 Gasthäuser . 649
1 . 168 Kaffeehäuser . 297

Pensionen . 71
876 Zuckerbäcker . 234

11 Sanatorien . . 8
Milchtrinkhallen . 26

Klubs . 19
2 . 500 Zuckerwarenverschleißer . . 507

50 . 000 Lebensmittel - , Delikatessen¬
händler u . ä . 258

827 Spirituosenschänker . . . 175
1 *943 Selcher . 10

Buffets . 76

2330

Gesamtzahl einschließlich der 353 Filialen = 2683 Betriebe.

Den höchsten Steuersatz von 15 Perzent zahlen

von den eingereihten Betrieben wieder nur Sehr wenige . Darüber

unterrichtet die folgende Statistik , in der die Verteilung der

eingereihten Betriebe nach der Höhe des Steuersatzes dargestellt

ist.

Verteilung der eingereihten Betriebe nach dem Steuersatz:
1 * Gasthäuser.

Prozentsatz
2
2 n
3
3 n
4
4 V2
4 74
5
5 y2
6
6 y26 y4
7

Betrieb (e ) Prozentsatz
37
30

210
30
89
18

1
47

1
41

3
0

18

7 y4
7 n
8
8 y2
9
9 y2
9 *9

10
10 y2
11
12
13
15

Betrieb (e)
1
7

13
7
4
2
1

13
1
1

12
1
8

53 Betriebe waren zeitweise abgabepflichtig , zusammen 649 Betriebe



2m  Kaffeehäuser.

Prozentsatz Betrieb ( e ) Prozentsatz
2
2 y2
3 „3 ¥2
4 „
4 y2
5
5 y2
6
6
7
7 Y2

y2

8
2

43
5

53
8

30
4

34
3

24
24

8
8 y2
9 „
9  y2

10
10 y2
11

12
2

22
1

11
12
13
15

y2

zeitw . abgabepflichtig

8
1
1
2
4
2
3
1

Zusammen 297«

3 » Pensionen.

Prozent satz Betrieb ( e ) Prozentsatz

3
4
5
6

3
1

24
3

7  y2
8

10
12

1
22

6
11

Zusammen 71 Betriebe.

4 # Sanatorien

Von 8 Sanatorien zahlten je ein Betrieb 2 V2 } Q  und 10 Prozent

und 5 Betriebe 4 y2 Prozent.

5m  Zuckerbäcker

Prozent satz Betrieb ( e ) Prozentsatz Betrieb ( e)

3
3
4
5
6
6
6
7

V2

y4
y2

32
2

73
5

74
1
1
2

7
8
8
9

10
12
13
15

y2

y2

y2

3
i
1

31
1
2
3
2

Zusammen 234 Betriebe

6 . Milchtrinkhallen.

Pro zent sat z Betrieb ( e ) Prozentsatz Betrieb ( e)

3
4
4
5
6

y2

5
4
1
6
5

7
8

10
15

1
1
3
0

Betrieb ( e)

!

Betrieb ( e)

Zusammen 26 Betriebe



7 » Klubs»

Von 19 Klubs zahlte (n ) einer 6 Prozent , 5 10 Prozent und 15

15 Prozent.

8 . Zuckerwarenverschleißer.

Prozentsatz

2
3
3
4
4
5
5

ya

yz
n

Betrieb ( e)
*

2
399

5
40

9
2
1

Prozent satz

6
6 */2
7
7 y2
8s y2

11

Betrieb ( e)

2
1
0
1

42
2
1

Zusammen 507 Betriebe.

9 . Delikatessenhändler.

Prozentsatz Betrieb ( e)

'4

y2n
1
1
1
2
2
2

y4
y2

y4
y2

a
18
21
40

4
22
11

1
3

Prozent satz

3
3 y2
4
4 y2
3
6
8

11
13

ohne perzentuelle
Basis pauschaliert

Betrieb ( e)

12
0
3
2

18
5
0
1
1

91

Zusammen 258 Betriebe.

10 » Spirituosenschänker.

Von 175 Spirituosenschänkern wurden 15 mit einem Satz von 2

besteuert und 160 der Pauschalabgäbe unterzogen.

11 . Selcher.

Von 11 Selchern wurden 5 mit 1 y2 Prozent und 5 mit 1 Prozent

besteuert.



12 « Buffets.

Prozentsat z

2
3
4
5
6

Betrieb ( e ) Prozentsatz

1
5
4

11
1

6 Y2
7 y2

10
15

Betrieb ( e)

1
6

22
25

Zusammen 76 Betriebe.

Der Abgabeperzentsatz wurde verändert , entweder

herabgesetzt oder erhöht : 1925 in 32 Fällen , 1926 in 25 Fällen,

1927 in 277 Fällen und 1928 in 81 Fällen.

Die sonstige besondere , auf den einzelnen Fall ge¬

richtete Arbeit der Abgabenverwaltung ist aus den folgenden Dar¬

stellungen zu ersehen:

1925 1926 1927 1928

Um Ausreihung aus den abga¬
bepflichtigen Unternehmun¬
gen haben angesucht
Es wurde Folge gegeben
Es wurden abgewiesen

Zahl der eingelangten Ab¬
rechnungen
Beanstandungen der Re-
visionsstelle
Amtliche Bemessungen
Straferkenntnisse

524
183
339

7£ 2
326
330

1 . 160
769
139

403
25

294

63 . 725 62 . 052 48 . 324 52 . 446

2 . 317
194
461

2 . 032
224
776

1 . 018
178
159

1 . 119
501
438

Von den der Lustbarkeitsabgabe unterworfenen Ein-
• »

zelveranstaltungen sind durch die Verwaltung der Nahrungs - oder

Genußmittelabgäbe 1925 - 9394 , 1926 - 13 *930 , 1927 - 14 *424 und

1928 - 21 . 689 Veranstaltungen der Behandlung unterzogen worden.
Der Ertrag der Nahrungs - oder Genußmittelabgäbe be

lief sich im Jahre:

1923
1924
1925

S 7,060 . 807
S 12,754 -126
S 13,204 -167

1926
1927
1928

S 14,288 . 454
S 14, ^46 . 034
S 16,199 . 507



Abgabe vom Verbrauch von Bier.

Mit Bundesgesetz vom 28 . Juli 1926 , B. G. B1 . Nr . 206

(XVIII . Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz ) wurde die

Beitragsleistung zu den Kosten der Notstandsaushilfen der Arbeits-
Je

losen so geregelt , daß der Bund und das Land , in dem/Arbeits-

lose seinen Wohnsitz hat , je ein Sechstel , und die Gemeinde , in

der er seinen Wohnsitz hat , gleichfalls ein Sechstel beizutragen

haben . Biese Bestimmung wurde mit 'Bundesgesetz vom 25 . November

1926 , B. G-. B1 . Nr . 340 ( fünfte Abgabenteilungsnovelle ) dahin ab¬

geändert , daß die Kosten für die Notstandsaushilfen zu einem

Sechstel vom Bund , zu einem Brittel vom Land , in dem der Arbeits¬

lose seinen Wohnsitz hat , zu tragen sind.

Zur Beckung der mit dieser Beitragspflicht ver¬

bundenen Ausgaben hat der Nationalrat die Bestimmungen über die

Abgabenteilung geändert und grundsätzliche Bestimmungen erlassen,

wonach die Länder Abgaben vom Verbrauch von Bier einheben können.

Auf ö-rund dieser mit dem vorgenannten Besetze er-
1

lassenen grundsätzlichen Bestimmungen hat der Wiener Landtag als _

Ausführungsgesetz das Gesetz vom 29 »/XI . 1926 , betreffend die

Einhebung einer Abgabe vom Verbrauch von Bier im Gebiete der

Bundeshauptstadt Wien beschlossen , das unter Nr . 44 - des L . G. BlatteE_

für Wien kundgemacht wurde . Bieses Gesetz ist am 1 . Bezember 1926 ,

in Kraft getreten.

Gegenstand der Abgabe ist der Verbrauch von Bier

im Gebiete der Bundeshauptstadt Wien . Als Verbrauch gilt der Ab¬

satz von Bier an Personen im Gebiete der Bundeshauptstadt Wien,

die das Bier selbst verbrauchen , ausschähken oder entgeltlich

oder unentgeltlich ausschließlich im kleinen in Flaschen absetzen.

>6
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Die Abgabe beträgt sechs Schilling vom Hektoliter.

Das Gesetz unterscheidet vier Gruppen von Steuer¬

trägern : 1 . Brauereiunternehmungen und selbständige Biernieder¬

lagen , die Bier zum Verbrauch in Wien absetzen , 2 . solche , die

Bier in ihren eigenen Wiener Betriebsstätten verbrauchen , 3#

BierVerbraucher , die Bier aus einem anderen Bundeslande beziehen

und 4 - Bierverbraucher , die Bier aus dem Auslande beziehen . Die

Steuerfälligkeit der Bierverbrauchsabgabe ist für jede dieser

Gruppen verschieden . Die Abgabe wird fällig : bei den Steuerträ¬

gern der 1 * Gruppe mit der Wegbringung des Bieres aus den Lager¬

räumen ; bei den Steuerträgern der 2 . Gruppe mit der Entnahme zum

Verbrauch , bei den Steuerträgern der 3 * Gruppe mit dem Empfang

und bei den Steuerträgern der 4 * Gruppe mit der Einfuhr . Um Dop¬

pelbesteuerungen zu vermeiden , sieht das Gesetz eine Rückvergütung

der Steuer in jenen Pallen vor , in denen bereits die Abgabe ent¬

richtet worden , das Bier in Wien aber nicht zum Verbrauch gelangt

war . Von ausländischem Bier wird die Abgabe gleichzeitig mit dem

Zoll eingehoben . Für die Verrechnung und Einzahlung der Abgabe

bestehen besondere Vorschriften . Das Gesetz war in seiner Gel¬

tungsdauer bis 31 * Dezember 1928 befristet.

Eine Änderung erfuhr dieses Gesetz durch die No¬

velle vom 21 * Dezember 1928 , L#G*B1 # für Wien Nr . 55 * Die Gel¬

tungsdauer wurde bis 31 * Dezember 1930 verlängert und der Steuer¬

satz ab l . /l . 1929 von S 6 . - auf S 9 *80 für den Hektoliter erhöht.

Diese Erhöhung bedeutet jedoch keine Steigerung der Einnahmen

Wiens , da die 6 * Abgabenteilungsnovelle ( Gesetz vom 20 . Dezember

1928 , B. G. B1 . Nr . 358 ) , die den Ländern die Ermächtigung zur Er¬

höhung der Abgabe vom Verbrauch von Bier gab , gleichzeitig be¬

stimmt , daß von den Abgabenertragsanteilen Wiens zu Gunsten der



übrigen Bundesländer ein Betrag abzuziehen sei , der im Gesetze

mit 7 Millionen Schilling angegeben wurde , der sich aber entspre¬

chend dem tatsächlichen Erträgnisse einer Bierverbrauchsabgabe

von 3 *80 S für den hl Bier in Wien entsprechend erhöht oder ver¬

mindert , jedoch keineswegs unter den Betrag von 6 ’ 5 Millionen

Schilling sinken darf.

Die Zahl der Abgabepflichtigen war zu Anfang des

Jahres 1927 - 53 , Ende 1928 - 54 * Beanstandungen durch die Be-

visionssteile sind im Jahre 1927 - 16 und im Jahre 1928 - 22

vorgenommen worden . Amtliche Bemessungen fanden 1927 - 10 und

1928 - 34 statt.

Die VorSchreibung der Abgabe vom Verbrauch von Bier

betrug

1927 • 10,192 . 306 Schilling,

10,817 . 766 Schilling.1928  ,



y,j Die Kraftwagenabgabe

Das Gesetz über die Einhebung einer Abgabe von

Kraftwagen stammt aus dem Jahre 1921 . Eine neue Fassung erfolgte

durch Landesgesetz vom 20 . Dezember 1923 ( L . G. B1 . Er . 16 v . 1924 ) .

Seither ist es wiederholt abgeändert worden . Die Abänderungen

sind in der Verordnung des StadtSenates als Landesregierung vom

18 . Jänner 1927 , betreffend die Wiederverlautbarung des Kraft-

Wagenabgabegesetzes aufgenommen worden . Das wiederverlautbarte

Gesetz trägt die Bezeichnung "Kraftwagenabgabegesetz , L . G. B1 . für

Wien Nr . 5 aus 1927 " • Die letzten Abänderungen sind in dem Ge¬

setze vom 29 * Juli 1927 , 1 . G. B1 . für Wien Nr . 31 und in der Ver¬

ordnung der Wiener Landesregierung vom 20 . Dezember 1928 , L . G. B1.

für Wien Nr . 56 enthalten *, wichtig sind darin die Steuerherab¬

setzungen . Zu diesem Zeitpunkte waren folgende Bestimmungen in

Geltung : Die Abgabe ist für alle Personenkraftwagen zu entrich¬

ten , die ihren Standort ( regelmäßige Garagierung ) in Wien haben.

Sie beträgt für Kraftwagen mit ' Verbrennungskraftmaschinen für die

ersten 6 Steuerpferdekräfte je 100 S , für jede weitere je 150 S

jährlich . Die Steuerpferdestärken werden nach der Formel N ^

0 ’ 3xixd2xs  berechnet . In dieser Formel bedeutet 0 *3 eine

Konstante , i die Anzahl der Zylinder , d die Bohrung in Zentime¬

tern und s den Hub in Metern . Bei Berechnung der Steuerpferde¬

stärken werden Bruchteile einer Steuerpferdestärke unter 0 ’ 5

nicht berücksichtigt , Bruchteile von 0 f 5 und mehr als volle

Steuerpferdestärke gerechnet.

Für Elektrokraftwagen beträgt die Abgabe 600 S

jährlich , für Platzkraftwagen des öffentlichen Lohnfuhrwerkes

L

26

lind für Wagen des Kraft st e 11 fuhr werke s jährlich 72 S . Für Probe-



fahrtabgabekennzeichen sind 50 S monatlich und für Tagesleih-

Zeichen täglich ein Einhundertachtzigstel der für den betreffen¬

den Kraftwagen errechneten Jahresgebühr zu entrichten . Motor¬

räder , Lastkraftwagen und Geschäftskraftwagen , welche zum Per¬

sonentransport nicht eingerichtet sind , genießen Steuerfreiheit.

In dem Gesetze vom 21 . Dezember 1925 , L. G. B14ltfr759 , wird aber

der Stadtsenat ermächtigt , die Lastkraftwagen in die Abgabe¬

pflicht wieder einzubeziehen , wenn nach seinem Ermessen durch

Abänderung des Finanzverfassungsgesetzes oder des Abgabentei¬

lungsgesetzes oder durch ein anderes Bundesgesetz die Einnahmen

der Bundeshauptstadt Wien geschmälert oder ihr neue Lasten auf¬

erlegt werden . In diesem Falle hätten Lastkraftwagen und nicht

zum Personentransporte eingerichtete Geschäftskraftwagen mit

Verbrennungskraftmaschinen für jede Steuerpferdestärke eine

Abgabe von jährlich 1 S 80 g , Elektrolastkraftwägen 24 S an

jährlicher Abgabe zu entrichten.

Der Ertrag der Kraftwagenabgabe ist für die

Zwecke der Ausgestaltung und der Erhaltung der öffentlichen

Straßen in Wien bestimmt . Die Einnahmen aus der 'Kraftwagen¬

abgabe betrugen im Jahre

1925 S 846 . 568 1926 S 4,627 -085
1924 S 4,821 . 586 1927 S 4,562 . 935

1925 S 4,488 . 622 1928 S 4,650 . 794 ,26

Auffallend ist der Rückgang der Einnahmen im Jahre

1925 ; an diesem Rückgang mögen die Wirkungen der mißglückten

Frankenspekulation und der Börsenkrise die Ursache gewesen sein,

während die kleinere Ziffer des Jahres 1927 in der Ermäßigung

der Kraftwagenabgabe begründet ist.

Seit dem Jahre 1926 liegen Angaben über die Auf-



teilung der Gesamtgebühr auf die einzelnen Gruppen der Steuer¬

objekte vor . Es wurden an Abgaben vorgeschrieben für

_ 1926 _ 1927 _ 1928

S 4,086 . 694 *89 3,892 . 543 *94 4,323 . 250 *72

S 209 . 759 *24  208 . 092 *70 214 . 948 *15

. . 5 . 300 *—

S 127 . 362 *05 106 . 415 *58 107 - 294 *79

Überdie Bewegung im Stande der Abgabepflichtigen

unterrichtet die folgende Übersicht:

P er sonenkra ftwagen

Platzkraftwagen
Elektromobile

Probefahrtabgabe¬
kenn Zeichen

1923 1924 1925 1926 1927 1928

Zahl der abgabe¬
pflichtigen Perso¬
nenkraftwagen am 1 . 1 . 4219

Plat zkraftwagen
am 1 . 1.
Elektromobile
am 1 . I.
Lastkraftwagen
am 1 . I.

1658

150

1568

4821 5261 5434 3740 4187 5441

1909 2594 2722 2827 2846 2890

. 66 54 75 87 100

ab 1 . I . 1926 sind Last-
1856 2414 kraftwagen von der Abgabe

befreit

Die Zahl der Zahlungsaufträge betrug

1925 11 . 785

1926 10 . 186

1927

1928

3453

4748

Von der Polizei und der Revisionsstelle wurden seit

1925 folgende Beanständungen vorgenommen:

1925 1926 1927 1928
12

Zahl der Beanständungen 3843 1702 1879 2709

Im Jahre 1927 wurden 199 und 1928 - 865 Strafer¬

kenntnisse gefällt.



? ) Die Hauspersonalabgäbe.

Die Einhebung einer Gemeindeabgäbe von der Haltung

von Hauspersonal im Gebiete der Stadt Wien gründet sich auf das

Gesetz vom 4 . August 1920 , n . ö . l . G. u . V. Bl . Er . 725 , wonach die

Verwendung von zwei oder mehreren Hausgehilfen einer Abgabe un¬

terliegt . Das Gesetz wurde mehrmals abgeändert . In der Wieder¬

verlautbarung dieses Gesetzes sind alle seither beschlossenen

Abänderungen aufgenommen worden . Das wiederverlautbarte Gesetz

führt die Bezeichnung "Hauspersonalabgabegesetz L . G. B1 . für Wien 3

Er . 43 aus 1927 " . Von den Änderungen ist vor allem eine von Be¬

deutung . Durch Gesetz vom 10 . Oktober 1924 , L . G. B1 . für Wien Er.

62 , wurdanmit Wirksamkeit vom 1 . Jänner 1925 Vereinigungen , wel¬

che de« gesellschaftlichen Zwecken ihrer Mitglieder dienen (Klubs)

und die zur Bedienung in ihrem Lokal und sonstigen damit in Zu¬

sammenhang stehenden Arbeiten Angestellte beschäftigen , eben¬

falls in die Abgabe einbezogen.

Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Anzahl L

der in einem Haushalte verwendeten Personen . Eine Hauswirtschaft , I
1

in der nur eine Person beschäftigt ist , hat keine Abgabe zu ent-
r*

richten . Erst , für eine zweite Person ist eine Abgabe von 50 S D

zu bezahlen . Pür jede weitere Person beträgt die Abgabe um 250 S

mehr als für die unmittelbar vorhergehende , sodaß für drei weib - 2̂

liehe Personen 350 S , für vier 900 S zu bezahlen sind , u . s . w.

Die Abgabe für männliches Hauspersonal beträgt das doppelte der

genannten Ansätze , wobei das männliche Dienstpersonal in der

Reihenfolge der Abgabenstufen immer an letzter , oberster Stelle

zu rechnen ist.



Die Hauspersonalabgabe hatte in den Jahren 1923

bis 1928 folgende Erträgnisse:

1923 S 444 *821
1924 S 2,624 *254
1925 S 2,572 . 049

1926 S 2,826 . 190
1927 S 2,490 . 015
1928 S 2,277 . 435

Die Zahl der Abgabepflichtigen betrug am

31 * Dezember

abgabepflichtige
Haushalte

1923 1924 1925 1926 1927 1928

7312 7822 7816 7253 6820 6584

von diesen beschäftig - n\
ten zwei Hausgehilfen 5419 6069 6208 ^ 56975376  5168 e

1) Stand vom 30 . /XI . 1925 » Stand vom 30 . /XI . 1926.

Seit 1 . Jänner 1925 sind die Klubs in die Abgabe¬

pflicht einbezogen . Abgabepflichtig waren 1925 - 27 Klubs und

in den folgenden Jahren 19 Klubs ; in diesen waren 1926 - 162

1927 - 123 und 1928 - 105 Hausgehilfen beschäftigt . Die Zahl

der Hausgehilfen , die in sämtlichen abgabepflichtigen Haushal¬

ten beschäftigt waren , betrug im Jahre 1923 : 17 *503 , 1924:
■L4

18 . 120 , 1925 : 18 . 092 , 1926 : 16 . 780 , 1927 : 15 *750 und 1928 : __

15 . 171 . Die Zahlen beziehen sich für das Jahr 1925 und 1926

auf den 30 . November , für die anderen Jahre auf den 31 * Dezem¬

ber.

7

6

r-

Beanständungen in Sachen der Hauspersonalabgabe

hat die Revisionsstelle im Jahre 1925 - 2300 vorgenommen,

1926 : 556 , 1927 : 390 und 1928 : 406 . Die Zahl der Straferkennt-

nisse stellte sich 1923 : auf 264 , 1924 waren es 237 , 1925 : 235,

1926 : 269 , 1927 : 107 und 1928 : 194-



hj Pie Pferdeabgabe.
Die gesetzliche Grundlage für die Einhebung der

Pferdeabgabe bildet das Gesetz vom 29 * April 1920 , n . ö . L . G. u.

Y . B1 . Nr . 346 und das Gesetz vom 20 . Dezember 1923 ? L . G. B1 . für

Wien Nr . 7/L924 « Auf Grund dieser Bestimmungen ist für jedes im

Gebiete der Stadt Wien gehaltene Pferd , das als Wagen - oder Reit¬

pferd ausschließlich oder vorwiegend zur Personenbeförderung ver-

wendet wird , eine Abgabe zu entrichten *, diese beträgt ^250 S . Für

die im freien Lohnfuhrwerksgewerbe verwendeten Pferde beträgt

die Abgabe 40 S für das Jahr und für jede Lizenz , wobei jedoch

nicht mehr als zwei Pferde für eine Lizenz gerechnet werden.

Die Abgabe brachte folgenden Ertrag:

a

p.
3r

ze

1923 S 7 *823
1924 S 62 . 340
1925 S 54 . 857

1926 S 51 . 221
1927 S 52 . 920
1928 S 65 *288

Die Zahl der Abgabepflichtigen am Ende des Jahres

weist die folgende Übersicht aus : 5

1925 1926 1927 1928

Abgabepflichtige , be¬
steuert mit einem Satz
von S 250 . -

Abgabepflichtige , be¬
steuert mit einem Satz
von S 40 . -

162

23

181

25

194

23

207

20

[I.
\_
1-7

>6  •

ir-

l92i

Der Magistrat hat im Jahre 1925 - 118 amtliche

Bemessungen vorgenommen und im Jahre 1926 — 192 Zahlungsaufträge,

im Jahre 1927 - 190 und im Jahre 1928 - 170 Zahlungsaufträge aus-

ge stellt
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Die Hundeabgabe.

Die Gemeindeabgabe für das Halten von Hunden wird

auf Grund des Gesetzes vom 16 . Dezember 1921 , L. G. B1 . für Wien

Nr . 156 , und des Gesetzes vom 21 . Dezember 1925 ? D. G. B1 . für Win

Nr . 56 ? eingehoben . Die Abgabe ist für jeden im Gemeindegebiete

gehaltenen Hund , der mehr als drei Monate alt ist , zu entrichten.

Die Abgabe beträgt für jeden Hund S 12 . Abgabepflichtig ist der

Besitzer des Hundes , im Zweifel der Vorstand des Haushaltes , wo

der Hund gehalten wird . Bedürftige Hundebesitzer können im Wege

der Tierschutzvereine Hundemarken zu einem ermäßigten Abgabesatze

erhalten.

Die Abgabe wird in den magistratischen Bezirksäm¬

tern bemessen und eingehoben . Ihr Ertrag war

1925 . S 149028 1926 S 1,115 . 527
1924 S 418 . 310 1927 S 1,051 . 953
1925 S 984 - 592 1928 S 977 *569

II

Jahres)

Zahl der Hunde

Bei der Konskription wurden erfaßt ( am Anfang des
31 .XII.
. 19 .28 , ,1923 1924 1925 1926 1927 1928

78 . 523 87 . 805 86 . 203 98 . 486 93 *053 89 . 005 85 *747

Um Nachsicht des VerzogerungsZuschlages haben 1926 -

861 , 1927 - 155 und 1928 - 2 Personen angesucht ; die Ansuchen wur-
1 1

den in allen Pallen günstig erledigt . Eine Beschwerde im Jahre 1926 !

wurde abgewiesen.



gtJ Die aufgehobene Luxusv/arenabgabe.

Durch das Gesetz vom 22 . Juni 1921 , L . G. B1 . für

Wien Nr . 81 , war eine Landesabgabe von dem Verkaufe bestimmter

Waren und von dem Entgelte bestimmter Leistungen ( Luxuswarenab¬

gabe ) eingeführt worden . Dieses Gesetz sollte außer Wirksamkeit

treten , wenn durch Bundesgesetz eine Luxuswarenumsatzsteuer ein¬

geführt werden würde . Im Wiederaufbaugesetz vom 27 * November 1922

wurde neben der allgemeinen Warenumsatzsteuer eine erhöhte für

die Lieferung von Luxusgegenständen vorgesehen . Sie trat mit 1.

April 1923 in Kraft . Damit fand die Wiener Landesabgabe ein Ende.

Die Warenumsatzsteuer ist eine zwischen dem Bund

und den Ländern gemeinschaftliche Abgabe , von deren Erträgnis auch

Wien einen Teil erhält . Um eine Verminderung der Einnahmen Wiens

durch den Entfall der Luxuswarenabgabe zu verhindern , sicherte

das Wiederaufbaugesetz vom 27 * November 1922 , L . G. B1 . Nr . 843,

für die Jahre 1923 und 1924 den Ertragsanteil Wiens an der Waren¬

umsatzsteuer in einer Höhe , die dem Erträgnis der Wiener Luxus¬

warenabgabe entsprach.

Der Ertrag der Luxuswarenabgabe betrug im Jahre

1923 2,026 . 779 S o7 g.
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l Betriebssteuern und Verkehrssteuern.

Die Fürsorgeabgabe.

Die Gemeindeabgabe für öffentliche Fürsorgezwecke

im Gebiete der Stadt Wien wurde mit Gesetz vom 4 * August 1920,

n . ö . L . G. u . V. Bl .Nr . 728 , eingeführt . Die gesetzlichen Grundlagen

der Fürsorgeabgabe wurden seither mehrfach geändert . Die Änderun¬

gen sind enthalten : im Gesetz vom 11 # März 1921 , L . G. B1 . für Wien

Br . 48 , vom 7 . April 1922 , L . G. B1 . für Wien Nr . 62 , vom 29 . August

1922 , L . G. B1 • für Wien Nr . 139 , vom 9 * Februar 1923 , L . G. B1 . für

Wien Nr . 33 , im Gemeinderatsbeschluß vom 11 . November 1924,

Pr . 2661 , und im Gesetz vom 16 . Oktober 1925 , L. G. B1 . für Wien

Nr . 47 und vom 27 « Dezember 1926 , L . G. B1 . für Wien Nr . 1/1927*

Die Abgabe beträgt vier Prozent von jeder gelei¬

steten Lohnsumme ; für Banken , Bankiers und sonstige Personen,

die gewerbsmäßig Geld oder Kreditgeschäfte betreiben , beträgt

der Steuersatz 8 Y2  Prozent . Sparkassen und Erwerbs - und Wirt¬

schaft sgenossenschaften , die ausschließlich Darlehensgeschäfte

betreiben und satzungsgemäß nur bestimmte Gewinne verteilen dür¬

fen , zahlen den niedrigeren Satz von 4 Prozent . Infolge der Heran¬

ziehung der Gemeinde Wien zu den Kosten der Arbeitslosenunter¬

stützung wurde für die Dauer der Beitragsleistung und mit Wirk¬

samkeit vom 15 . Februar 1923 die Fürsorgaabgabe von 4 auf 4 YA

Prozent und der ursprüngliche Steuersatz für Banken von 8 auf

8 Y2  Prozent erhöht . Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage

der Produktion hat die Gemeinde vom Oktober 1924 an auf ^ 16 Pro¬

zent der Fürsorgeabgabe verzichtet , sodaß die Abgabe 4 Y16 Pro¬

zent der Lohnsumme betrug . Mit Wirksamkeit vom 1 . Jänner 1927

wurde die Fürsorgeabgabe weiter herabgesetzt , sie beträgt seither



4 Prozent der Lohnsumme.

Die Pursorgeabgabe ist
_ £ Ve *♦ 11 4 iabsc ?i ? ■* sse / »*/ * die / &

m
JS >e. fferb n **114ö£)fasc/i C'-y ssß / » /' 0/7 e 1/0/7 f *G / &/ J —

deabgabe . Sie li e f e rt e folg e nd e Erträgniosos

die einträglichste Gemein¬
em- / ? &/ *£*$e71, Hä?&

a  v » 6

1923 S 43,121 . 159 1926 . S 68,909 . 839
1924 . . . . . . S 65,806 . 574 1927 . S 69,833 . 411
1925 S 69,643 . 569 1928 . . . . . . S 76,165 - 098

!|

Davon entfielen auf die mit 4 Prozent ( 4 yi6,

4 y4 Prozent ) veranlagten Betriebe

1923 . S 32,626 . 726 1926 . S 59,080 . 793
1924 . S 51,535 - 757 1927 . S 61,127 - 330
1925 . S 58,240 . 513 1928 . ' . S 68,765 - 841

Auf die mit 8 Prozent ( 8 y2 Prozent ) veranlagten

Betriebe entfielen

1923 S 10,494 - 433 1926 S 9,829 . 046
1924 S 14,270 . 817 1927 S 8,706 . 080
1925 S 11,403 - 056 1928 S 7,399 - 257

Die Zahl der Abgabepflichtigen betrug am
1

1 # Jänner

Betriebe
i

Davon waren be¬
steuert mit ei¬
nem Steuersatz
von 8 ( 8 VZ

31 . ZU.
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1928

48 . 820 53 - 673 56 . 380 55 *755 57 . 119 59 - 327 55 -911

272 356 328 325 314 292 281 §

Die Revisionsstelle hat im Jahre 1923 - 9844 Be¬

anstandungen vorgenommen , im Jahre 1924 - 12 . 397 , im Jahre 1925 -

19 - 953 , im Jahre 1926 - 17 - 614 , im Jahre 1927 - 21 . 870 und im

Jahre 1928 - 22 . 952 Beanstandungen . Straferkenntnisse wurden ge¬

fällt : im Jahre 1923 - 5956 , 1924 - 4748 , 1925 - 3974 , 1926 -

3353 , 1927 - 2013 und im Jahre 1928 - 1803 Straferkenntnisse.



.i Die Konzessionsabgabe.

O

Die Einführung der Konzessionsabgabe erfolgte

durch das Gesetz vom 4 . August 1920 , n . ö . L. G. u . V. Bl . Nr . 724«

Die gesetzlichen Grundlagen der Konzessionsabgäbe sind seither

mehrfach geändert worden . Die letzte Abänderung und zugleich die

einzige während der Berichtsperiode geschah durch Gesetz vom 19«

Juni 1925 , L. G#B1 . für Wien Nr . 55*

Abgabepflichtig sind Unternehmungen , die auf Grund

einer Konzession oder Lizenz betrieben werden oder zu den Real¬

gewerben zählen . Das Gesetz zählt die zu besteuernden Unterneh¬

mungen besonders auf . Die Abgabe wird in zweifacher Weise einge¬

hoben : als Jahresabgabe und gelegentlich von Besitzveränderungen,

als Übertragungsabgabe . Die abgabepflichtigen Unternehmungen

werden nach der Höhe der von ihnen entrichteten Erwerbssteuer

oder Körperschaftssteuer in bestimmte Klassen eingereiht . Es

zahlen:

Unternehmungen
in der 1 . Klasse (Erwerbssteuersatz bis 50 S)

n
tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

n
n

tt

tt

tt

tt

2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8 .

n

.»

n
tt

tt

tt

n

tt

n
tt

n
tt

tt

tt

tt

tt

tt

120 s)
250 S)
500 S)
900 S)

1300 S)
1600 S)

über 1600 S)

tt

5 S
12  "
25 "
50 "
80 "

110  "
150  "
150 S

Für die nach § 85 des Personalsteuergesetzes be¬

günstigten Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften beträgt die

Abgabe 5 S.

Bei allen anderen , dem zweiten Hauptstücke des

Personalsteuergesetzes unterliegenden Unternehmungen beträgt

die Abgabe in der



1 * Klasse (Körperschaftssteuersatz bis 1000 S ) . . . . . . 100 S
2 . " " " 1600 S ) . 150 S
3 . " * " 5000 S ) . 200 S
4 . M " über 5000 S ) . 250 S.

Die übertragungsgebühr (Abgabe von Besitzverän¬

derungen ist im Palle der Übertragung eines abgabepflichtigen

Unternehmens mit der vierfachen Jahresabgabe zu bemessen . Bei

Verpachtungen - ausgenommen Zwangsverpachtungen - ist die halbe

Übertragungsgebühr zu entrichten . Die Abgabe ist im vorhinein

zahlbar , si e ttfaontQ rcHLgondo h'rträgniooo -?2>t'e jf *>r a/ie ^ahre / 9Z 3 - r3e6/ -aj ê. Si e braohte folgondo Ertrag -ni 1"*̂ »“ x y
£9 M 'S ■

1925 . s 155 *908
1924 . S 166 . 495
1925 . S 184 *476

1926
1927
1928

S 1 , 091 . 099
S 565 *227
S 539 *501

Die Zahl der Abgabepflichtigen war ziemlich un¬

verändert ; sie betrug am

1 . Jänner des Jahres 1925 1924 1925 1926 1927 1928 51 *XII.
1928

Abgabepflichtige 10820 10950 11070 11164 11092 10745 10927
i

Durch die Revisionssteile wurden folgende Bean¬

ständungen durchgeführt:

im Jahre 1925
" " 1924
• » 1925

Beanständungen , im Jahre 1926 732 Beanstandung ^:
159 " • " 1927 225 H

82 " " " ! 928 453

■

w



Die Fremdenzimmerabgabe.

r o<

Die Fr emdenzimmer ab gäbe wurde im Jahre 1920 ein¬

geführt . Seit 1 * Jänner 1926 erfolgt die Einhebung der Abgabe

auf Grund eines neuen Gesetzes , des Gesetzes vom 21 . Dezember

1925 , L. G. Bl . für Wien Nr . 61 . Nach diesem Gesetz trifft die

Abgabepflicht wie früher jede gewerbsmäßige Vermietung in Hotels,

Gasthöfen , Herbergen , Pensionen , Sanatorien , Pensionaten u . dgl.

Die Bernessungsgrundlage für die Abgabe umfaßt das

gesamte , für die Benützung der Wohnräume , etwaiger Nebenräume

sowie für Nebenlei stungen jedweder Art an den Vermieter oder

wen immer entrichtete Entgelt . Wenn außer der Unterkunft auch

volle Tagesverpflegung verabreicht wird , beträgt die Bemessungs¬

grundlage ein Drittel des für die Benützung der Wohnräume , et¬

waiger Nebenräume und die volle TagesVerpflegung erzielten Ge-

samtentgeltes ; bei teilweiser Tagesverpflegung wird das erzielte

Gesamtentgelt um einen der teilweisen Tagesverpflegung angemes¬

senen Betrag vermindert.

Für Sanatorien und ähnliche Betriebe beträgt die

Bemessungsgrundlage ein Drittel des für die Benützung der Wohn¬

räume , etwaiger Nebenräume , die volle Verpflegung , normale ärzt¬

liche Behandlung und Pflege und für die Verabreichung von Heil¬

mitteln erzielten Gesamtentgeltes . Für die Bernessungsgrundlage

kommt ferner das gesamte , für Nebenleistungen jedweder Art etwa

abgesondert entrichtete Entgelt in Betracht und alle sonstigen,

aus welchem Titel immer entrichteten Zuschläge , einschließlich

der Abgabe selbst.

Die Abgabe ist vom Vermieter zu entrichteh . Sie

beträgt für Hotels , Gasthöfe , Herbergen , Pensionen und dgl.
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10 Prozent der Beinessungsgrundlage ; für Sanatorien und dgl . be¬

trägt sie 8 Prozent des im Vorstehenden bezeichneten Drittels

und 10 Prozent der übrigen in die Bernessungsgrundlage einzube¬

ziehenden Beträge . Der Magistrat ist ermächtigt , abgabepflichti¬

gen Betrieben , die sich durch die Preise , Ausstattung , Komfort

u . dgl . von Unternehmungen der gleichen Betriebsart hervorheben,

eine Zusatzabgabe bis zu weiteren 10 $6 der Bemessungsgrundlage

vorzuschreiben . Die Stundenhotels haben eine einheitlich mit 25 °f°

der Bernessungsgrundlage vorgeschriebene Zusatzabgabe zu entrich¬

ten.

Pür den Pall , daß durch eine Abänderung des Finanz-

verfassungsgesetzes oder des Abgabenteilungsgesetzes oder durch

ein anderes Bundesgesetz die Einnahmen der Bundeshauptstadt Wien

geschmälert oder ihr neue Lasten auferlegt werden , ist der Stadt¬

senat als Landesregierung ermächtigt , den Steuersatz von 10 auf

22 Prozent und den Steuersatz von 8 auf 21 Prozent zu erhöhen.

¥

Die Bestimmungen über die Zusatzabgabe wurden in dem

Bit

G-esetze vom 25 » Dezember 1926 , L . G-. Bl . für Wien Nr . *61 , geändert.

Darin wird bestimmt , daß die Zusatzabgabe , die Stundenhotels zu

entrichten haben , über Ansuchen jeweils auf die Dauer eines hal¬

ben Jahres bis auf 15 Prozent in dem Grade herabgesetzt werden

kann , als nachgewiesen wird , daß das Hotel in einem seinem Um¬

fange erheblichen Maße auch der normalen Fremdenbeherbergung

dient . Einer amtlichen Bemessung ist für den ganzen Zeitraum

die volle Zusatzabgabe zu Grunde zu legen . Die neuerliche Zuer¬

kennung ist von dem Nachweis abhängig , daß für die innere oder

äußere Ausstattung des Betriebes in den vorangegangenen zwölf

Monaten Aufwendungen mindestens in der Höhe des durch die Be¬

günstigung gewährten Nachlasses gemacht wurden oder , sofern es

sich um Arbeiten größeren Umfanges handelt , daß solche im Zuge

1
■:I

sind.



Das Gesetz verfolgt hier eine produktionspoliti¬

sche Absicht . Es will die Fremdenbeherberger zu Investitionen

anspornen und damit dem Gewerbe und der Industrie Arbeitsmög¬

lichkeiten verschaffen . In weiterem Umfange wurde dieser Gedanke

in dem Gesetze vom 1 . April 1927 , L . G. B1 . für Wien Er . 22 , ver¬

wirklicht . Wegen der Neuheit und Originalität der gesetzgeberi¬

schen Anordnungen seien die betreffenden Gesetzesstellen hier ab - '

gedruckt . Der § 5 b des Gesetzes über die Einhebung einer Frem¬

denzimmer ab gäbe lautet:
Yon den in den Jahren 1927 , 1928 und 1929 auf Grund

der gelegten Abrechnungen fälligen Abgabebeträgen wird ein Nach¬
laß von 40 oder 50 Prozent gewährt . Der 40 prozentige Nachlaß
ist an die Bedingung geknüpft , daß ' in dem abgabepflichtigen Be¬
trieb und unmittelbar für dessen Zwecke in jedem der Jahre 1927,
1928 und . 1929 80 Prozent der für die 12 Abrechnungsperioden des
Jahres 1926 zu entrichtenden Abgabe für Investitionen oder In-
standSetzungen der im Absatz 4 bezeichneten Arten verwendet wer¬
den . Der 50 prozentige Nachlaß ist an die Bedingung geknüpft,
daß in dem abgabepflichtigen Betrieb und unmittelbar für dessen
Zwecke bis zum 51 « Dezember 1928 zusammen 250 Prozent der für
die 12 Abrechnungsperioden des Jahres 1926 zu entrichtenden Ab¬
gabe für Investitionen oder Instandsetzungen der im Absatz 4
bezeichneten Arten verwendet werden.

Die Abgabepflichtigen , die diese Begünstigung be-
|j

anspruchen , haben dem Magistrat bis 1 . Juli 1927 bekanntzugeben,
ob sie auf den 40 - oder den 50 prozentigen Nachlaß im Sinne des
Absatzes 1 Anspruch erheben.

Bevor mit den Investitionen und Instandsetzungsar¬
beiten begonnen wird , sind im Pall des 40 prozentigen Nachlasses
für das Jahr 1927 bis zum 1 . Juli 1927 , für jedes der beiden
folgenden Jahre bis zum 31 * März des betreffenden Jahres , im
Pall des 50 prozentigen Nachlasses für beide Jahre bis längstens
1 . Juli 1927 beizubringen : die genaue Bezeichnung der beabsich-

k-

tigten Investitionen oder Instandsetzungen , die Kostenvoranschlä - ,
ge und die Namen und Adressen der ausführenden Firmen , bei Regie¬
arbeiten die schätzungsweise Abgabe der voraussichtlichen Kosten.
Änderungen in den geplanten Investitionen oder Instandsetzungen



r o» A

sind dem Magistrat vor ihrer Inangriffnahme anzuzeigen , widrigen¬
falls solche Investitionen und Instandsetzungen nicht angerechnet
werden.

Unter Investitionen sind hiebei zu verstehen : Zu- ,
Um- , Sin - und Aufbauten , große Installationen , wie Einleitung
fließenden Wassers , Herstellung von Warmwasserleitungen , Bädern,
Zentralheizungen und Telephonanlagen , Last - oder Personenaufzüge
und dergleichen . AlsInstandSetzungen , gelten Ausbesserung oder Er¬
neuerung von Passaden , Verbesserung der Innenausstattung durch
Anschaffung erzeugungsneuer Möbel , durchgreifende Instandsetzung
von vorhandenem Mobiliar , Ausmalen oder Tapezieren der Räume,
Anstreicherarbeiten , Pußbodenbelag , Erneuerung der Wäsche und
des kleinen Inventars und dergleichen . Kleinere Reparaturen fal¬
len nicht darunter . Die Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen
an ausländische Pinnen ist nur dann zulässig , wenn die gleich¬
wertige Beschaffung im Inlande nicht möglich ist.

Der Magistrat hat unter Beziehung von Vertrauens¬
personen aus dem Kreise der Brancheangehörigen des Gresuchstellers
zu überprüfen und binnen sechs Wochen zu entscheiden , ob die be¬
absichtigten Investitionen oder Instandsetzungen und die recht¬
zeitig angezeigten Änderungen den obigen Vorschriften entspre¬
chen und ob die Preisansätze angemessen sind . Wird dies vom Ma¬

gistrat anerkannt , so tritt der Nachlaß rückwirkend vom 1 . Jänner
1927 vorläufig in Kraft . Die sich hiedurch ergebenden Überzahlun¬
gen werden auf die künftigen Fälligkeiten gutgeschrieben . Nach
dieser Aufrechnung kann der auf den Monat entfallende Nachlaß
von der monatlich zu entrichtenden Abgabe abgezogen werden.

Der Abgabepflichtige hat im Pall des 40 prozentigen
Nachlasses die jährlichen Investitionen oder Instandsetzungen bis
zum 31 . März des folgenden Jahres , im Fall des 50 prozentigen
Nachlasses die gesamten Investitionen oder Instandsetzungen bis
zum 31 . Dezember 1928 zu vollenden und hierüber bis zu den glei¬
chen Tagen dem Magistrat die Meldung zu erstatten . Beim 40 pro¬
zentigen Nachlaß kann der Magistrat genehmigen , daß Investitionen
oder Instandsetzungen des einen Jahres bis zu höchstens einem
Drittel auf das nächstfolgende Jahr verschoben werden . Werden vom

Abgabepflichtigen im ersten oder zweiten Jahr mehr als 80 Prozent
(Absatz 1 ) aufgewendet , so werden die Mehraufwendungen auf die
Investitionen oder Instandsetzungen des darauffolgenden Jahres



angerechnet.
Der Magistrat hat unter BeiZiehung von Vertrauens¬

personen aus dem Kreise der Brancheangehörigen des G-esuchstellers
allenfalls auch noch unter Beiziehung von Fachleuten der für die
Investitionen oder Instandsetzungen in Betracht kommenden Bran¬
chen , die Übereinstimmung der durchgeführten Anschaffungen und
Herstellungen mit deren Planung sowie die Angemessenheit der
Fakturenbeträge zu überprüfen . Ergibt sich hiebei kein wesent¬
licher Anstand und entspricht der Aufwand dem im Absatz 1 vor¬
geschriebenen Ausmaß ( 240 oder 250 Prozent ) , so wird der Nachlaß
endgültig wirksam . Ist die Verpflichtung zur Durchführung der
gesamten Investitionen und Instandsetzungen wenigstens bis zu
drei Vierteilen des aufzuwendenden Betrages ( also mindestens mit
180 oder 187 *5 Prozent ) erfüllt worden , so tritt nur eine ver¬
hältnismäßige Kürzung des Nachlasses ein . Eine entsprechende
Kürzung des Nachlasses hat auch einzutreten , wenn die Prüfungen
eine wesentliche und nicht rechtzeitig angezeigte Abweichung von
einem gemäß Absatz 5 genehmigten Plan ergeben , ferner wenn sie
eine nicht angemessen befundene Überschreitung eines gemäß Ab¬
satz 5 genehmigten Kostenvoranschlages ergeben , sofern in diesen
beiden Fällen der Nachlaß nicht überhaupt unwirksam wird . Der
gemäß Absatz 5 vorläufig in Kraft getretene Nachlaß wird rück¬
wirkend unv/irksam , wenn die Kosten der durchgeführten Investi¬
tionen und Instandsetzungen weniger als drei Vierteile des auf¬
zuwendenden Betrages ausmachen , wenn die im Absatz 6 festgesetz¬
ten Termin <| e nicht eingehalten werden , ferner wenn im Fall des
40 prozentigen Nachlasses im zweiten oder dritten Jahr die Vor¬
aussetzungen des ersten Satzes des Absatzes 5 nicht zutreffen,
endlich wenn der Abgabennachlaß erwiesenermaßen auf Grund von
falschen oder Scheinfakturen oder von Scheinkäufen erwirkt wur¬
de , im letzteren Fall unbeschadet der Anwendung des § 16 , Abs . 1.
Im Fall des ünwirksamwerdens oder der Kürzung des Nachlasses ist
die Ergänzung auf die volle Abgabe samt den gesetzlichen Ver¬
zugszinsen innerhalb einer vom Magistrat festzusetzenden Frist
nachzuzahlen.

Jeder Nachfolger im Betrieb nimmt an der Begünsti¬
gung nach Absatz 1 unter den gleichen Voraussetzungen teil ; ihn
trifft auch die Verpflichtung , gegebenenfalls die Ergänzung auf
die volle Abgabe gemäß Absatz 7 nachzuzahlen . Hat der Betriebs-
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Vorgänger die Begünstigung nicht in Anspruch genommen , so steht
es jedem Nachfolger im Betrieb frei , den Anspruch auf den 40
prozentigen Nachlaß innerhalb zweier Monate nach Betriebsüber¬
nahme geltend zu machen , und zwar bei Betriebsübernahme im Jahr
1927 für die Jahre 1928 und 1929 , bei Betriebsübernahme im Jahr
1928 für das Jahr 1929 * Die Investitionen oder Instandsetzungen
sind in ersterem Pall zu zwei Drittel , in letzterem zu einem
Drittel des nach Absatz 1 aufzuwendenden Betrages durchzuführen.
Der Nachlaß wirkt in ersterem Palle für die Jahre 1928 und 1929,
in letzterem nur für das Jahr 1929*

!

Im Absatz 9 dieses Paragraphen sind dann noch be¬

sondere Bestimmungen über die Begünstigungen , die die Stunden¬

hotels ansprechen können , enthalten.

Von den Vorteilen dieses Investitionsbegünstigungs-

gesetzes haben die Wiener Grast gewerbebet riebe in weitem Umfange

Gebrauch gemacht . Der Begünstigungen dieses Gesetzes waren teil¬

haftig:

im Jahre 1927 im Jahre 1928
40 Prozent 50 Prozent 40 Prozent 50 Prozent

Nachlaß Nachlaß

Betriebe insgesamt
und zwar

Hotels
Pensionen
Sanatorien
Pensionate

Sonstige Betriebe

48 169 45 169

25
18

5
1
1

102
54

7
6

25
18

2
1
1

102
55

8
6

I

Die Investitionsverpflichtung für Betriebe , die

den 40 prozentigen Nachlaß angesprochen hatten , umfaßte Aufwen¬

dungen von 586 . 452 Schilling im Jahre 1927 nnd von 215 • 116 Schil¬

ling im Jahre 1928 ; die Betriebe , denen ein 50 prozentiger Nach¬

laß gewährt worden war , wurden für 1927 und 1928 zu Investitio¬

nen von 7,565 . 545 Schilling verpflichtet . In Wirklichkeit war

die Höhe der Aufwendungen eine weitaus größere . Im Jahre 1927
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erreichten die Investitionen auf Grund der eingereichten Kosten¬

voranschläge "bei den Nachlässen von 40 Prozent den Betrag von

769 *673 Schilling und im Jahre 1928 - 436 *785 Schilling . Bei den

Nachlässen von 50 Prozent stieg der tatsächliche Gesamtinvesti¬

tionsbet rag für 1927 und 1928 auf 11,549 *939 Schilling . Die bis

Ende 1927 verrechneten Investitionsbeträge verteilen sich auf

folgende Arbeiten;

Installationen

Baugewerbe

Teppiche

Möbel

Textilien

Anstreicherar¬
beiten

Malerarb eiten

Tapeziererar¬
beiten

Tischlerarbeiten

S 5,937 *950

S 2,559 *731

S 1,214 *115

S 1,126 . 427

S 813 - 507

S 330 . 066

S 266 . 922

S 257 *336

S 214 *832

Küc hen einricht un-
gen
Glas - und Por¬
zellanwaren

Schlosserarbeiten

Sp englerarb eiten

Bachdeckerarbeiten

Zimmermeisterar¬
beiten

Glaser

Sonstige Aufwen¬
dungen

S 118 . 684

S 106 . 171

S 65 *191

S 60 . 905

S 52 *598

S 53 *502

S 20 . 942

S 591 *062

Entsprechend den gewährten Steuernachlässen sind

die Erträgnisse aus der Premdenzimmerabgabe zurückgegangen , wie

die folgenden Zahlen aus den Rechnungsabschlüssen ersichtlich

machen.

Jahr Erträgnis Jahr Erträgnis

1925 . . . - S 3,520 . 796 1926 . S 5,197 - 462

1924 . . . . S 6,173 . 296 1927 . • S 4,577 . 313

1925 . . . • S 6,315 -840 1928 . S 4,854 - 866

Hacli der Aufteilung auf die einzelnen Betriebe hat¬

ten an Abgabe zu entrichten:
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Hotels
Pensionen
Sanatorien
Pensionate
Sonstige Betriebe

Summe: ^

S 4,452 . 159
s 153 . 719

s 125 . 763 | |
s 23 .807
S 8 . 194

1 . , ■ ■ , ,

s 5,133 -673 s 4,353 -780 S 4,743 -242

S 4,710 . 525
S 178 . 127
S 210 . 990
s 25 . 450
S 8 . 781

S 4,068 . 699
S 117 . 404
S 118 . 285
S 21 . 449
S 7 . 945

1 ) Liese Zahlen weichen von den Zahlen des Rechnungsabschlusses
ab , was darin seinen Grund hat , daß in den Jahren des Rech¬
nungsabschlusses noch Gebührenvorschreibungen vom Dezember
des Vorjahres berücksichtigt und VorSchreibungen vom Dezember
desselben Jahres nicht mehr in die Summe einbezogen worden
sind.
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Von den Abgabepflichtigen sind in der Abgabever-

waltung im Jahre 1923 - 4672 Abrechnungen , 1924 - 4725 Abrech¬

nungen , 1925 - 4914 Abrechnungen , 1926 - 5410 Abrechnungen,

1927 - 5913 Abrechnungen und 1928 - 6887 Abrechnungen eingelangt

Die Revisionsstelle hat - für 1923 und 1924 fehlen Zahlen - im

Jahre 1925 - 407 Beanstandungen , 1926 - 685 Beanständungen,

1927 - 266 und 1928 - 283 Beanständungen vorgenommen.

Amtliche Bemessungen wurden vorgenommen : im Jahre

1923 - 669 , 1924 - 624 , 1925 - 1151 , 1926 - 638 , 1927 - 872 und

1928 - 958.

Straf erkenntnisse wurden ausgefertigt : im Jahre

1923 - 21 , 1924 - 27 , 1925 - 78 , 1926 - 176 , 1927 - 27 und 1928

92.
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f j Die Plakatabgabe.

Das Gesetz über die Einhebung einer Abgabe von

öffnntlichen Ankündigungen im Gebiete der Stadt Wien wurde im

Jahre 1921 eingeführt . Die Bestimmungen dieses Gesetzes wurden

in den Jahren 1923 - 1928 nicht geändert . Die Einhebung ge¬

schieht auf Grund des Gesetzes vom 2 . Dezember 1921 , L. G. B1.
* i >

für Wien Nr . 142 und der Durchführungsverordnung vom 17 . Jänner

1922 , L . G. B1 . für Wien Nr . 11 . Im Verwaltungsbericht für die

Jahre 1919/22 ^ sind die wichtigsten Teile des Gesetzes be¬

reits abgedruckt worden.

Der Ertrag der Abgabe betrug im Jahre

1923 . . . . . S 365 . 773 1926 . . . . . S 799 . 443
1924 . . . . . S 710 . 536 1927 . S 903 *206
1925 . S 760 . 866 1928 . S 944 . 990

i

|ij

In die Abgabepflicht wurden zu Anfang des Jahres

1925 - 112 Personen , 1926 - 121 Personen , 1927 - 154 Personen,

1928 - 225 und am 31 . XII . 1928 - 221 Personen einbezogen.

Von ihnen sind 1925 - 2 . 071 Abrechnungen , 1926 -

1 . 877 Abrechnungen , 1927 - 2 . 367 und 1928 - 1 . 797 Abrechnungen

dem Magistrate vorgelegt worden . Die Revisionsstelle hat 1925 -

10 Beanstandungen , 1926 - 25 Beanstandungen , 192t - 2p und 1928

32 Beanstandungen vorgenommen. II
Die Zahl der amtlichen Bemessungen betrug im

Jahre 1925 : 11 , 1926 : 17 , 1927 : 13 und 1928 : 35 . Straferkennt-

nisse wurden ausgefertigt im Jahre 1925 : 6,1926 : 81,1927 : 1 und ^

1928 : 1 .

1 ) "Bundeshauptstadt Wien - Die Gemeindeverwaltung 1919 - 22"
Seite 203»
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f,J Die Anzeigenabgabe.
’ • 11

Das Gesetz über die "Einhebung einer Gemeindesb-

gabe von Anzeigen aller Art in Zeitungen und sonstigen in Wien

erscheinenden Blättern , Schriften oder Druckwerken ” wurde im

Jahre 1921 eingeführt, . Die Abgabe wurde während der Berichts¬

jahre auf Grund der Gesetze vom 20 . Dezember 1923 » L . G. B1 . für

Wien Er . 11/1924 und vom 21 . Dezember 1925 , L . G. B1 . Kr . 58,

sowie der Durchführungsverordnungen vom 12 . Februar 1924 » i^ G.

Bl . 12 und vom 19 « Jänner 1926 , L . G. 31 . Er . 6 , eingehooen . |

Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Gesamt¬

entgelt , das auf die innerhalb eines Kalenderjahres veröffent-
.

lichten oder verbreiteten Anzeigen entfällt (monatliche Insera-

tengebührensumme ) . Die Abgabe ist gestaffelt und beträgt von

den ersten 20 . 000 S der monatlichen Inseratengebührensumme 10 |

Prozent , von den nächsten 20 . 000 S 15 Prozent , von den nächsten
■

20 . 000 S 20 Prozent , von den nächsten 20 . 000 S 25 Prozent , von

den nächsten 20 . 000 3 30 Prozent und von dem 100 . 000 S über-

steigenden Teil der monatlichen Inserat engebührensumme 35

Prozent.

Für die im Kleinen Anzeiger erscheinenden,ledig-

lieh Arbeite - oder Stellengesuche enthaltenden Anzeigen beträgt

die Abgabe 5 Prozent des zu entrichtenden Entgeltes ( der Inse-

ratengebühr ) unter der Voraussetzung , daß die Abgabe von der

Unternehmung dem Inserenten weder gesondert noch durch Erstel¬

lung eines höheren Tarifes in einem höheren Ausmaße angerechnet

wird , in diesem Palle ist das Entgelt für jene Anzeigen,für die

der Steuersatz von 5 Prozent in Betracht kommt , nicht in die

Inseratengebührensumme einzurechnen.

An Stelle der Bemessung der Abgabe in Prozenten

des Entgeltes kann für Pachblätter die Abgabe auch im Wege der

lr1

1
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Abfindung festgesetzt werden.

Das Erträgnis der Anzeigenabgabe betrug

1923
1924
1925

S 1,101 . 998 1926 S 4,019 *780
S 2,639 -838 1927 S 4,170 . 186
S 3,479 .015 1928 S 4,990 . 496

Auf die einzelnen Zweige des Zeitungsgeschäftes

entfielen

1926 1927 1928

Tageszeitungen
Fachblätter . .

Annonc en e xp e dition

S 2,788 . 459 S 2,980 . 695 S 3,145 . 877
S 1,206 . 228 S 1,152 . 739 S 1,820 - 546
s 25.093  S 36.751 s 24.073

Die Zahl der Abgabepflichtigen betrug am 1 . Jänner

1925 - 750 , 1926 - 860 , 1927 - 941 , 1928 - 1164 und am 31 . Dezem¬

ber 1928 - 1205.

1925 1926 1927 1928

Vorgelegte Abrechnungen
Beanständungen der Revi¬
sionsstelle

Amtliche Bemessungen
Straferkenntnisse

13 . 409 12 . 416 13 . 465

376 373
303 315

57 173

279
255

16

12 . 027

374
200

68

V|!
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(f'j Bie Abgabe von freiwilligen Feilbietungen.

.

Die Einhebung der Abgabe von freiwilligen Feilbie¬

tungen in der Stadt Wien beruht auf dem Gesetze vom 15 . Juli 1921,

L. G. B1 . für Wien Nr . 92 , und den Gesetzen vom 20 . April 1923,

L. G. B1 . für Wien Nr.  51 und vom 23 - Dezember 1926 , L. G. B1 . für

Wien Nr . 51 •

Abgabepflichtig ist , wer bewegliche Sachen in Wien

feilbieten läßt.

Unter einer freiwilligen Feilbietung ist jeder öf¬

fentliche Verkauf zu verstehen , der öffentlich kundgemacht wird

oder ein Anbot an mehrere gleichzeitig versammelte Personen , sei

es mit , sei es ohne Nennung eines Ausrufpreises erfolgt . Hiebei

ist es ohne Belang , ob ein Zuschlagszv/ang besteht oder nicht.

Die Abgabe beträgt 1 Prozent des Erlöses bei Feilbietungen von

Lebensmitteln , Rohstoffen und Rohprodukten sowie von Halbfabri¬

katen , soweit diese letzteren Transitware sind , endlich bei al¬

len in den Räumen einer Börse von einem Handelsmakler im Sinne

der Artikel 310 , 311 und 343 des Handelsgesetzes durchgeführten

öffentlichen Verkäufen von En- Gros - Waren oder in Sammelposten.

Bei allen übrigen Feilbietungen werden 7 Prozent

vom Erlös berechnet ; es kann aber dieser Abgabesatz bis auf 5

Prozent ermäßigt werden.

Die Abgabe brachte in den Jahren 1923 - 1928 fol¬

gende Erträgnisse:

1923 S 489 . 728 1926 S 395 *080

1924 S 592 . 890 1927 S 381 . 206

1925 S 483 - 683 1928 S 507 *832

t



Die Einhebung einer Abgabe vom Verbrauche von Gas

und elektrischem Strom im Wiener Gemeindegebiete (Wasserkraft-

abgabe ) gründet sich auf das Gesetz vom 26 . September 1922,

L. G. B1 . für Wien Nr . 152 , ferner auf die Kundmachung des Wiener

Magistrates als Amtes der Landesregierung vom 24 * Oktober 1922,

L. G. B1 . für Wien Nr . 161 , auf die Verordnung des Stadtsenates

als Landesregierung vom 17 * Oktober 1922 , L. G. B1 . für Wien Nr . 162

und auf das Gesetz vom 16 . Oktober 1925 , L. G. B1 . für Wien Nr . 46.

Nach diesen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt

der Verbrauch von Gas und elektrischem Strom im Wiener Gemeinde¬

gebiet einer Abgabe an die Gemeinde Wien , wobei es für die Ab¬

gabepflicht ohne Belang ist , ob für den Verbrauch von Gas und

Strom ein Entgelt entrichtet wird oder nicht . Auch der Verbrauch

selbst erzeugten Gases oder Stromes unterliegt der Abgabepflicht.

Bei unentgeltlichem Bezüge von Gas oder Strom , ferner , wenn es

sich um den Verbrauch selbst erzeugten Stromes oder Gases handelt,

ist zwischen dem Erzeuger oder Abgeber des Stromes oder Gases

und dem Magistrate ein Übereinkommen über den der Bemessung der

Abgabe zugrunde zu legenden Betrag der Selbstkosten abzuschließen.

Kommt ein solches Übereinkommen nicht zustande , so wird der der

Bemessung der Abgabe zugrunde zu legende Betrag vom Magistrate

allenfalls nach Anhörung von Sachverständigen festgesetzt . Bei

dieser Festsetzung darf jedoch der jeweils geltende Gas- oder

Strompreis der städtischen Werke nicht überschritten werden.

Der Wasserkraftabgabe unterliegt nur der Verbrauch

bestimmter Gasarten und zwar von Leuchtgas , Wassergas , Genera-



torgas , Doppelgas , Holzgas und Oelgas , während alle anderen Gas¬

arten von der Abgabepflicht ausgenommen sind . Nichtabgabepflich¬

tig ist auch der verbrauchte Strom für die Zugförderung , der dem

öffentlichen Verkehre dienenden Eisenbahnunternehmungen ein¬

schließlich der Kleinbahnen . Die Höhe der Abgabe beträgt 4 Pro¬

zent des für den elektrischen Strom und 1 Y2  Prozent des für

Gas entrichteten Entgeltes . Der Ertrag der Wasserkraftabgäbe ist

ausschließlich für den Ausbau der Wasserkräfte zu verwenden . Sie

wurde im Herbste 1922 eingeführt , da in der Zeit des stärksten

Niederganges der österreichischen Krone die Großbanken weitere

Kredite für die von ihnen gemeinsam mit der Gemeinde begonnenen

Wasserkraftbauten verweigerten ; das begonnene Werk hätte sonst

aufge geben werden müssen . Sie ist eine reine Zwecksteuer und

zeitlich begrenzt . Das Wasserkraftabgabegesetz hätte ursprünglich

bis 31 * Dezember 1924 in Wirksamkeit bleiben sollen , wurde jedoch

durch das Gesetz vom 1 . Juni 1923 , L . G. Bl . für Wien Nr . 62 , bis

31 * Dezember 1927 und schließ 1-ic -hi dur ch das Gesetz vom 20 . De-

zember 1923 , L . G. B1 . für Wien Nr . 10l^ T>is 31 * Dezember 1932
JvrA Jas $ e.sß £ *, ror >-i JtrJrz , /93 / /  cf . ^ / &rs 3 J. & &r

/ J 3 er £ a

Die Wasserkraftabgabe hatte folgende Erträgnisse
aufzuweisen:

1923 S 2,122 . 152 1926 S 3,209 *005
1924 S 2,840 . 913 1927 S 3,402 . 378
1925 S 3,181 . 709 1928 S 3,791 *407

Die Zahl der Abgabepflichtigen betrug zu Anfang

des Jahres 1923 - 91 , 1924 - 122 , 1925 - 159 , 1926 - 165 , 1927 -
184 und 1928 - 189*

An Abrechnungen wurden von ihnen dem Magistrate

vorgelegt : 1923 - 1279 Abrechnungen , 1924 - 1622 , 1925 - 1782,
1926 - 1848 , 1927 - 1665 und 1928 - 1741 Abrechnungen.

Von den im Abgabengesetz vorgesehenen Sachverstän¬

digen sind im Jahre 1925 - 240 Berichte , 1926 - 165 , 1927 - 34
und 1928 - 191 Berichte dem Magistrate zum Zwecke der Abgaben¬

bemessung vorgelegt worden.
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ü 'j ^ er  Feuerwehrbeitrag

Die Einhebung der Beiträge der Peuerversicherten

zu den Kosten der Feuerwehr der Stadt Wien beruht auf dem Gesetze

vom 14 * Juli 1922 , L . G. B1 . für Wien Nr . 109 * Die gesetzlichen

Grundlagen blieben während der Berichtszeit unverändert . Die Ab¬

gabe wird in der Höhe eines Drittels von der Gesamtleistung des

Versicherungsnehmers eingehoben . Sie brachte in der Berichtszeit

folgende Erträgnisse:

1925

1924

1925

.S 1,360 . 878 1926 S 3,040 . 525

. . . . . . . S 2,105 . 838 1927 S 3,140 . 515

.S 2,469 *755 1928 S 3,581 . 231

£ t'j /jei -Mmj ? de 5 ~Be > Drapes rer/offi rh / e / en s^ rs/de/ ' e/'
Die Zahl derVSS s -teu e rt e n Versioher -ungonchmc r - be¬

trug während der Berichtszeit unverändert 59 ? die Zahl der ein¬

gelangten Abrechnungen in jedem Jahre 708 . Beanstandungen der

Revisionssteile sind im Jahre 1926 - 36 , 1927 - 23 und 1928 - 21

erfolgt.
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/Ol Die Boden - und Mietsteuern*

/J Die Grundsteuer.

Auf Grund des Bandesgesetzes vom 3 * März 1922 , B. G.

Bl * Nr . 125 , wurde vom Jahre 1923 an die Einhebung der Grundsteuer

den Ländern und Gemeinden übertragen . In Wien erfolgt die Vor¬

schreibung und Einhebung der Grundsteuer auf Grund des Gesetzes

vom 19 . Jänner 1923 , L . G. B1 . für Wien Nr . 27 * Das Gesetz , das

nur auf ein Jahr in Geltung war , wurde mit Gesetz vom 22 . Dezember

1923 , L. G. B1 . für Wien Nr . 18 aus 1924 auch für das Jahr 1924 in

Wirksamkeit belassen . Für die Zeit vom 1 . Jänner 1925 angefangen

wird die Grundsteuer auf Grund des Gesetzes vom 23 . Dezember 1924,

L . G. B1 * für Wien Nr . 3 aus 1925 , eingehoben.

Eine neue Bestimmung enthält das Gesetz vom 10.

Oktober 1924 , L . G. B1 . für Wien Nr . 59 , mit dem der Wiener Stadt¬

senat ermächtigt wurde , über Ansuchen , solche Anstalten , Körper¬

schaften und Unternehmungen , die im Sinne des Wohnbausteuerge-

setzes aus/dem Grunde der Gemeinnützigkeit von der Entrichtung
der Wohnbausteuer befreit sind , für jene Grundflächen , die mit

den wohnbausteuerfreien Räumlichkeiten im unmittelbaren Zusammen¬

hänge stehen , von der Entrichtung der Grundsteuer zu befreien.

Von der Grundsteuer sind ferner befreit der Bund

und seine Monopolbetriebej die übrigen Bundesbetriebe genießen

jedoch diese Befreiung nicht . Weiter sind befreit jene Personen,

denen eine Steuerbefreiung auf Grund von Staatsverträgen oder auf

Grund von Gegen seitigkeitserklärungen , oder sonst nach den Grund¬

sätzen des zwischenstaatlichen Steuerrechtes zukommt.

Der Wiener Stadtsenat kann ferner , über Ansuchen

unproduktive Hausgärten bis zum Ausmaß von 300 m2 von der Grund¬

steuer ganz oder teilweise befreien.
Die Grundsteuer beträgt das 40fache jenes Betrages,
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der für das Jahr 1922 an Grundsteuer des Bundes einschließlich

aller Zuschläge vorgeschrieben war und ist in zwei gleichen

Raten im Laufe des Monates März und September beim magistrati¬

schen Bezirksamte einzubezahlen.

Bür Grundflächen , die als Siedler - oder Schreber¬

gärten verwendet werden , ohne Unterschied , ob sie nach den bis¬

herigen Vorschriften grundsteuerpflichtig waren oder nicht , fer¬

ner für die Grundflächen , für die bisher eine Grundsteuer des

Bundes nicht zu entrichten war und die für Schrebergarten ver¬

wendbar sind , beträgt die Grundsteuer 0 ’ 32 Groschen per m2.

Veränderungen im Grundbesitz , die nach dem 1 . Jan

ner des Steuerjahres eintreten , werden erst im nächsten Steuer¬

jahr berücksichtigt , soferne die Partei die Änderung dem Amte

unter Vorlage des Grundbesitzbogens zur Kenntnis bringt . Die Ge¬

meinde hat in den Berichtsjahren die folgenden Beträge für die

Grundsteuer vorgeschrieben.

1925 . . . . . . S 499 . 009 1926 S 493 - 082
1924 S 548 . 496 1927 S 507 *900

5291  S 445 - 791 1928 S 474 . 635

Die Zahl der GrundSteuerkonten betrug zu Anfang

des Jahres

1925 . 19 . 314 1926 . 21 . 112
1924 . 19 . 775 1927 . 21 . 209
1925 . 20 . 327 1928 . 21 . 568

Ende 1928 . 21 . f>45

Von den im Gesetze vorgesehenen Befreiungen von

der Grundsteuer haben im Jahre 1926 insgesamt 1197 Personen An¬

spruch erhoben . Um die gänzliche oder teilweise Befreiung für

Hausgärten bis 300 m2 wurden 1161 Ansuchen eingebracht , 718 An¬

suchen wurde stattgegeben , 443 Ansuchen wurden abgewiesen . Aus
dem Grunde der Gemeinnützigkeit wurden 36 Ansuchen eingebracht,
davon 21 stattgegeben und 15 abgewiesen.



Sie ist während des Krieges eingeführt worden und

hat im Laufe der Jahre mannigfache Änderungen erfahren . Der Stand

der neuesten Gesetzgebung unter Berücksichtigung aller Gesetzes¬

änderungen ist in einer Wiederverlautbarung des Wertzuwachsabga¬

begesetzes , L . G. B1 . Nr . 48 aus 1928 enthalten.

Die Abgabe wird bei Übertragungen von Liegenschaf¬

ten im Wiener Gemeindegebiete eingehoben . Als Wertzuwachs gilt der

Unterschied zwischen dem Veräußerungs werte der Liegenscnaft und

dem Erwerbswert . Als Veräußerungs - und Erwerbswerte gelten die

festgesteilten Veräußerungs - und Erwerbspreise , denen die vom

Erwerber übernommenen Lasten sowie der Wert sonstiger außer dem

Preis bedungener Nebenleistungen , insbesondere die Wertzuwachs¬

abgabe selbst , zuzurechnen sind . Als Nebenleistung ist dem Ver¬

äußerungspreis auch das Entgelt zuzurechnen , das der Veräußerer

oder eine dritte Person für ihn für die Einräumung eines Gptions-

oder Vorkaufsrechtes oder zur Verschleierung des wahren Veräuße¬

rungspreises unter was immer für einen Titel hinsichtlich der ver¬

äußerten Liegenschaft erhalten oder sich oder einem Dritten aus-

bedungen hat . Bei Tauschverträgen über Liegenschaften wird der

Wertzuwachs bei jeder der zum Tausch gelangenden Liegenschaften

abgesondert ermittelt und der Abgabebemessung zugrunde gelegt.

Gewisse Übertragungen unterliegen nicht der Abgaoe.

Das ist der Pall bei Übertragungen von Todeswegen an Erben oder

Legatare , bei Übertragungen von Nachlaßrealitäten an Erben , Le¬

gatare und Pflichtteilsberechtigte im Zuge der Auseinandersetzung

über eine Verlassenschaft , bei Verträgen , wodurch Liegenschaften

unter den Miteigentümern aufgeteilt werden , sofern hiebei jeder



Teilhaber nur soviel erhält , als dem Werte seines Anteiles an

den Liegenschaften entspricht , bei entgeltlichen Übertragungen

von Eltern an eheliche oder uneheliche Deszendenten , ferner bei

solchen , zwischen Ehegatten und zwischen Brautleuten ; ausgenommen

von der Abgabe wird auch der Tausch von landwirtschaftlich be¬

nützten Grundstücken zum Zwecke der . Arrondierung , insoferne er

Befreiung von bestimmten staatlichen Gebühren genießt , ebenso

Übertragungen zum Zwecke der Zusammenlegung landwirtschaftlicher

Grundstücke und zur Bereinigung des Waldlandes von fremden Enkla¬

ven und zur Arrondierung von Waldgrenzen durch Tausch von land-

und forstwirtschaftlichen Grundstücken , soferne diese Übertra-

gung ^von staatlichen Vermögensübertragungsgebühren befreit

ferner freiwilliger Austausch von Grundstücken zur Herbeiführung

zweckmäßiger Gestaltung von Baugründen , soferne diese Tatsache

von der Baubehörde bestätigt wird und endlich bei Übertragungen

durch unentgeltliche ^ Rechtsgeschäfte . Von der Abgabe überhaupt

befreit sind : der Bund , die Gemeinde Wien , Stiftungen zu Unter¬

richts - und Wohltätigkeitszwecken und Anstalten zur Erfüllung

der gesetzlichen Versicherungspflicht mit Ausnahme der Ersatz¬

institute , ferner Personen , denen , die Befreiung auf Grund von

Staatsverträgen oder sonst nach den Grundsätzen des Völkerrech¬

tes zusteht.

Die Höhe der Abgabe ist nach der Zeit des Liegen¬

schafttserwerbes verschieden . Die Abgabe beträgt 6 Prozent vom

ermittelten Wertzuwachs , wenn der Erwerb der Liegenschaft vor dem

1 . Jänner 1920 erfolgte . 15 Prozent , wenn der Erwerb in der Zeit

vom 1 . Jänner 1920 bis 50 . September 1922 und 25 Prozent , wenn

der Erwerb nach dem 50 . September 1922 erfolgte . Die Abgabe ist

vom Veräußerer der Liegenschaft zu entrichten und für den Pall,

daß die Abgabe vom Veräußerer uneinbringlich ist , vom Erwerber



in einem besonders bestimmten Ausmaß . Für den Fall , daß das Ent¬

gelt für die Liegenschaft im Kaufverträge nicht richtig oder voll-
mrrer/ja JoTagen narA c?/ ’#?** n ysf -nGvö -rfe/'

•ständig angegeben ist , hat die Gemeinde 4ienkdas Recht in den '

Kaufvertrag an Stelle des Käufers einzutreten.

Die Wert Zuwachs ab gab e hat in den Jahren 1923 bis

1928 folgende Erträgnisse abgeworfen:

1923
1924
1925

Jahre

1923
1924
1925

S 6,223 . 959 1926 S 8,006 . 998
S 7,879 - 634 1927 S 11,355 . 874
S 6,878 . 194 1928 S 7,968 . 270

Die Zahl der Liegenschaftsübertragungen betrug im

2278
2342
2447

1926
1927
1928

2392
2645
2841

Auf Grund von Zwangsversteigerungen wurden 1925 -

79 , 1926 - 197 , 1927 - 257 und 1928 - 365 Liegenschaftsübertra¬

gungen durchgeführt . Bei den ÜbertTagungen war die Gemeinde Käu¬

fer und zwar 1925 in 157 Fällen , 1926 in 101 Fällen , 1927 in 102

Fällen und 1928 in 91 Fällen.

Auf unverbaute Liegenschaften entfallen ungefähr

20 - 25 $ der Übertragungen , die übrigen betreffen Häuser . Ge¬

genüber den früheren Jahren ist ein bedeutender Rückgang der Über-
, s/s -f

tragungen zu bemerken ( 1922 . . . ^470 , 1921 . . . 4579 -, 1920 . . . 4L38).

Der Grund liegt hauptsächlich in der Stabilisierung der Krone und

dem Aufhören der Spekulationskäufe ; der Anreiz , das Geld in Häu¬

sern anzulegen , war durch den hohen Leihzins und infolge der Er¬

tragslosigkeit der Häuser sehr gering geworden , auch für Bau¬

gründe bestand keine besondere Konjunktur , da die private Bau¬

tätigkeit infolge der enormen Baukosten sehr gering war und nur

die Gemeinde Wien als Grundkäuferin in größerem Maße in Betracht
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kam . Die vielfach auf ge stellte Behauptung , nur die WertZuwachsab-

gäbe sei das Hindernis für einen lebhaften Realitätenverkehr,

trifft daher nicht zu ; sie mag wohl dazu beigetragen haben , daß

der Handel mit Häusern und der dadurch hervorgerufene öftere Be¬

sitzwechsel eingedämmt wurde , doch ist die Abgabe keinesfalls

die Hauptursache des schwächeren Realitätenverkehres , da sie nach

dem neuesten Gesetze beim älteren Besitz nur mehr 6 fo des Wert¬

zuwachses beträgt , also geringer ist , als in den früheren Jahren,

in denen gerade vom alten Besitz infolge der Berechnung des Ab¬

gabesatzes nach der Wert Steigerung oft eine 50 - 50 folge  Abgabe

zu leisten war , was aber einen schwunghaften Handel nicht hin¬

derte.

Die Bemessung und Einhebung der Abgabe ist zentral

organisiert . Bür das Bemessungsverfahren sowie die Strafamtshand-

lungen werden ausschließlich Konzeptsbeamte verwendet , mit Rück¬

sicht auf die ausgesprochen juristische Uatur der Abgabe.

Die im Zuge des BemessungsVerfahrens erforderlichen

Überprüfungen von Kaufpreisen und sonstigen Bewertungen werden

ebenfalls zentral durch das Stadtbauamt (Magistratsabteilung 19)

durchgeführt . Diese Abteilung hat - außer den Schätzungen für die

Bemessung der Wertzuwachsabgabe noch die Schätzungen für die

Grunderwerbungen der Gemeinde Wien vorzunehmen . Die rechnungsmäßi¬

ge Überprüfung der Bemessungen erfolgt durch die Fachrechnungs-

abteilung Ha , die Vorschreibung der Abgaben , die Verrechnung der

Einzahlungen und die Einhebung durch die Zentralrechnungsabtei¬

lung Stelle Ild , die exekutive Einhebung durch das Exekutionsamt.

Von dem Eintrittsrechte der Gemeinde Wien in Kauf¬

verträge an Stelle des Käufers , das dann ausgeübt werden kann,

wenn sich ein begründeter Verdacht ergibt , daß die das Entgelt

für die Liegenschaft betreffenden Vereinbarungen im Kaufverträge
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nicht richtig und vollständig angegeben sind , wurde in den Jah¬

ren 1925 , 1925 und 1926 je einmal rechtskräftig Gebrauch gemacht.

Straferkenntnisse wurden ausgefertigt im Jahre

1925 46 , 1926 . . . 10 , 1927 und 1928 je 6.
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j,J Die Wohnhausteuer.

Durch das Abgabenteilungsgesetz (B. G. B1 . vom 3 .

März 1922 , Nr . 125 ) wurden die Hausklassen - und Haus zinssteuer

sowie die 5 $ ige Steuer vom Zinsertrag steuerfreier Gebäude vom

1 . Jänner 1925 an zu ausschließlichen Landes - ( Gemeinde - ) abgaben

erklärt . Infolge der GeldentWertung und des Mieterschutzes waren

diese Abgaben bedeutungslos geworden . Nicht aus fiskalischen

Gründen , sondern als eine reine Zwecksteuer für den Wohnungsbau

führte die städtische Verwaltung eine neue Steuer vom Mietzinse

ein , die Wohnbausteuer.

Mit 1 . Februar 1923 trat das Gesetz vom 20 . Jänner

1923 , L . G. B1 . für Wien Nr . 30 , betreffend die Einhebung einer

Wohnbausteuer und die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz

(Verordnung des Stadtsenates als Landesregierung vom 20 . März

1923 , L . G. B1 . für Wien Nr . 34 ) in Kraft.

Die Wohnbausteuer ist von jedermann zu entrichten,

der im Gebiete der Stadt Wien vermietbare Räumlichkeiten (Miet¬

gegenstände ) in Gebäuden .innehat.

Bemessungsgrundlage ist der am 1 . August 1914 ver¬

einbarte , auf das Jahr umgerechnete Mietzins , für Mietgegenstän¬

de , die erstmalig nach dem 1 . August 1914 , aber vor dem 28 . Jän¬

ner 1917 vermietet wurden , der bei der erstmaligen Vermietung

vereinbarte , auf das Jahr umgerechnete Mietzins.

In Ermanglung dieser Grundlage ist ein Betrag

(Jahresmietwert ) vom Magistrate festzusetzen , der den Jahres¬

mietzinsen entspricht , die für Mietgegenstände von gleicher oder

ähnlicher Lage und Beschaffenheit am 1 . August 1914 ortsüblich

als Mietzins entrichtet wurden.
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Die Hölie der Abgabe sowie eine Reihe anderer Be¬

st immung &Äüetee des Gesetzes sind mehrfach geändert worden . Die

großen Aufwendungen der Gemeinde für Wohnhausbauten machten eine

Erhöhung zum ersten Male im Jahre 1924 nötig . Diese erfolgte

durch Gesetz vom 22 . Februar 19 24 , L . G. B1 . für Wien Nr . 27.

Durch die dritte Abgabenteilungsnovelle ( § 2 des

Gesetzes vom 3 * März 1922 , B. G. B1 . Nr . 125 , in der Fassung des

Gesetzes vom 6 . Juni 1924 , B. G. B1 . Nr . 185 ) wurde eine Kürzung

der Länder - und Gemeindeertragsanteile eingeführt und die Länder

(Gemeinden ) angewiesen , den Entfall durch Erhöhung der Landes¬

abgaben vom Gebäudebesitz oder Wohnungsaufwand zu decken . Des¬

halb wurde auch eine Erhöhung der Wohnbausteuer nötig , die in

Fom von Zuschlägen zu den Steuersätzen des Wohnbausteuergesetzes
44 TT J ■}'! '> 7 £ dt.e -n -L

zur Geltung kam,. Bassetz  vom 10 . Oktober 1924 , L . G. B1 . für

Wien Nr . 54 , betreffend die Einhebung von Zuschlägen zur Wohn-
7TJ

bausteuer des Landes Wien ( zweite WohnbausteuernovelleV ^ lSs

schreibt vor , daß vom 1 . November 1924 an , solange die infolge

des Bundespräzipuums eintretende Kürzung des dem Lande und der

Gemeinde Wien zustehenden Anteiles am Ertrage der gemeinschaftli¬

chen Abgaben in Geltung steht , zu den Steuersätzen des Wohnbau¬

steuergesetzes ( § 5 des Gesetzes vom 20 . Jänner 1923 , L . G. B1.

für Wien Nr . 30 , in der Fassung des Gesetzes vom 22 . Februar

1924 , L . G. B1 . für Wien Nr . 27 ) Zuschläge eingehoben werden , die

ein Vielfaches der Bernessungsgrundlage der bisherigen Steuer

ausmachen.

Zur Durchführung der zweiten Wohnbausteuernovelle

wurde unter gleichzeitiger Abänderung der Durchführungsverord¬

nung vom 20 * März 1923 , L. G. B1 . für Wien Nr . 34 , eine Verordnung

des StadtSenates als Landesregierung am 21 . Oktober 1924,



L. G-. B1 . für Wien Hr . 56 , erlassen.

Die bisher in Geltung stehenden Steuersätze wurden

ab 1 . November 1924 durch Zuschläge erhöht und betragen für das
Jahr:

von den

ersten 600 Goldkronen
nächsten 600

" 600
? 600
" 600
" 1000
" 1000
" 1000
*' 1000
" 1000
" 1000
M 1000
" 2000

" 2000

" 2000
•• 2000
" 2000

" 5000
" 5000

weiteren Beträgen

tt

ti

tt

it

fi

tt
i»
ii
n
tt
tt
tt

tt
it
tt

tt

tt

tt

CDbO
c3
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§
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mD
CQ
'cdßP
CQ
CQ
CD£
CD

u
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für Y/ohnungen

das 500 fache
" 400 "
» 500  ?
" 600 ”
tt 700  "
" 1200  "

” 1500  "
" 1800 "
" 2100  "

" 2400 •"

tt 2700 "
” 5000
" 5500 "
" 5600  "
" 5900 "
? 4200  "
” 4500 "
" 5000  "
" 5500 "
" 6000 ?

für Geschäftsloka¬
litäten

das 500  fache
" 400 "

500
600
700

1200
1500

tt

tt

it

tt

tt

" 1800
" 900it
it
ii

)

r

1050
1200
1550

" 1500
" 1600

1700
1800
1900

tt
it
tt

tt

tt

tt

tt
n
n
it
ii

it

ii
n
tt

2000  "

Pur angefangene Beträge einer Stufe ist die Steuer mit dem Viel¬
fachen dieser Stufe zu berechnen.

Die Einhebung der Steuer obliegt dem Hauseigentümer , dem für
seine Mühewaltung eine Vergütung gebührt.

Mit Gesetz vom 16 . Juli 1924 , L . G*B1 . für Wien

Nr . 55 , wurde die dem Hauseigentümer für seine oder seines Ver¬

treters Mühewaltung gebührende Vergütung von 6 $ des abgeführ¬

ten Steuerbetrages (höchstens jedoch S 5 -~ monatlich ) auf 10 ü/o

dieses Betrages (höchstens aber S 20 . - monatlich ) erhöht . ( 5 .

Y/ohnbausteuernovelle ) . Wie aus der obigen Ab gaben Skala zu erse¬

hen ist , steigt die Höhe der Abgabe mit der Höhe des Friedens¬

zinses progressiv an . Die Steigerung ist bei den Wohnungen

größer als bei den Geschäften . Auch hier ist das Prinzip der

Wiener städtischen Finanzverwaltung durchgeführt , den besonderen



Aufwand stärker zu treffen , dafür aber die Minderbemittelten

möglichst zu  schonen ; ebaiso werden die Räume , die Erwerbszwecken

dienen , bei der Steuerbemessung günstiger behandelt . Die folgenden 1

Tabellen zeigen , in welchem Ausmaße die einzelnen Gruppen von

Steuerträgern zur Steuerleistung herangezogen werden.

Zahl der Mietob .iekte nach Zins stufen.

(Nach dem Stande vom 31 * Dezember 1927 ) *

Zins stufen
(Vorkriegs-

zins)

1- 1 . 200

1 . 201 - 3 #000

3 . 001 - 5 . 000

5 . 001 - 10 . 000

10 . 001 - über
100 . 000

W = für
Wohnungen
G = für
Geschäfte

steuerfreie

( w( G
!!
( W( 0
( w( 0
( W Haus-
( besorger

( W steuer-
( frei

( Nicht
( Wohn-
) zwecken
( dienende
( Lokale

Zusammen W
G

An¬
zahl

Mietob .iekte
in i  der Ge¬
samt zahl

461 . 661
57 - 752
45 . 463
19 - 757

5 . 298
5 - 221
1 . 916
5 . 849

482
2 . 944

25 . 667

1 . 154

1 . 686

541 . 641
91 . 189

632 . 830

72 *95
9 *15
7 *18
3 *12
0 *84
0 *82

0 *30
0 *61

0 *08
0 *46

4 *06

0 *18

0 *27

85 *59
14 *41

82 *08

10 *30

1 *66

0 *̂ 1

0 *54

4 *06

0 *18

0 *27

100 *00

iiin a/o  der steu¬
erbaren Miet¬
objekte

76 *39
9 *56

0 *88
0 *86
0 *32
0 *66

0 *08
0 *49

H



Erträgnis der Wohnbausteuer von den in Tabelle
ausgewiesenen steuerbaren MietObjekten

Zinsstufen
(Vorkriegs-

zins)

W = für
Wohnungen
G = für
Geschäfte

1- 1 . 200

1201 - 3 - 000

3001 - 5 -000

5001 - 10 . 000

10 . 001 - über
100 . 000

Zusammen

Monatlicher Durchschnitts -̂
ertrag der Wohnbausteuer

in S

\

W
Gr
W
Gr
w
Gr

w
0
w
&

iw
Gr

566 . 810 *55
94 -275 *15

268 . 452 ' 62
130 . 116 *—
110 . 883 ' 75
113 -192 *50
122 . 553 *75
219 -268 *51
196 . 370 *94

1,138 . 329 *01

1,265 -051 *61
1,695 -181 *15

in Prozenten

19 *15
3 *18
9 *o7
4 *40
3 *75
3 *82
4 *14
7 *41
6 *63

38 *45

42 *73
57 *27

Durchschn.
Wohnbausteu - \
ererträgnis ;
je Mietobj . :

22 *33

13 *46

7 *57

11 *55

45 ’09

100 *00

1 *23
1 *63
5 *90
6 *59

20 *93
29 *41
63 *95
56 *97

407*40
386 *66

24 *57
18 *93

1 *27

6 *11  '

21 *30

59 *30 |li
389 *58

4 *90

In die niederste Steuerstufe sind fast 86 Prozent

aller steuerbaren MietObjekte eingereiht . Pür diese wurden im

Durchschnitt eines Monates an Wohnbausteuer S 1 *27 gezahlt . In

der höchsten Steuerstufe sind bloß über ein halbes Prozent aller

steuerbaren MietObjekte eingereiht , von denen 45 Prozent des

Gesamterträgnisses der Wohnbausteuer herrühren.

Das Bruttoerträgnis der Wohnbausteuer betrug im

Jahre:

1923 3 3,374 -810

1924 3 14,638 .155

1925 S 37,913 -497

1926 S 38,473 -699

1927 3 36,283 -498

1928 S 36,193 -553



Etir die Einhebung der «Vohnbausteuer erhielten die

Hausbesitzer als Entschädigung im Jahre

1923 . 146 . 248 S 1926 . 1,754 -847 S
1924 . 441 -095 S 1927 . 1,758 -810 S
1925 . 1,730 950 S 1928 . 1,753 -170 S

Abgabepflichtig waren
Ende 1926
Ende 1927
Ende 1928

616 . 169 Mietobjekte
629 -990
639 - 508

tt

Davon waren Ende des Jahres

Wohnungen
Geschäfte

1926

527 . 395
88 . 774

1927

540 . 487
89 - 503

1928

548 . 774
90 . 734

Straferkenntnisse wurden gefällt:

1923

1924

1925

• • • 80 Erkenntnisse

34 Erkenntnisse

59 Erkenntnisse

1926

1927

1928 9 • •

121 Erkenntniss

47 Erkenntniss

36 Erkenntniss
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lj.) Steuergesetzliche Bestimmungen über Bautenbegünstigungen.

Um die private Bautätigkeit anzuregen , hat die

G-emeinde Steuerbefreiungen für private Bauführer eingeführt.

Solche Steuerbefreiungen sind in dem Gesetze vom 30 . September

1921 , L. G. B1 . für Wien Nr . 127 , vorgesehen , welches Bestimmungen

enthält über die Befreiung der Neu - , Um- , Zu- und Aufbauten von

der Gemeindeabgabe von höheren  Mietzinsen , über Befreiung der auf

den verbauten Grund entfallenden Bodenwertabgabe , über die Befrei¬

ung von den Gemeinde - und LandesZuschlägen zu der Gebäudesteuer

des Bundes und den Zins - und Schul gcllforh .

Durch das Gesetz vom 7 * April 1922 , L. G. B1 . für

Wien Nr . 63 , wurde das genannte Gesetz auf die allgemeine Miet¬

zinsabgabe ausgedehnt , jedoch auf ausschließlich aus privaten

Mitteln errichtete Neu - , Um- , Zu- und Aufbauten eingeschränkt.

Nach dem Gesetz vom 20 . April 1923 , L. G. B1 . für

Wien Nr . 57 , gelten die Bestimmungen des Gesetzes auch für die

Wohnbausteuer . Berner entfiel , um der Arbeitslosigkeit zu steuern,

für die nach dem 1 . April 1923 begonnenen Bauführungen die Bedin¬

gung , daß ein Bünftel der gewonnenen Blächen für Y/ohnzwecke zur

Verfügung gestellt werden muß.

In neuer Bormulierung wurde die Befreiung von der

Y/ohnbausteuer aus dem Grunde der Bauführung durch das Gesetz vom

18 . März 1927 , L. G. B1 . für Wien Nr . 21 , und in der Verordnung

des Stadtsenates als Landesregierung vom 2g . Juäi 1927 , L. G. B1.

für Wien Nr . 29 , ausgesprochen . Danach sind von der Wohnbausteuer

befreit:

Neubauten , das ist Herstellung neuer Baulichkei -tert



riö7

auf früher unverbautem G-rund;

Zubauten , das ist Vergrößerung schon bestehender

Baulichkeiten in horizontaler Richtung auf bisher nicht verbau¬

ter Fläche , insoweit durch die Bauführung ganze , durch Wände ab-

geocnlossene Räume neu hergestellt oder bereits bestehende Räume

vergrößert werden;

Aufbauten , das ist Erhöhung schon bestehender Bau¬

lichkeiten durch Schaffung neuer Geschosse;

gänzliche Umbauten , wenn Baulichkeiten oder selb¬

ständig benützbare Gebäudetrakte in sämtlichen Geschossen ein¬

schließlich des Dachbodens im ganzen Umfang bis zur Erdoberfläche

niedergerissen und neu hergestellt werden;

teilweise Umbauten , wenn Geschosse in ihrem ganzen

Umfang samt den darüber befindlichen Geschossen und dem Dachboden

niedergerissen und an deren Stelle neue Geschosse errichtet wer¬
den.

Die Steuerbefreiung erstreckt sich bei Neubauten

auf die ganze Baulichkeit , sonst nur auf die neu hergestellten

Gebäudeteile . Die Steuerbefreiung dauert dreißig Jahre vom Tage

der ersten tatsächlichen Benützung oder Vermietung der befreiten

Baulichkeit . Die Befreiung gilt auch für die Bauten der Heimbau¬

hilfe , für welche die Gemeinde Kredite zur Verfügung stellt . Die

Zahl der bisher eingereichten Ansuchen um Befreiung von der Wohn¬

bausteuer für Neu - , Um- , Zu- und ^ bauten zeigt die folgende Zu¬

sammenstellung .

1923 1324 1925 1926 1927 1928
Zahl der eingereichten
Ansuchen
Davon bewilligt
Davon abgewiesen

278
75
54

386
260

48

469
590
112

654
265
42

591
292

50

790
618
138
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S'J ' $ %/&  Aufgehobene Boden - und Mietsteuern- -

Mit der Einführung der Wohnbausteuer v/urden

gleichzeitig alle anderen bisher in Geltung gestandenen Abgaben

auf den Mietaufwand aufgehoben . Mit Wirkung vom 1 . Jänner 1923

wurden außei ĵKraft gesetzt : die Haus zins st euer des Bundes , die

Landes - und Gemeindezuschläge zur Hauszinssteuer , die fünfpro¬

zentige Steuer vom Zinserträge steuerfreier Gebäude , die Landes¬

und GemeindeZuschläge zu dieser Steuer und die Gemeindeumlagen

auf den Mietzins ( Zins - und Schulheller , Einquartierungsumlage ) .

Die allgemeine Mietzinsabgabe und die Untermietabgabe werden seit

1 . Februar 1923 nicht mehr eingehoben.

Durch Gesetz vom 19 « Jänner 1923 , L . G. B1 . Er . 27,

mit welchem die bisher als Bundesabgabe zu entrichtende Grund¬

steuer als Landesabgabe festgesetzt worden war , wurde die Abgabe

vom gemeinen Bodenwerte bis auf weiteres außer Kraft gesetzt . Die

Aufhebung erfolgte , da die Abgabe wegen der infolge des Mieter¬

schutzes bedingten Ertraglosigkeit des Bodenbesitzes nicht ent¬

wicklungsfähig war.

Hingegen erfolgte die Aufhebung der Mietsteuern

aus einem prinzipiellen Grunde . Sie widersprachen den Grund¬

sätzen der neuen Stadtverwaltung . Einstens waren gerade sie die

Grundpfeiler der städtischen Einnahmenwirtschaft . 50 Millionen

Goldkronen hatte im Jahre 1913 die Gemeinde an Abgaben aus den

Mietzinsen eingehoben . Diese Belastung der Mieter für die Zwecke

der allgemeinen Verwaltung besteht jetzt nicht mehr . Soferne die

Mieter einer Besteuerung unterzogen werden , geschieht es zu dem

alleinigen Zwecke , den Wohnungslosen zu helfen . Der Ertrag der



Y/ohnbausteuer fließt ausschließlich der kommunalen Wohnbauak¬

tion zu , hei Aufnahme von Wohnbauanleihen kann das Erträgnis

der &&& Wohnbausteuer auch für die Verzinsung solcher Anlehen
verwendet werden.
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Verwaltungs ab gaben und Beiträge zu den Kosten des Strafver-
fahrens.

Die Länder ( Gemeinden ) sind zur Einhebung von

Amtstaxen und Gebühren für Amtshandlungen in Geschäften des selb¬

ständigen Wirkungsbereiches nach dem Pinanzverfassungsgp setz

(Bundesverfassungsgesetz vom 3 * März 1922 , B. G. B1 . Nr , 124 ) grund¬

sätzlich berechtigt . In Geschäften des übertragenen Wirkungsbe¬

reiches können Gemeinden Amtstaxen und Gebühren für Amtshandlungen

nur auf Grund eines Landesgesetzes einheben , für welches ein

Rahmengesetz des Bundes die Grundzüge und das Höchstausmaß zu

bestimmen hat . Mit dem Bundesgesetz vom 8 . Juni 1923 , B. G. B1.

Nr . 316 , wurden Bestimmungen getroffen , innerhalb welches Rahmens

und in welchem Höchstausmaße die Länder Amtstaxen für Amtshand¬

lungen der Gemeinden in Ausübung ihres übertragenen Wirkungsbe¬

reiches festsetzen können . Pür den selbständigen Y/irkungsbereich

der Gemeinde Wien waren bis dahin die Tarife in dem Gesetze vom

8 , Juni 1922 , L. G. B1 . für Wien Nr . 85 und vom 26 . September 1922,

L . G. B1 . für Wien Nr . 159 , in Geltung ; für die Einhebung der Au¬

genscheintaxen war das Gesetz vom 26 . September 1922 , L. G. B1.

für Wien Nr . 160 maßgebend . Eine Neuregelung erfuhren diese Be¬

stimmungen durch die Gesetze vom 20 . Dezember 1923 , L. G. B1 . für

Wien Nr . 8 und 9/1924 « Darin sind auch die Tarifsätze der Taxen

für Amtshandlungen und Ausfertigungen im übertragenen Wirkungs¬

kreise auf genommen.



Die Verwalt ungsreform vom Jahre 1925 hat auch über

die Kosten des VerwaltungsVerfahrens und des VerwaltungsStrafver¬

fahrens neue Nonnen aufgestellt . Für die Einhebung von Verwaltungs¬

abgaben und von Beiträgen zu den Kosten des VerwaltungsStrafver¬

fahrens haben seither die in den Gesetzen vom 21 . Juli 1925,

B. G. B1 . Nr . 274 , (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz ) und

B. G. B1 . Nr . 275 , (Verwaltungsstrafgesetz ) enthaltenen Grundsätze

Geltung . Das Ausmaß derVerwaltungsabgaben in den Angelegenheiten

der Bundesverwaltung ( unmittelbare oder mittelbare Bundesverwal¬

tung , übertragener Wirkungsbereich der Gemeinden in Bundesange¬

legenheiten ) bestimmten Tarife , welche durch Verordnung der Bundes¬

regierung festgesetzt werden . Das Ausmaß der Verwaltungsabgaben in

den Angelegenheiten der Landes - und Gemeindeverwaltung richtet sich

nach den landesgesetzlichen Vorschriften . Die Verwaltungsabgaben

sind von der in der Sache in erster Instanz zuständigen Behörde

einzuheben und fließen der Gebietskörper Schaft zu , die den Aufwand

dieser Behörde zu tragen hat . Ebenso fließen den Gebietskörper¬

schaften Einnahmen aus dem Titel der Verwaltungsstrafen zu . Das

Verwaltungsstrafgesetz bestimmt darüber , daß dieser Beitrag für

die Kosten des Verfahrens jeder Instanz mit je 10 vom Hundert

der verhängten Strafe zu bemessen ist.

Die Regelung , welche die Einhebung der Verwaltungs-

abgabaa infolge der Verwaltungsreform erfahren hatte , machte auch

eine Änderung der bestehenden landesgeset zlichen Anordnungen not¬

wendig.

An die Stelle der bisherigen Vorschriften , die

hauptsächlich in den Gesetzen über die Kanzlei - und über die Au¬

genscheinstaxen enthalten waren , trat nun das Gesetz vom 21 . XII.



1925 , L. G*B1 . für Wien Nr * 50 , über die Festsetzung des Ausmaßes

von Verwaltungsabgaben im Bereiche des Landes und der Gemeinde

Wien und die Einhebung von Amtstaxen im Verfahren nach den Wiener

Landes - und Gemeindeabgabegesetzen und die Verordnung des Wiener

Stadtsenates als Landesregierung vom 23 * Dezember 1925 , L*G*B1.
für Wien Nr * 51.

Das Erträgnis aus der Einhebung der Amtstaxen be¬

zifferte sich im Jahre 1923 auf 62 . 023 S 30 g , 1924 auf

335 - 721 S 46 g und 1925 auf 403 . 013 S 24 g . Durch die im Ver¬

waltungsstrafgesetz festgesetzten Beiträge zu den Kosten des

Strafverfahrens erhöhte sich das Erträgnis . Es betrug 1926

785 . 044 S 92 g , 1927 - 795 *516 S 97 g und 1928 - 844 . 335 S 69 g.



tj Besondere Maßnahmen der Abgabenverwaltung für die Einhebung
der Abgaben.

Um die Abgabengeset zgebung möglichst vollständig

durchzuführen , hat die städtische Abgabenverwaltung eine Seihe

von Kontrollen und Sanktionen eingeführt . Diese Maßnahmen waren

notwendig , da die Steuermoral während des Krieges und der Infla¬

tion besonders gesunken war . Zunächst richtete sich die Kontrolle

auf die vollständige Erfassung aller durch die Gesetze bezeich¬

nten Steuerobjekte und Steuerträger . Daran schlossen sich Kon¬

trollen der Steuerbekenntnisse und bei Ertragssteuern auch die

Kontrolle der das Steuerausmaß bestimmenden Erträgnisse ; durch

das Recht der Bucheinsicht , welches in nahezu allen Steuerge¬

setzen festgelegt ist , wurden diese Kontrollen erleichtert.

Durchgeführt wurde die Abgabenkontrolle durch eine eigene Re¬

visionsstelle , welche für diesen Zweck eingerichtet worden war.

Handlungen oder Unterlassungen , wodurch eine Abgabe

verkürzt oder der Verkürzung aus gesetzt wird , werden als Über¬

tretungen bestraft ; ebenso werden die sonstigen Übertretungen

der Steuervorschriften bestraft . Die Höhe der Strafe ist in den

einzelnen Abgabegesetzen festgesetzt . Eine Änderung erfuhren die

in den Abgabengesetzen festgelegten Strafsätze durch das 3 * Ver-

waltungsstraferhöhungsgesetz vom - 24 « Juli 1923 , L . Gr. Bl . für Wien

Kr . 80 und in neuerer Zeit durch das Landes - Verwaltungsstrafer-

höhungsgesetz 1928 , Gesetz vom 24 * Eebruar 1928 , L . G-. B1 . Kr . 9 «

Dort , wo die Strafe in einem Vielfachen eines bestimmten Betrages

besteht '(Vielfachen des Betrages , um den die Abgabe verkürzt

oder der Verkürzung ausgesetzt worden war ) werden - die Strafsätze

vom 1 . März 1928 an in der Obergrenze mit dem 50 fachen festge-



setzt . Dort wo Geldstrafen nicht mit einem Vielfachen eines be¬

stimmten Betrages zu bemessen sind , wurde für eine Anzahl von

Abgaben die Obergrenze der Strafsätze in festen Beträgen neu

festgesetzt.

Wichtig für die städtischen Finanzen ist es auch,

daß die Steuern pünktlich eingezahlt werden . Um die nicht recht - j

zeitige Steuerabführung unrentabel zu machen , hat die Gemeinde

einen VerzögerungsZuschlag eingeführt . Das Gesetz bestimmt darü-

ber : Wenn die an die Gemeinde oder das Land Wien zu entrichten¬

den und nicht gestundeten Abgaben und Gebühren nicht oder nicht

zur Gänze vor Ablauf von fünf Tagen nach dem Ende der vorge¬

schriebenen Frist oder nach den vorgesehenen Zahlungsterminen

eingezahlt werden , ist an Stelle der Verzugszinsen zu den fälli¬

gen Beträgen ein Zuschlag in der Höhe von 25 Prozent des rück-
.

ständigen Betrages einzuheben . ( Gesetz vom 29 . August 1922,

L . G. B1 . für Wien Br . 154 ) * Im Jahre 1927 wurde der Verzögerungs¬

zuschlag auf 10 Prozent herabgesetzt . Für den Fall , daß die ge¬

setzlichen Verzugszinsen ihn übersteigen , treten diese an seine

Stelle ( Gesetz vom 18 . März 1927 , L . G. B1 . für Wien Br . 14 ) .

In rück s i eilt swür di gen Fällen kann über Ansuchen
‘ !

des Säumigen bei der Abgaben - Beschwerdekommission der Verzö¬

gerungszuschlag herabgesetzt oder nachgesehen werden.

Desgleichen macht die Bemessungsbehörde in solchen

Fällen auch häufig von dem Rechte der Raten - und Stundungsbewilli . '
■jjl

gung Gebrauch . Die folgende Übersicht zeigt , in welchem Ausmaß L
* • [die Raten - und Stundungsansuchen in zustimmenden Sinne erledigt

! y

wurden.

i

ig
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Raten - und Stundungsansuchen.

Maßnahme,
Jahr

Raten - und
Stundungs¬
ansuchen

1923
1924
1925
1926
1927
1928

Davon be¬
willigt

1923
1924
1925
1926
1927
1928

Lust-
bar-
keits-
ab gä¬
be

Rah-
rungs-
oder
Grenuß-
mittel-
abgabe

Abga - Kraft - Haus - Für - Kon- Krem- Pia - Anzei - Wasser-
be vom wagen - per - sor - zes - den - kat - gen - kraft-
Bier - abga - sonal - geab - sions - zimmer - abga - abga - abga-
ver - be abga - gäbe abga - abga - be be be
brauch be be be

| 1701
j1948
I 1750

2059

2728
3087
3566
2574

1650
1911
1737
2011

2541
2930
3507
2504

KD
OJ
CO

OJ
r -i

P

CD
CO

KD
OJ
CO
I—I

OJ
I— I

o
I—I

p
•H
CD

CO

3656 3 55
. 5439 7 267

488 6348 11 456 26 707
791 556 6779 213 691 21 348
999 553 5888 205 891 39 382
491 485 6531 87 623 20 310

3378 3 . .
. . 5103 6

470 5945 11 383 20 612
681 548 6533 205 651 17 303
896 547 5768 203 801 36 340
406 478 5982 85 556 16 253

5
4
3
1

4
2

3
1

Grund¬
steu¬

er

7
18
10
11

4
17
10
10

Wert¬
zu¬
wachs-
ab gä¬
be

435
795
756
727

405
778
708
695

Wohn-
b au¬
steu¬
er

19
305

1006
1292
1129
1221

17
194
752

1127
1008
1057

0 :3
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jj) Die Abgabenbeschwerdekommission.

In dem Gesetz über die Wertzuwachsabgabe wurde

für Beschwerden gegen die Bemessung der Abgabe und gegen die

Verfügungen der Bemessungsbehörde eine eigene Beschwerdekom¬

mission eingeführt . Diese Kommission besteht aus dem Bürgermei¬

ster oder einem von ihm bestellten Vertreter ** als ■Vorsitzenden,

aus sechs vom Gemeinderate aus seiner Mitte gewählten Mitglie¬

dern und aus vier vom Bürgermeister ernannten rechtskundigen

Beamten des Wiener Magistrates . Die Wahl hat nach den analogen

Bestimmungen der Gemeinderatswahlordnung zu erfolgen . Die Kom¬

mission wurde für die Abgabebeschwerden auch der anderen Abgaben

als zuständige Beschwerdestelle erklärt . Zum Unterschied von an¬

deren Bundesländern besteht in Wien also eine eigene von der Be¬

messungsbehörde vollständig unabhängige Einrichtung , die über

Abgabenbeschwerden zu entscheiden hat . Darüber hinaus bleibt es

jeder beschwerdeführenden Partei unbenommen , ihre Beschwerde

beim Verwaltungsgerichtshof vorzubringen.

Die Wiener Abgabenbeschwerdekommission hatte ei¬

ne umfangreiche Tätigkeit auszuüben . In der folgenden Übersicht

wurden die verfügbaren Daten über die Zahl der Entscheidungen

zusammengestellt.

1

6
P

B

1

1 )
Ein Punkt in der Tabelle bedeutet , daß keine Daten vorliegen.

G\-P*
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Die EntScheidungen der Abgabebeschwerdekommission

Abgabe;

Entscheidungen der Abgabe-
be schwerdekommission:

Lus t barke i t sab gab e
Hahrungs - oder Genußmitt el-
ab gäbe
Abgabe vom Bierverbrauch
Kraftwagenabgabe
Hauspersonalabgabe
Pferdeabgabe
Hundeabgabe
Fürsorgeabgabe
Konze s sions abgabe
Fremdenzimmerabgäbe
Plakatabgäbe
Anzeigenabgab e
Abgabe von freiwilligen
Feilbietungen
Wass erkraft ab ga be
Feuerwehrbeitrag
Grundsteuer
Wert Zuwachsab gäbe
Wohnbausteuer

davon abweisend:

Lustbarkeitsabgabe
Hahrungs - oder Genuß-
mittelabgabe
Abgabe vom Bierverb rauch
Kraftwagenab gäbe
Hauspersonalabgabe
Pferdeabgabe
Hundeabgabe
Für s org e ab ga be
Konz es sions ab gäbe
Fremdenzimmerabgäbe
Plakat ab gäbe
Anzeigenabgabe
Abgabe von freiwilligen
Feilbietungen
Wasserkraft ab gäbe
F eue rwehrb eit rag
Grundst euer
Wert Zuwachs ab g ab e
Wohnbaust euer

1925 1924 1925 1926 1927 1928

117
65

28

7
6

107
59

109 55 65

54 62 149 105
seit l .XII . 1926

56 76 42 144
7
6

44
3

56
3

233
36

155
8

14

214
35
43.

7
18

224
9

210
2
5

60
3
1

416
80
80

1
10

15
33

156
55

256
62

195

89 47 51

53 27 100
seit l .XII . 1926

52 70 41 137
42

3
54

3

154
22

115
8

13

148
23
42

7
16

124
4

210
2
5

53
3
1

202
54
75

1
10

15
29

109
48

204
39

155

15

48

65
49

236
16
30

1
7

1
6

69
112

14

43

61
35

126
9

30
1
6

1
' 6

62
84

12

19
1

37
68

494
50
29

1
2

1
59

163

12

15
1

33
52

256
27
29

1

2

1
45

132

:8

5
6

1-7

1

6
20

58

4

4
6

4
LI

5hIn diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Interesse

die Zahl der Beschwerden , die in Ab^ ibesachen beim Verwaltungs-
.

gerichtshof eingebracht worden sind , festzustellen . Dies geschah
in der folgenden Zusammenstellung :. Daraus ist zu ersehen , daß
auch der Verwältufigs Gerichtshof in der weitaus überwiegenden Zahl
der Fälle die Rechtsanschauung des Wiener Magistrates und der
Wiener Abgabebeschwerdekommission geteilt hat.



Abgabenbeschwerden beim Verwaltungsgerichtshof.

Abgabe:

Beschwerden beim Verwal¬
tungsgerichtshof :

Lus t b ar ke it s ab gab e
Nahrungs - oder Genuß-
mitt elabgabe
Abgabe vom Bierverbrauch
Kraf 'twagenabga be
Hauspersonalabgäbe
Pferdeabgabe
Hundeab gab e
Fürsorgeabgäbe
Pr emd enzimme r ab gab e
Plakatabgäbe

Anz eigenabgabe
Abgabe von freiwilligen
Peilbietungen
Wa s s erkra ftab gab e
P eue rw ehrb e i t ra g
GrundSteuer
Wert Zuwachs ab gab e
Wohnbausteuer

davon abweisend:

Lustbarkeit sab gäbe
Nahrungs - oder Genuß¬
mitt elabgabe
Abgabe vom Bierverbrauch
Kraftwagenabgäbe
Hauspersonalabgäbe
Pferdeabgabe
Hundeabgabe
Fürsorgeabgabe
Premdenzimmerabgäbe
Plahatabgabe
Anzeigenabgabe
Abgabe von freiwilligen
Feilbietungen
Wasserkraftabgabe
P euerwehrbeit rag
Grundsteuer
Wert Zuwachs ab ga be
Wohnbaust euer

1923 1924 1925 1926 1927

2 5 1

34 3 6
seit l .XII . 1926

2 16 7
2 4 6 6

8 19 14 24 27
2 7 111

111

1
3 15 4

3 15

1
20 10
33 23

2 3-

3 3
seit l .XII . 1926

18 3
4 5 5

1928

5

5
6

47

1

6
20

4

4
6

4 11 13 21
2 6 11

25 38
1

1

2
11

10 4 16 7
5 13 26 19

1

4
11

Die Abgabebeschwerdekommission entscheidet auch

über die eingebrachten Ansuchen um Nachsicht des Verzögerungs¬

zuschlages . Die Praxis der Abgabebeschwerdekommission hält sich
von allen Härten frei , wie die folgende statistische Aufstellung
dartut.

jMühu.



Ansuchen um Nachsicht des Verzögerungszuschlages.
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Abgabe:
Ansuchen um Nachsicht des
Verzögerungszuschlages:
Lustbarkeitsabgäbe
Nahrungs - oder Genuß-
mittelabgabe
Abgabe vom Bierverbrauch
Eraftwagenahgab e
Haus p er sonalab gäbe
Pferdeabgabe

Hundeabgabe
Pursorgeabgäbe
Eonze s sionsab gäbe
P r emd en z imme r ab ga be
Plakatabgäbe

Anz ei ge nab gäbe
Abgabe von freiwilligen
Peilbietungen
Wasserkraftabgäbe
Peuerwehrbeitrag
Grundsteuer
Wer t zuwa c hs ab ga be
Wohnbausteuer

davon stattgebend
(auch teilweise ) :

Lustbarkeitsabgabe
Nahrungs - oder Genußmit¬
telabgabe
Abgabe vom Bierverbrauch
Era f twag en ab gab e
Hauspersonalabgabe
Pferdeabgabe
Hundeabgäbe
Pursorgeabgabe
Eonz e s sions ab gäbe
Premdenzimmerabgabe

Plakat ab gäbe

Anzeigenabgabe

Abgabe von freiwilligen
Peilbietungen
Was s erkra ft ab gab e
Peuerw ehrb eit ra g
Grundsteuer
WertZuwachsabgäbe
Wohnbausteuer

1923 1924 1925 1926 1927 1928

247 374 359 248

. 1171 1678
seit 1 . XII . 1926

. 507 560
350

. 18
436

861
2837

1
68

3688
14

117

8

2512
48

109
15

109

•

15

304
989

4986
155
175

27
159

27
5

50
552

1400

1447
2

5449
559

6
155

5765
276

57
11

188

1
6
5

52
279
920

♦ . 1159 1675
seit l .XII . 1926

. 492 551
. . 310 412

17
. . . 861

2819 3664 2499 4957
1

66
14

111

8

46
100

12
108

•

11
2
•

297
908

151
174

26
150

15
5

23
529

1350

1445
2

5598
295

6
155

5695
265

57
11

188

1
6
5

24
275
876

1125
10

1579
294

18
2

4942
503
124

18
66

1
11
10
54

527
1418

244 574 559 230

1073
8

1431
185

2
2

4410
213
120

9
64

1
11
10
50

288
1236



&') Pie Ertragsanteile an den mit dem Bunde gemeinschaft¬
lichen Abgaben.

a ) Die Gesetzgebung über die Abgabenteilung von 1923 bis 1928.
Für die Finanzen der Stadt Wien kommen neben

ihren eigenen Abgaben auch die Erträgnisse , die ihr von den

gemeinschaftlichen Bundesabgaben zukommen , als wesentliche |
Einnahmsquelle in Betracht . Durch das Bundesfinanzverfassungs¬

gesetz vom 3 - März 1922 , B. G. Bl . Nr . 124 'und das sich daran

anschließende Abgabenteilungsgesetz vom 3 * März 1922 , B. G-. B1.
yvq re -ru

Er . 125 wraraon  die finanziellen Beziehungen zwischen dem Bunde
worden ^ J

und den Ländern ( Gemeinden ) vom Grund aus neu  geregelt ^ Die

mit diesen Gesetzen beabsichtigte Ordnung de s föderativen

F i nanzSysteme  erfuhr jedoch durch das Wiederaufbaugesetz

(Bundesgesetz vom 27 • November 1922 , B . G. B1 . Er . 843 ) , das in

Durchführung des Genfer Sanierungsplanes die erforderlichen

verwaltungs - und finanzrechtlichen Bestimmungen traf , eine

Reihe von Änderungen , die auch auf die Finanzen der Länder

und Gemeinden zurückwirkten . So wurde eine Verminderung der

BundesZuschüsse zum Personalaufwand der Länder und Gemeinden

herbeigeführt und bestimmt , daß diese Zuschüsse im Jahre 1923

auf zwei Drittel und im Jahre 1924 auf ein Drittel des für

das Jahr 1922 vorgesehenen Ausmaßes eingeschränkt werden und

im Jahre 1925 aufhören sollten . Bach der ursprünglichen Be¬

stimmung im Abgabenteilungsgesetze war hingegen die Verminderung;

vom Jahre 1923 angefangen jährlich je ein Fünftel des für das

Jahr 1922 vorgesehenen Ausmaßes festgesetzt , so daß die Bei¬

tragsleistung des Bundes zum Personalaufwände erst mit Ablauf

des Jahres 1926 ein Ende gefunden hätte,

Ferner wurde durch das Wiederaufbaugesetz

die Einführung einer Warenumsatzsteuer angeordnet , wodurch
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die bisher von der Stadt Wien eingehobene Luxuswarenabgäbe ein

Ende fand . Da die Warenumsatzsteuer des Bundes als gemeinschaft¬

liche Abgabe erklärt wurde , von der den ländern für das Jahr 1923

ein Anteil von 30 $ und für das Jahr 1924 ein Anteil von 40 $

überlassen wurde , erhielt Wien für die Jahre 1923 und 1924 seinen

Anteil in einer Höhe verbürgt , die dem Erträgnisse der aufgeho¬

benen Luxuswarenabgabe entsprach . Außerdem wurden im Wiederauf¬

baugesetz die Grundzüge für die durch Landesgesetz erfolgende Be¬

steuerung des Realbesitzes geregelt und den Ländern hiebei , so-

ferne sie nicht auf die Beiträge des Bundes zu ihrem Personal¬

aufwand verzichten wollten , die Erzielung eines Minimalertrages

zur Pflicht gemacht.

Im Jahre 1923 wurde das Finanzverfassungsgesetz

abgeändert . Dies geschah durch die Novelle vom 8 . Juni 1923,

B. G-. B1 * Nr . 313 , womit die Einhebung von Amtstaxen der Länder

und Gemeinden für Geschäfte des selbständigen Wirkungsbereiches

grundsätzlich zugeiaasen , die Einhebung solcher Taxen für

Amtshandlungen im übertragenen Wirkungsbereiche nur im Rahmen

einer durch Bundesgesetz gegebenen Ermächtigung gestattet

und die Einhebung solcher Taxen in Geschäften der mittelbaren

Bundesverwaltung grundsätzlich ausgeschlossen wurde . Die

Rahmenbestimmungen für die Amtstaxen der Gemeinden in Ausübung

ihres übertragenen Wirkungsbereiches wurden durch das Bundes¬

gesetz vom 8 . Juni 1923 , B. G. B1 . Nr . 316 , erlassen . Gleichzeitig

mit den beiden oben erwähnten Gesetzen wurde auch das Abgaben¬

teilungsgesetz durch die Novelle vom 8 . Juni 1923 , B. G. B1 . Nr.

315 ( zweite Abgabenteilungsnovelle ) , in analoger Weise geändert

und die bereits früher den Gemeinden eingeräumte Ermächtigung

zur Einhebung von Abgaben für das Halten von Tieren in etwas
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eingeschränkter Weise neu textiert.

Gegen Ende des Jahres 1923 trat die Bundes¬

regierung mit der Absicht hervor , die Ertragsanteile der

Länder an den gemeinschaftlichen Abgaben zu Gunsten des Bundes

um oin Ŵesentliches - einzuschränken . Bie betroffenen Gebiets - '

körperschäften erhoben gegen diesen Plan Widerspruch ; nach

langen Verhandlungen kam es zu einer neuen gesetzlichen Re¬

gelung durch die dritte Abgabenfceilungsnoveile vom 6 . Juni

1924 , B. G. B1 . Br . 183 * Dieses Gesetz erv/eiterte zunächst die

Reihe der ausschließlich dem Bunde zufließenden Abgaben durch

die Bank enumsatzsteuer , die Bezugsrechtsteuer , die Syndikat¬

steuer und für eine begrenzte Zeit auch durch die Vermögens¬

steuer . Die Bezugsrechts - und Syndikats st euer waren eben

zur Einführung gelangt und über ihre Zuweisung wurde daher

erstmalig entschieden . Die Überlassung der Vermögenssteuer

und der Bankenumsatzst euer mit ihrem ganzen nrtrage än den

Bund ging jedoch insofern auf Kosten der Länder , als die

Vermögenssteuer bereits durch das Wiederaufbaugesetz vorge¬

sehen und dabei den Ländern und Gemeinden die gleiche Be¬

teiligung wie an der Einkommensteuer zugesichert war , während

i rn  palle der Bankenumsatzsteuer die Aufteilung des Ertrages

zwischen dem Bund und den Ländern ( Gemeinden ) schon im Ban¬

kenumsatzsteuergesetze vom 20 . Dezember 1921 , B. G. B1 . Br . 720

geregelt worden war . Die Vermögenssteuer sollte nur in den

Jahren 1924 und 1925 ausschließliche Bundesabgabe , vom Jahre

1926 an aber eine gemeinschaftliche Abgabe sein , deren

Aufteilung durch ein besonderes Gesetz geregelt werden sollte

Zu einer Einlösung diese ® Zusage ist es allerdings bisher

nicht gekommen.
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Durch die. a-öo C!oGQ-bg  - wu^ IoT vom Ertrag aller ge¬

meinschaftlichen Abgaben (mit Ausschluß der Erbgebühren ) vor

Durchführung der Teilung ein Präzipuum zu Gunsten des Bundes

ausgeschieden , das für die Jahre 1924 bis einschließlich 1926

mit 50,000 . 000 Schilling , für die Folgejahre sodann mit

40,000 . 000 Schilling festgesetzt wurde.

Der Aufteilungsschlüssel wurde für die besondere

Erwerbsteuer (Körperschaftssteuer ) in der Weise geändert , daß

vom Ertragsanteile Wiens 5 ’ 2 $ abgezogen und auf die anderen

Länder im Verhältnisse der jeweiligen Vorschreibung an beson¬

derer Erwerbsteuer verteilt werden sollten . Auch bei der Waren¬

umsatzsteuer wurde vom Jahre 1924 an ein neuer Verteilungs¬

schlüssel aufgestellt . Die ursprüngliche Regelung ging dahin,

daß die Hälfte des Ertragsanteiles an die Länder nach ihrer

Bevölkerungszahl , die andere Hälfte im Verhältnis der Vorschrei¬

bung an allgemeiner und besonderer Erwerbsteuer und an Grund¬

steuer für das Jahr 1922 aufgeteilt werden sollte . Der neue

Schlüssel bestimmte , daß zunächst die Bundeshauptstadt Wien

11 ' 4 c/o  des auf die Länder entfallenden Ertragsanteiles erhalten

sollte und daß der Rest auf die Länder mit Einschluß von Wien

zur Hälfte nach der Bevölkerungszahl , zur anderen Hälfte aber

im Verhältnisse der Vorschreibung an den oben erwähnten Steuern

(allgemeine und besondere Erwerbsteuer und Grundsteuer ) für

das Jahr 1913 verteilt werden sollte.

Eine gewisse Entschädigung für die den Ländern

durch die dritte Abgabenteilungsnovelle entzogenen Einnahmen

wurde dadurch geboten , daß den Ländern die ihnen nach der Heu¬

ordnung zufließenden Ertragsanteile vom Bunde in solcher Höhe

verbürgt wurden , daß die Eingänge des Jahres 1924 mindestens
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um 10 die des Jahres 1925 mindestens um 15 die des Jahres

1926 und der folgenden Jahre mindestens um 20 ^ und seit einer

durch das Goldbilanzengesetz vom 4 */VI . 1925 , B. G. B1 * Nr . 184,

vorgenommenen Änderung um 30 $ höher sein müssen als die tatsäch¬

lichen Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Abgaben im Jahre 1925,

widrigenfalls der Bund die entsprechende Ergänzung leistet.

Auch sonst zeigte sich das Bestreben des Bundes,

eine Entlastung seines Budgets unter Umständen auch durch stärkere

Heranziehung der Gebietskörperschaften herbeizuführen . So wurde

durch das Bundesgesetz vom 3 * Februar 1923 , B. G. B1 . Nr . 74 , be¬

stimmt , daß die Gemeinden einen 4 $ igen Beitrag zu den Kosten

der Arbeitslosenunterstützung zu leisten haben.

Im Jahre 1925 wurden die Bestimmungen der Finanz¬

verfassung über das Einspruchsrecht der Bundesregierung abgeän¬

dert . Dem Wunsche der Bundesregierung nach einem unbedingten Ein¬

spruchsrecht gegen Gesetzesbeschlüsse über Landes - und Gemeinde¬

abgaben wurde dadurch weitgehend , allerdings nur für die Zeit bis

Ende 1930 entsprochen.

Auch das Abgabenteilungsgesetz wurde im Jahre 1925

novelliert . Die vierte Abgabenteilungsnovelle ( Bundesgesetz vom

30 . Juli 1925 , B . G. B1 . Nr . 287 ) enthält Bestimmungen über die Ver¬

teilung der im Abzugswege eingehobenen Einkommensteuer und der

Warenumsatzsteuer . Die im Abzugswege eingehobene Einkommensteuer

wird auf die Länder im Verhältnis der von , ihnen zur Abfuhr gelang-

a ten Steuerbeträge verteilt . Aus Zweckmäßigkeitsgründen wurde nun

eine Abweichung von diesem Aufteilungsmodus für die von den

Dienstbezügen , Buhe - und Versorgungsgenüssen der Bundesangestell¬

ten und Bundesbahnangestellten zum Abzüge gelangten Steuer vor¬

gesehen . Der Ertragsanteil der Länder und Gemeinden an dieser



Abzugssteuer richtet sich nach der Kopfzahl der auf ihrem Gebiete

wohnenden Steuerpflichtigen , von deren Bezügen die Steuer abge¬

zogen worden ist.

Pur die Verteilung der Warenumsatzsteuer wurde für

die Jahre 1924 bis einschließlich 1930 einheitlich der abgestufte

BevölkerungsSchlüssel gewählt ( § 2 , Abs . 3 , ZI . 2 ) . Für das Jahr

1923 erfolgt die Aufteilung zur Hälfte nach der Bevölkerungszahl,

zur anderen Hälfte im Verhältnis der Vorschreibung an allgemeiner

ErwerbSteuer , besonderer Erwerbsteuer und Grundsteuer des Bundes

für das Jahr 1922.

Die vierte Abgabenteilungsnovelle verpflichtete

die Länder , für den Aufwand der politischen Verwaltung in den Län¬

dern aufzukommen und überließ ihnen zu diesem Zwecke aus dem

Präzipuum , das dem Bunde bei der Aufteilung der gemeinschaft¬

lichen Abgaben zukommt , einen Betrag von jährlich 20 Millionen S.

Für Wien , wo die Geschäfte dieser Behörden schon bisher vom Magi¬

strate besorgt wurden , wirkte sich diese Gesetzesbestimmung nicht

unmittelbar aus . Auf Grund der Verhandlungen mit der Bundesregie¬

rung kam eine Vereinbarung zustande , wonach Wien als Entschädi¬

gung für die Kosten der Landesregierung (Personal - und Sachaufwand)

eine einmalige Abfindungssumme von 5 Millionen S erhielt.

Duroh das Bundesgesetz vom 30 . Juli 1925 , B. G. B1.

Nr . 288 , wurden gemäß § 6 , Abs . 3 , des Finanzverfassungsgesetzes

grundsätzliche Anordnungen in Sachen der Landes - und Gemeindeabga¬

ben erlassen . Diese Anordnungen betreffen die Steuerfreiheit auf

Grund der Exterritorialität , die Rechtssicherheit im Veranlagungs¬

verfahren , die Einhebung der Fürsorgeabgabe bei Arbeiten außerhalb

des Landes , in dem der .Standort des Unternehmens gelegen ist.

Elektrisch betriebene , dem öffentlichen Verkehr dienende ^ Bahnen



genießen für den verbrauchten Strom Abgabefreiheit ; inländische

Kraftwagen dürfen in einem anderen Bundesland als dort wo sie

ihren Standort haben , einer Kraftwagenabgabe nicht unterworfen

werden.

Im Jahre 1926 sollte die Beitragsleistung für die

Notstandsaushilfen der Arbeitslosen neu geregelt werden . Bisher

waren die Länder zu Leistungen für die Kosten der Arbeitslosen¬

fürsorge nicht verpflichtet . Dagegen hatten die Gemeinden 4

des Aufwandes für die ordentliche Arbeitslosenunterstützung und

5 $ des Aufwandes für die außerordentlichen Beihilfen beizutragen.

Der Bund suchte nun die Beitragspflicht der Selbstverwaltungskör¬

per zu erhöhen und die 18 . Novelle zum Arbeitslosenversicherungs¬

gesetze ( Bundesgesetz vom 28 . Juli 1926 , B. G-. B1 . Nr . 206 ) bestimm¬

te im Artikel V, daß die Länder und Gemeinden je l/6 des Aufwandes

für die Notstandsaushilfen , die an Stelle der außerordentlichen

Beihilfen traten , übernehmen sollten . Die bisher bestandenen Bei¬

träge der Gemeinden sollten ' entfallen . Diese Regelung trat aber

nicht in Kraft.

Durch die 5 * Abgabenteilungsnovelle (Bundesgesetz

vom 25 * November 1926 , B. G. Bl . Nr . 340 ) wurde die Beitragspflicht

der Gemeinden ganz beseitigt und der Beitrag der Länder mit V3  des

Aufwandes für die Notstandsaushilfen festgesetzt . Um den Ländern

die Aufbringungjker hiefür erforderlichen Mittel zu ermöglichen,

wurde ihnen die Einhebung einer Biersteuer im Höchstausmaße von

6 S per Hektoliter zugestanden.

Die folgende Darstellung zeigt , daß Y/ien mit dieser

Steuer seine Ausgaben für die Arbeitslosenfürsorge nicht zu decken

vermag , während alle anderen Länder Überschüsse erzielten.



Land
Biersteuer
laut Voran¬
schlag 1927

in S

Wien

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Kärnten

Tirol

Vorarlberg

Burgenland

Summe

10,897 . 854

4,828 *644

5,179 . 562

2 , 122 . 110

3,506 . 246

1,299 . 996

1 , 291 . 416

511 . 308

803 •880

Tatsächliche
Ausgaben für
Notstandsun¬
ter s tut zung en
und Alters¬
fürsorgerenten

11 , 287 . 648

4,463 . 983

2 , 112 . 902

176 . 462

2,299 . 104

260 . 486

135 . 416

48 . 251

263 . 234

+ Gewinn

- Verlust

- 389 . 794

+ 364 . 661

+ 3 ,066 . 460

+ 1,945 . 648

+ 1 , 007 . 142

+ 1,039 . 510

+ 1 , 156 . 000

+ 463 . 057

+ 540 . 646

30 , 240 . 816 21 , 047 . 486 + 9,583 . 124
- 389 . 794

1

Im Sommer 1928 brachte die Bundesregierung im Na¬

tionalrat zwei Gesetz esVorlagen ein , die in ihrer Auswirkung eine

wesentliche Schmälerung der Einnahmen Wiens bedeutet hätten . Durch

die 6 . Abgabenteilungsnovelle hätte der AufteilungsSchlüssel für

die Warenumsatzsteuer zu ungunsten Wiens geändert werden sollen.

Außerdem hätte Wien 20 ' seines Anteiles an der nach Bekenntnis¬

sen veranlagten Einkommensteuer zugunsten der Länder verlieren

sollen . Endlich hätte Wien an die Länder unter dem Titel eines

Lastenausgleiches ein Fünftel des Gesamtbetrages der Ertragsan¬

teile , die Wien als Land zu bekommen hatte , abtreten sollen.

Gleichzeitig hätte durch die 4 . Finanzverfassungsnovelle die Ver¬

gütung , die der Gemeinde Wien für die Einhebung von Bundessteuern

zukommt , von 3 $ auf 1 $ herabgesetzt werden sollen . Die Bundes-



regierung mußte sich jedoch überzeugen , daß eine solche Änderung

des bisherigen Zustandes zum Nachteil Wiens nicht durchführbar

war . So kam es zu einer anderen Regelung , wonach die beabsichtig¬

te Zuwendung 'an die übrigen Bundesländer durch Erhöhung der Bier¬

steuer erfolgen sollte . Auf Grund der Bestimmungen der 6 . Abgaben¬

teilungsnovelle kam es zu dem Landesgesetze vom 21 . Dezember 1928,

L. G. B1 . für Wien Nr . 55 » Durch dieses Gesetz wurde die Geltungs¬

dauer der Landesbierabgabe , die bisher mit 31 * Dezember 1928 be¬

fristet war , bis 31 * Dezember 1930 erstreckt und gleichzeitig der

Abgabesatz von S 6 für den Hektoliter auf S 9 ' 80 für den Hektoliter

erhöht . Diese Erhöhung bedeutet jedoch keine Steigerung der Ein¬

nahmen Wiens , da die 6 . Abgabenteilungsnovelle gleichzeitig be¬

stimmte , daß von den Ertragsanteilen Wiens als Land ein Betrag

von S 7,000 . 000 jährlich abgezogen undden anderen Bundesländern

zugewendet werden soll . Dieser Betrag von S 7,000 . 000 erhöht oder

vermindert sich , je nachdem der Reinertrag einer Verbrauchsabgäbe

von S 3 f 80 für den Hektoliter Bier mehr oder weniger als

7,000 . 000 S ergibt ; doch kann dieser Abzug zugunsten der Länder

nicht unter den Betrag von 6 *5 Millionen S sinken.

Die Gesetzgebung über die Abgabenteilung ist für

die Länder und Gemeinden von höchster Bedeutung . Änderungen der

Abgabenteilung ziehen in der Regel Änderungen im Landes - und Ge¬

meindehaushalt nach sich . Die Verantwortung , die die Wiener Stadt¬

verwaltung gegenüber der Wiener Bevölkerung zu tragen hat , ist

hier besonders groß . Jede Schmälerung Wiens an den Ertragsantei¬

len der gemeinschaftlichen Abgaben muß sich notwendig in erhöh¬

tem Steuerdruck oder in einer Herabsetzung der Leistungen seiner

Verwaltung umsetzen.



ij Wiens Anteil an den gemeinschaftlichen Abgaben»  ,

Da Wien unter allen Bundesländern die weitaus größ¬

ten Steuererträgnisse aufweist , so erhält es naturgemäß auch die

größten Ertragsanteile . An solchen Ertragsanteilen erhielt Wien zu¬

gewiesen:

1923 57,246 . 897 S

1924 87,571 . 545 S

1925 . . . . . . . . 141,754 . 276 S

1926 118,212,996 S

1927 . . . 127 , 703 . 747  S

1928 . 136,781 . 531 S

Die auffallend große Steigerung der Anteile im Jahre

1925 erklärt sich daraus , daß der Bund im Jahre 1925 Rückstände

aus den Jahren 1923 und 1924 in der Höhe von 37 Millionen Schilling

gezahlt hat . Außerdem erhielt Wien für die Kosten der mittelbaren

Bundesverwaltung in der Landesinstanz als einmalige Abfindung 5

Millionen Schilling . In den obigen Zahlen sind die Ertragsanteile

nicht in der nach dem Gesetze für das betreffende Jahr zu ermit¬

telnden Höhe , sondern nach den tatsächlichen Eingängen ausgewiesen.

Die für die einzelnen Jahre auf Grund der Gesetzgebung über die

Abgabenteilung ermittelten Ertragsanteile sind aus der folgenden

Tabelle ersichtlich.



Die Abgabenertragsanteile Wiens an den einzelnen

gemeinschaftlichen Abgaben.

Abgabe

Allgemeine Erwerb¬
steuer und Hau¬
sier erwerbsteuer

KörperSchaftsSteuer

Bekenntnisrentensteuer

Bekenntnis st euer
CD

Abzugssteuer der
op ; BundesangesteiltenM CD
.Sw Abzugssteuer der
F3 Privatangest eilt en

Verzugszinsen von den
gemeinschaftlichen
direkten Steuern

Immobiliar - Gebühren
und Gebührenäqui¬
valent

Erbgebühren

War enums at z s t e uer

Br anntweinabgabe
Biersteuer

7/einst euer

S chaumweinst euer

Holzausfuhrabgabe

1923

3,025 . 472

12 , 633 . 158

64 . 839

26 . 119 . 635

1,372 . 366

4,315 - 318

213 . 870

1,555 - 716

242 . 308

8,161 . 086

2,073 . 431

2,227 . 373

2 , 367 . 686

325 . 593

219 . 237

1924

4,053 . 660

28,634 - 372

183 - 314

27 , 940 . 628

1,557 . 806

7,273 . 156

1,610 . 182

3,117 . 752

529 . 407

28,863 - 538

1,787 . 090

2,015 *761

1,694 . 695

374 . 157

177 . 518

1925

12,445 . 409

13,040 . 234

860 . 032

22 , 268 . 150

1,737 . 568

12,346 . 000

1,499 . 176

2 , 992 . 268

1,253 *556

32,292 . 372

1 . 949 . 836

2 . 476 . 837

1,379 . 255

305 . 258

93 . 832

Zusammen 66,649 . 707 + ) 109,813 . 036 106,939 . 783

Einschließlich S 1,732 . 619 Anteil an der Bankenumsatzsteuer.





Der Anteil Wiens an den Gesamtertragsanteilen wird

nach zwei verschiedenen Zuteilungsmethoden festgesetzt . Für eine

Reihe von Steuern ist der Ort der SteuervorSchreibung maßgebend

und dementsprechend erhält Wien den durch das Gesetz bezeichneten

Perzentsatz an dem Erträgnis der in Wien vorgeschriebenen Steuer.

Für eine Anzahl anderer Steuern ist für die Aufteilung die Be¬

völkerungsgröße des Landes ( der Gemeinde ) maßgebend . Das Gesetz

unterscheidet einen einfachen und einen abgestuften Bevölkerungs¬

schlüssel . Wie groß das von den Steuerträgern eines Landes er¬

brachte Steueropfer ist , kann man nur ermessen , wenn die örtliche

Herkunft der Steuer bekannt ist . Das Verhältnis von Steuerleistung

und Bevölkerung eines Landes ist in den einzelnen Bundesländern

sehr verschieden . Wien führt ungleich mehr an Steuern ab als alle

anderen Bundesländer zusammen und dies obgleich die Bevölkerung

Wiens nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung des Bundesgebietes
ausmacht•

Aus den Ausweisen des Finanzministeriums und Rech¬

nungshofes ergaben sich für die Jahre 1923 - 1928 folgende Ein¬

gänge an gemeinschaftlichen Abgaben.
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Wien , dessen wirtschaftliche Kraft vor einem Jahr¬

zehnt noch allgemein als sehr gering eingeschätzt wurde , liefert

gegenwärtig dem Bunde die größten Steuererträgnisse . Und nicht

nur an den gemeinschaftlichen Abgaben # Auch die Einnahmen , die

der Bund aus den ausschließlichen Bundesabgaben , aus den Zöllen,

aus den Monopolen zieht , mögen überwiegend aus der Wiener Steuer¬

quelle stammen . Einige Einzelheiten darüber sind in dem Kapital

"Bundessteuern " enthalten.

3j Zuschläge zu den Bundes gebühren#

Die Zuschläge zu den Bundessteuem , die für die

Länder und Gemeinden früher eine große Bedeutung hatten , sind

seit 1923 auf die Immobiliargebühren , das Gebührenäquivalent und

die Gebühren von Totalisateur - und Buchmacherwetten beschränkt.

4jj Die Zuschläge zu den Immobiliar gebühren und zum Gebühren¬
äquivalent .

Gesetzliche Grundlage für die Einhebung von Zu¬

schlägen zu den Immobiliargebühren und zum Gebührenäquivalent ist

das Gesetz vom 8 # Juni 1922 , L. G. B1 . für Wien Nr . 84 , mit den Ab¬

änderungen vom 20 . Dezember 1923 , L#G. B1 # für Wien Nr # 20/1924 und

vom 22 . Dezember 1927 , L. G#B1 . für Y/ien Nr . 2/1928 . Der Zuschlag

betrug nach dem ersterwähnten Gesetz 10 <f>  zu den Immobiliar gebüh¬

ren und 20 fo  zum Gebührenäquivalent . Ende 1923 wurde der Zuschlag

in beiden Fällen auf 50 i  erhöht . Anläßlich einer Ermäßigung der

Immobiliargebühren durch den Bund im Jahre 1927 , die für die Ge¬

meinde eine Verringerung der Einnahmen herbeiführte , da die Immo-

biliargebühren zu den gemeinschaftlichen Abgaben gehören , wurde
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der Gemeindezuschlag neu festgesetzt.

Der Zuschlag zu den Immobiliargebühren beträgt

darnach 50 Prozent ; er beträgt aber 76 2/3 Prozent und zwar be¬

rechnet von der Bundesgebühr zuzüglich des nicht mehr zur Einhe—

bung gelangenden Bundeszuschlages , wenn es sich um eine Liegen¬

schaft handelt , die nicht der Landwirtschaft gewidmet ist und die

durch entgeltliches Rechtsgeschäft unter Lebenden übertragen wird.

Die Zuschläge zu den Immobiliargebühren und zum

Gebührenäquivalent warfen folgende Erträgnisse ab:

1923 . . . . . . S 146 . 287 1926 . . . . . . S 1,681 . 901

.S 904 . 369 1927 . . 2,946 . 460

1 925 . S 1 . 504 . 317 1928 . S 3,236 . 562

Ij  Djfi Zus chläge zu den Gebühren von Totalisateur- und Buch-
macherwetten.

Zu den aus Anlaß von sportlichen Veranstaltungen

(Rennen , Regatten u . s . w. ) im Gebiete von Wien zur Einhebung gelan¬

genden staatlichen Gebühren von Totalisateur - und Buchmacherwet¬

ten hebt die Gemeinde für ihre Zwecke Zuschläge ein . Maßgebend

für die Einhebung solcher Zuschläge ist das Gesetz vom 30 . De¬

zember 1920 , L. G. Bl . für Wien Br . 13 mit den Änderungen durch das

Gesetz vom 20 . Dezember 1923 , L. G. Bl . für Wien Nr . 21 aus 1924

und vom 23 . Jänner 1925 , L. G. Bl . für Wien Er . 8 . Die Höhe des

Zuschlages betrug 60 Prozent zur staatlichen Totalisateur - und

Buchmachereinsatzgebühr , 20  Prozent zur staatlichen Totalisateur-

und Buchmachergewinnstgebühr und 20 Prozent zur staatlichen Buch¬

macherpauschalgebühr . Durch das Gesetz vom 20 . Dezember 1923 wur¬

den diese Sätze von 60 % auf 90 $  und von 20 i  auf 30 i  erhöht.
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Aus den Zuschlägen zu den Gebühren von Totalisa-

teur - und Buchmacherwetten erzielte die Gemeinde folgende Ein¬
nahmen:

1925 . S 1,115 . 414

1924 S 1,007 . 618

5291  S 945 . 551

1926 S 799 . 216

1927 . . . . . S 654 . 278

1928 S 642 . 650

Von diesen Einnahmen ist noch ein gewisser Betrag

in Abzug zu bringen , der als Vergütung an die Bundesverwaltung

für die Bemessung und Einhebung der Zuschläge zu den Bundesge¬

bühren zu leisten ist . Diese Vergütung betrug:

• . . S 57. 749
• . • s 57 . 559

. . . S 75 . 490

s 74 . 396
s 107 . 422

116 . 576

1925 • .

1924 . .

1925 . .

1926

1927

1928 S



Pie städtischen Ausgaben.

Wer die Eigenart einer Stadtverwaltung studieren 4

will , kann sich bereits aus der Einnahmenwirtschaft ein Bild
9

machen ; in noch höherem Grade zeigt aber die Ausgabenseite die \

Besonderheiten der Verwaltung . In den Ausgaben kommt die Wert-
12

Schätzung zum Ausdruck , die eine Stadtverwaltung den ihr gestell¬

ten Aufgaben entgegenbringt . Der Stadthaushalt Wiens läßt unmit - 2

teibar erkennen , welchen Gegenständen die gegenwärtige Stadtver-

waltung ihre vornehmste Sorge zuwendet . An erster Stelle steht

die Sorge für den Wohnungsbau , ihr folgen Fürsorge und Schulwe - '9

sen . Weitaus der größte Teil aller Ausgaben entfällt auf die 0

Erfüllung dieser Aufgaben . Es ist eine umfangreiche und viel-
H

gestaltige Tätigkeit , die die Gemeinde hier vollbringt . Sie wird

in besonderen Kapiteln dieses Verwaltnngsberichtes dargestellt

werden.

Über eine Reihe besonderer Ausgaben sei bereits

an dieser Stelle berichtet.

Förderung des Fremdenverkehres.

Zur Förderung des Fremdenverkehres errichtete Wien

zusammen mit Niederöst erreich im Jahre 1926 die Fremdenverkehrs¬

kommission der Bundesländer Wien und Niederösterreich . Vom Lande

Wien wurde damals hiefür ein Betrag von 100 . 000 Schilling , vom

Lande Niederösterreich ein solcher von 50 . 000 Schilling bewilligt.

Im Jahre 1926 wendete Wien 200 . 000 S und im Jahre 1928 550 . 000

Schilling hiefür auf.

Ausgaben zur Hebung des Fremdenverkehres erfolgten

9
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außerdem auch für andere Aktionen . Im Jahre 1924 hat die Gemeinde

220 . 000 Schilling für die Wiener Messe und für die Wiener Musik-

Pestwochen aufgewendet . Im Jahre 1925 gab die Gemeinde Wien für 4

diese Zwecke 198 . 666 S aus und zwar 100 . 000 Schilling als Subven-
9

tion für die Wiener Messe und 98 . 666 S als Beitrag zu den Kosten
3

der Hygieneausstellung . Im Jahre 1926 hat Wien insgesamt 532 - 979
\2

Schilling und im Jahre 1927 insgesamt 947 . 736 Schilling für Prem-

denverkehrsförderung ausgegeben . Von den Ausgaben des Jahres 1927 2

entfallen 500 . 000 Schilling als Kosten für die Beteiligung der

Gemeinde an der Ausstellung «Wien und die Wiener " . Im Jahre 1928 1

hat die Gemeinde 717 . 856 S 20 g insgesamt auf gewendet , darunter i'9

bedeutende Beträge für die Ausstellung " Prau und Kind " , für das 0

X . Deutsche Sängerfest und die Schubert - Zentenarfeier.

l)  Subventionen.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die anderen

Subventionen verwiesen , die die Gemeinde Wien für kulturell und

sozial wichtige Zwecke widmet . Eine große Zahl von wichtigen so¬

zialen Aufgaben werden von Vereinen und Körperschaften besorgt.

Es ist im allgemeinen Interesse , diese Organisationen bei der Er¬

füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen . Die Gemeinde tut das , in¬

dem sie alljährlich größere Beträge für Subventionen an diese Or¬

ganisationen ausgibt . Im Jahre 1928 hat die Gemeinde an rund 100

Vereine Subventionen gegeben . In den Rechnungsabschlüssen sind

für Subventionen , Ehrenpensionen , außerordentliche Pensionen,

Ehrenpreise und Mitgliedsbeiträge folgende Beträge ausgewiesen:

1925 : S 269 *890 *72 ; 1924 : S. 510 . 735 ' 76 ; 1925 : S 445 . 019 *09;

1926 : S 569 . 282 *11 ; 1927 :8495 . 415 - - ; 1928 : 570 . 466 *60 S . Rechnet

!9
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man hiezu noch die in anderen Gruppen verrechneten Subventionen

so erhält man folgende Gesamtbeträge : 1923 : S 396 . 874 ' 71;

1924 : S 612 . 064 ' 44 ; 1925 : S 753 . 689 *09 ; 1926 : S 921 . 232 ' 51;

1927 : 960 . 776 *47 ; 1928 : S 1,082 . 088 *49.



/t Die Investit ionen•

Durch die Investitionspolitik der Gemeinde erhielt

das Wirtschaftsleben in der Stadt und darüber hinaus mächtige

Antriebe . Die Wirtschaftskrise , die infolge der Zerreißung des

alten Wirtschaftsgebietes in Österreich weitaus drückender als

in anderen Ländern war , hatte die Stadt Wien schwer in Mitlei¬

denschaft gezogen . Die städtischen Investitionen haben zur Lin¬

derung dieser Krise wesentlich beigetragen . Die Arbeitslosigkeit

in Wien ging in dieser Zeit wieder zurück . Im Jahre 1921 waren

von den zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen in ganz Öster¬

reich 72 T7 # in Wien . Dieser Anteil sank auf 6o T39 # im Jahre 1923,

53 T73 °i 1924 , 50 ’03 # 1925 , 49 '09 # ' 1926 , 47 *21 # 1927 und 44 '26 #

54

59

32

22

n

39

50

im Jahre 1928.

Durch die gewaltigen Gemeindebestellungen wurde in

fast allen Zweigen der Industrie und des Gev/erbes Arbeitsgelegen¬

heit geschaffen . Der größte Teil der Gemeindeabgaben floß auf diese

Weise wieder in die Wirtschaft zurück . Es entstanden dadurch ins¬

besondere Volkswohnungen , Bäder , öffentliche Gärten , Horte und

Schulzahnkliniken . So bedeutet die von der Stadt betriebene In¬

vestitionspolitik nicht nur vermehrte Arbeitsgelegenheit und Lin¬

derung der Wirtschaftskrise ; darüber hinaus sind zahlreiche

Einrichtungen geschaffen worden , die für die Gesundung der Volks¬

kraft von größter Bedeutung sind.

In der folgenden Übersicht werden , aufgeteilt nach

Verwaltungsgruppen , die Ausgaben für Investitionen im Einzelnen

nachgewiesen.

29
01f
74
06
94
05
44

28

11

09
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Investitionen in den Jahren 1923 - 1928,

1923

Verwaltungsgruppe III
Bau der Kinderübernahmsstelle

Ye rs 0 rgungshäus er
Asyl - und Werkhaus
Waisenhäuser

572,927
515 . 152

21,767
76 . 196

Kinderpflegeanstalten,
Erholungsstätten 55 . 954
Errichtung von Mütterbe¬
ratungsstellen
Errichtung von Kinder¬
gärten und Horten
Bau eines Kindergartenge¬
bäudes im Waldmüllerpark
Bau eines Bezirks Jugend¬
amtes samt Schulzahnkli¬
nik und Tuberkulosenfür¬
sorgestelle im XXI . Bezir¬
ke kziu
Erziehungsanstalten
Haushaltungsschule , Frauen¬
gewerbeschule
Sanitätsbetrieb
Errichtung und Einrichtung
von Schulzahnkliniken
Geschl echtskrankenfürsorge
Heilanstalten
Tuberkulosenfürsorge
Gemeindefriedhöfe

49 . 726

119 . 945
99 . 580

2 . 052
57 . 915

14 . 827
418

121 . 065
242 . 462
198 . 194

Zusammen 1

Verwaltungsgruppe IV
Wohnhausbauten und Sied¬
lungsbauten
Verwaltungsgruppe V
Städtische Steinbrüche
in Oberösterreich
Städt . Ziegelwerk Oberlaa
Betr . Baustoffebeschaffung
Pferdefuhrwerksbetrieb
L a s t k raftwag enb e t rieb
Personenkraftwagenbetrieb
Straßenpf1 ege
Gartenwesen

Städtische Bäder
Volksbäder

747 . 956

2 ,

66 . 715
445 . 152

195
122 . 785

28 . 856
101 . 072
291 . 147
294 . 105

944 . 766

1924 1925

1,917 . 869
1,191 . 244

80

26 . 485

1,024 . 577
275 . 146
152 . 760

968

45 . 651 69 . 657

40 . 000

569 . 997

187 . 989
175 - 110

49 . 982
54 . 986

1 . 848
51 . 601

656 . 701
147 . 746
561 . 519

968 . 625
179 . 208
196 . 842

5,091 . 618 5,265 . 607

19,300 . 416 64,053 - 098 95,824 . 115

355 . 539
810 . 905

197 . 904
107 . 925

9 . 626
587 . 884

6 . 816
3,910 . 104

507 . 813

598 . 558
23 . 095

2,718 . 230
206 . 881

499 . 652 96 . 234

34

39
93

82

22

170 . 240 21

100 . 618
89

50

'29
'01

74
'06
194
105
144

128

ill
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Dampf - u *Wannenbäder

Sommerbäder

Kinderfreibäder

Dampfwaseher ei

Städtische Werkstätten

Wien XII

Brücken , Wasserbauten und
Hochwasservorkehrungen

1923

1,457 . 752

118 . 425

34 . 499

146 . 445

34 . 015

52 *132

Bauliche Herstellungen an¬
läßlich der Erweiterung der
öffentlichen elektrischen
Beleuchtung

Was s ervers orgung

Kanalwesen

Sonstige Investitionen

151 - 264

361 . 809

119 . 639

Zusammen

Verwaltungsgruppe VI

Märkte und Schlachthöfe

Lagerhäuser

Wirtschaftsamt

823 *960

459 - 602

Ik 525 . 998

1924

3,580 . 562

110 . 772

41 . 228

268 . 333

74 - 796

1925

2,519 . 461

25 . 286

98 . 260

31 . 352

533 . 001 1,676 . 332

1,015 . 001 3,176 . 865

182 . 372 554 . 405

1 . 964

6,770,771 12,474 . 404 12,032 . 752

1 , 189 . 012 1 , 076 . 892

8 . 187

423 . 799 188 . 144

Liegenschaften 3,564 . 385 8,975 . 249 4,149 . 813

Zusammen 5,373 *945 10,588 . 060 5,423 . 036

Verwaltungsgruppe VII

Feuerlöschwesen

Verwaltungsgruppe III
Verwaltungsgruppe IV

Verwaltungsgruppe V

Verwaltungsgruppe VI

Verwaltungsgruppe VII

217 . 099

1,747 . 936
19,300 . 416

6,770 . 771

5,373 . 945

217 . 099

283 . 211

5 , 091 . 618
64,053 *098
12,474 . 404

10,588 . 060

283 . 211

399 . 497

3,263 . 607
95,824 . 115
12,032 . 752

5,423 . 036

399 . 497

Insgesamt 33,410 . 167 92,490 . 391 116,943 . 007



1926 1927 1928

Verwaltungsgruppe III
Bau der Kinderubernahmsstei¬

le

Versorgungshäuser
Asyl - und Werkhaus
Waisenhäuser
Kinderpflegeanstalten
Errichtung von Mütterbe¬

ratungsstellen
Errichtung und Erweiterung

von Kindergärten
Neubauten auf den Sommer¬

erholungsstätten
Girzenberg

Errichtung von Horten
(Baukost enersät ze)

Errichtung von Spiel¬
plätzen

Lehrlingsheime
Einrichtung des Studenten¬

heimes XXI . Schlingerhof
Bau eines BezirksJugend¬

amtes im XXI . Bezirk,
Gerichtsgasse ( Rest¬
zahlungen)

Errichtung von Bezirks-
Jugendämtern

Erziehungsanstalten
Sanitätsbetrieb
Errichtung von Schulzahn¬

kliniken
Heilanstalten
Tuberkulosenfürsorge
Stadion
Sozialpolitik

Gemeindefriedhöfe

Zusammen

52 . 028
143 *606

4 . 062
22 . 895
14 . 794

38 . 879

498 . 155

36 . 000
8 . 660

15 . 988

63 *040
31 . 709

68 . 937
1 , 507 . 924

162 . 226

145 . 987

39 . 103
829 . 216

1 . 316
14 . 734

963 - 543

29 . 552

69 *837

20 . 250

4 . 220

80 . 000

72 . 591

103 . 185
678 . 414
259 -485

181 . 682

313 . 360

557 . 034

4 . 239
75 . 493

115 . 682

1 , 738 . 422

74 . 521

630 . 889

28 . 050

102 . 329
42 . 001

123 . 174
467 . 706
237 . 894

23 .805
15 . 244

210 . 028

232 . 752 37 . 826

2 , 190 . 506 1 , 157 . 205

5 , 238 . 148 4 , 855 . 519 4 , 446 . 511

Verwaltungsgruppe IV
Wohnhaus - und Siedlungs

bauten 116 , 764 - 306 92 , 346 . 564 88 , 957 -409



1926 1927

S

Verwaltungsgruppe V

Städtische Steinbrüche in
Oberösterreich

Städtisches Ziegelwerk
Oberlaa

Baustoffebeschaffung.

Lastkraftwagenbetrieb

Personenkraftwagenbetrieb

Straßenpflege

Gartenwesen

Städtische Bäder:

Volksbäder

Dampf - und Wannenbäder

Sommerbäder

Kinderfreibäder

Dampfwäscherei

Städtische Werkstätten,
Wien XII

Brücken , Wasserbauten u.
Hochwasservorkehrungen

Wasserversorgung

Kanalwesen

Sonstige Institutionen

Verwaltungsgruppe VI

Märkte und Schlachthöfe

a ) Lagerhäuser

Wirtschaftsamt

Ankauf von Gründen und
Liegenschaften

Zusammen

89 . 643

177 . 299

556 . 597

26 . 504

2,152 . 693

540 . 980

550 . 027

2,259 . 417

679 . 059

207 . 856

108 . 581

57 . 622

224 . 657

31 - 350

887 . 627

25 . 178

6,487 . 866

1,567 . 664

748 . 936

443 . 846

1,188 . 124

471 . 853

147 - 969

2,050 . 018 1,017 *797

3,970 . 832 3,744 . 730

422 . 207 574 . 060

30 . 099 40 . 289

Zusammen 15,801 . 412 17,657 . 548 12,

1,571 . 584 2,586 . 535 1,

50 . 892 29 . 925

129 . 867 1,435 . 659

6,372 . 861 4 *602 . 425 5,

8,125 . 204 8 . 454 . 340 7,

1928

2 . 856

31 . 094

40 . 001

141 . 452

39 - 469

,658 *466

,106 . 154

922 . 762

66 . 179

215 . 406

447 . 601

104 . 190

670 . 872

,828 . 775

880 . 787

,156 . 064

653 . 509

215 . 570

32 . 330

hhl  45
254 . 754



Verwaltungsgruppe YII
Feuerlöschwesen

Wiener Gemeindewache

412 . 472 800 . 585

291 . 425

Baupolizei - und Ver¬
kehrs angel eg enheiten

Uhrenmuseum der Stadt
Wien

Zusammen

2,832 . 551

188 . 894

37 . 513

2 . 892

412 . 472 1,092 . 010 3,061 . 850

Verwaltungsgruppe III
(einsc hl . Sozialpolitik ) 5 , 238 . 148

Verwaltungsgruppe IV
(ausschl . Sozialpolitik ) 116 , 764 . 306

4,855 . 519 4,446 . 511

Verwaltungsgruppe V
(einschl . Baustoffebe-

schaffung)
Verwaltungsgruppe VI
(ausschl . Baustoffehe¬

schaff ung)
Verwaltungsgruppe VII

13 , 801 . 412

8,125 . 204
412 . 472

92 , 346 . 564  88 . 957 . 409

17,637 . 548 12,156 . 064

8,454 . 340
1,092 . 010

7,254 . 754
3,061 . 850

Insgesamt 144,341 . 542 124,385 . 981 115,876 . 588

In der gegebenen Darstellung sind die Ausgaben

für den Straßenbau , Kanalbau und die Gebäudeerhaltung , ferner die

Investitionen für die städtischen Unternehmungen nicht enthal¬

ten . Die Investitionen der städtischen Unternehmungen wurden zu¬

nächst durch Bankkredite finanziert . Dort wo Heingewinne gemacht

wurden , wurden diese für Investitionen herangezogen . Im Jahre

1927 nahm die Stadt Wien in Amerika eine Anleihe in der Höhe von

30 Millionen Dollar auf , deren Erlös für Investitionen der städti¬

schen Unternehmungen bestimmt wurde.

HI einrentnerhilf e.v)

Infolge der Geldentwertung haben viele Sparer

und Besitzer von Kronenwerten ihre Vermögen verloren . Viele



gerieten
von ihnen in schwere ^ wirtschaftliche ^ Not . Die

Gemeinde hat daher den durch die Entwertung des Geldes be¬

troffenen Kleinrentnern zu Hilfe zu kommen gesucht . Durch Be¬

schluß des Gemeinderates vom 31 . Mai 1927 widmete die Gemeinde

zur Linderung der durch den Währungsverfall hervorgerufenen

schlechten wirtschaffliehen Lage der Kleinrentner bis zum In¬

krafttreten einer bundesgesetzlichen Regelung alljährlich einen

Höchstbetrag von S 1,000 . 000 . - . Aus diesem Betrage wurden

Besitzern von Teilschuldverschreibungen der Gemeinde Wien , die

diese Schuldverschreibungen vor dem 1 . November 1918 erworben

haben , österreichische Bundesbürger sind und ihren Wohnsitz

im Bundesgebiete haben , für ihre Person Zuschüsse zu den Zinsen

der Schuldverschreibungen gegeben . Für die Lebensmittelanleihe

vom Jahre 1918 im Ausmaße von K 250,000 . 000 . - gilt an Stelle

des Termins vom 1 . November 1918 der Termin vom 15 . Dezember
Über die Durchführung wurde bestimmt:

Die Beurteilung im Einzelfalle obliegt einer

vom Bürgermeister zu ernennenden Kommission , die aus sechs

Mitgliedern des Gemeinderates und einem Yertreter des Verbandes

der Sparer und Kleinrentner Österreichs besteht und in der

der amtsführende Stadtrat der Verwaltungsgruppe II oder ein

von ihm bestellter Vertreter den Vorsitz zu führen hat.

Für die Zuschüsse haben die Bestimmungen der

§ § 1 und 4 des Bundesgesetzes vom 20 . Dezember 1926 , B. G. B1.

Nr . 6/27 , über einen Fürsorgefonds für Leibrentenversicherte

(Leibrentnergesetz ) zu gelten , jedoch mit der Abänderung , daß

ein Zuschuß auch gegeben wird , wenn die Jahreszinsen einen ge¬

ringeren Betrag als 300 K ausmachen und daß der Zuschuß solange

nicht zuzuerkennen oder einzustellen ist , als der Bewerber

(Empfänger ) auf Kosten der Gemeinde Wien Anstaltsfürsorge ge¬

nießt . Wenn die Zuschüsse hienach in ihrer Gesamtheit in einem
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Jahre weniger als 1,000,000 S erfordern , so ist der vei ’-

bleibende Betrag , je nach der Eigenart des Falles , zur

Erhöhung des Zuschusses his auf das Doppelte zu verwenden.

Über den Zuschuß ist vom Magistrate zu entschei¬

den , wobei er jedoch an das Gutachten der Kommission ge¬

bunden ist.

Nach den Rechnungsabschlüssen hat die Gemeinde

bisher folgende Beträge an Zuschüsse für Kleinrentner ausge

geben : im Jahre 1927 S 42 . 395 , im Jahre 1928 S 55 . 823.

&J Förderung von Gewerbe und Industrie.
*/• Kredite für das Wiener Gewerbe.

Für den Kreditnehmer aus dem Kleingewerbe

sind feste Kreditkonditionen zu mäßigen Sätzen von größter

Wichtigkeit . Als der Kreditverein der Zentralsparkasse der

Gemeinde Wien - in dem ausschließlich Angehörige des Wiener

Handels - und Gev/erbestandes vereinigt sind - im März 1927

den Zinsfuß für Darlehen auf 6 Prozent herabsetzte , bedeutete

dies eine Erleichterung für die Kreditnehmer . Da aber die

Höhe des Zinsfußes von der Gesamtlage des Geldmarktes ab¬

hängt , blieb es unsicher , auf wielange Zeit der Kreditverein

diesen niedrigen Zinsfuß beibehalten werden könne . Mit dem Be¬

schluß des Gemeinderates vom 31 . Mai 1927 erklärt die Gemeinde

Wien die Zahlung der Zinsendifferenz für den Fall zu überneh¬

men , daß der Kreditverein aus zwingenden Gründen den Zinssatz
/>
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über 6 Prozent hinaus erhöhen müßte . Die Haftungsübernahme

bezog sich auf einen Darlehensbetrag von 50,000 . 000 Schilling

und war zeitlich bis 51 « Dezember 1929 begrenzt.

Die Wirkung dieses Beschlusses blieb nicht

aus . Beim Kreditverein ist die Zahl der Kreditansucher noch

im selben Jahre um ein bedeutendes gestiegen ; die Summe der

angesuchten Kredite stieg im Jahre 1927 auf die bisher nicht

erreichte Höhe von S 27,819 . 675.

l 'j Ausfallbürgschaft für Zusatzexporte nach Rußland.
Um der heimischen Industrie neue Absatzmärkte

zu schaffen , hat die G-emeinde Wien in ähnlicher Weise wie dies
auch im Ausland geschah,
i )« «4 « «i » - ü =efÄfei .4.k/den Export nach Rußland zu fördern gesucht.

Die G-emeinde Wien übernahm die Ausfallsbürgschaft für Zusatz¬

exporte nach Rußland bis zu einer Höhe von 70 Prozent des

ausbedungenen Lieferungsentgeltes.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 21.

Oktober 1927 die Bedingungen festgesetzt unter denen die

Ausfallsbürgschaft gewährt wird . Sie wird nur gewährt , wenn

es sich um eine Lieferung handelt , die zwischen einer öster¬

reichischen Lieferfirma , die ihren Sitz oder eine Betriebs¬

stätte in Wien hat ( im folgenden kurz Lieferant genannt ) und

der Handelsvertretung der U . d . S . S . R . in Österreich ( im folgen¬

den kurz Besteller genannt ) abgeschlossen worden ist und

grundsätzlich die Lieferung von Fabrikaten die in Wien herge¬

stellt werden,zum Gegenstand haben . Der Gem einderatsbeschluß

bestimmt ferner : .

2 . ) Die Ausfallsbürgschaft der Gemeinde Wien be¬
zieht sich lediglich auf die Gefahr , daß der Besteller seine
eingegangenen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt . Die
Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Wien aus dieser Ausfalls¬
bürgschaft tritt in den im Punkt 8 ) angeführten Fällen ein.
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Die Ausfallsbürgschaft der Gemeinde Wien ist auf einen Gesamt¬
fakturenbetrag von 100 Millionen Schilling zu dem im Bundes¬
gesetze Nr . 461 , vom 20 . Dezember 1924 vorgesehenen Goldge¬
wichte in Gold beschränkt.

3 *) Als Zusatzexporte werden nur solche be¬
trachtet , die von der Handelsvertretung der U. d . S . S . R . in
Österreich bestellt und ausdrücklich als Zusatzexporte be¬
zeichnet werden . Die Handelsvertretung der U. d . S . S . R . in
Österreich wird als Zusatzexporte nur solche Bestellungen
bezeichnen , die entweder nach dem Betrage über das Ausmaß
hinausgehen , das der betreffende Lieferant schon bisher durch¬
schnittlich jährlich nach der U. d . S . S . R. geliefert hat oder
bei denen es sich um die Lieferung von Artikeln handelt , die
bisher bei diesem Lieferanten nicht bestellt worden sind,
oder die bei Pirmen erfolgen , die bisher nach der U. d . S . S . R.
keine Lieferungen getätigt haben*

4 «) Bin Anspruch eines Lieferanten auf Über¬
nahme einer Ausfallsbürgschaft durch die Gemeinde Y/ien besteht
nicht . Die Entscheidung darüber , ob einem abzuschließenden
Geschäfte die Ausfallsbürgschaft zuerkannt wird , steht dem
Magistrate zu . Der Magistrat hat vor seiner Entscheidung
einen Beirat zu hören , dessen Mitglieder der Bürgermeister
bestimmt•

5 . ) Die Ausfallsbürgschaft der Gemeinde ist
grundsätzlich vorerst nur Lieferungsverträgen bis zu einem
Gesamtfakturenwert von 60 Millionen Schilling Gold zuzuer-
kennen . Die Bestellungen in dieser ersten Periode sind spä¬
testens am 30 . Juni 1928 vorzunehmen . Pür den sodann noch
nicht ausgenützten Restbetrag der vorgesehenen Maximalfak¬
turensumme per 100 Millionen Schilling Gold ist eine zweite
Bestellungsperiode zu aktivieren . Die Pestsetzung des End¬
termines für diese zweite Bestellungsperiode ist vom Stadt¬
senat zu beschließen*

6 . ) Die in den von der Gemeinde zu garantieren¬
den Lieferungsverträgen der ersten Bestellungsperiode ver¬
einbarten Kreditfristen haben grundsätzlich spätestens am
30 . Juni 1932 zu enden *,,

7 . ) Die Gemeinde Wien ist verpflichtet , die
vom Besteller ausgestellten Akzepte (Prolongationsakzepte)
bis zu 70 io  der Pakturensumme mit einer die Übernahme der
Ausfallsbürgschaft durch die Gemeinde 'Wien zum Ausdruck
bringenden Allonge zu versehen . Wenn die Handelsvertretung
der U. d . S . S . R . in Österreich aus irgendeinem Grunde , etwa
wegen Abberufung oder Auflösung nicht in der Lage sein sollte,
ihre Akzepte zu übergeben , wird an ihrer Stelle die Staats¬
bank der U. d . S . S . R. die Wechsel akzeptieren und eine Zahl¬
stelle in Wien namhaft machen.

Dies gilt für Anzahlungswechsel nur dann,
wenn die Vorauszahlung in dem Lieferungsvertrage ausbedungen
ist und vom Magistrate als branchenüblich erklärt wird . Hiebei
ist die Haftung der Gemeinde dem Lieferanten gegenüber auf
den nachweisbar erlittenen Schaden beschränkt . Der Lieferant
istTverpflicht et , in die für die Schadensberechnung maßge¬
benden Unterlagen Einsicht zu gewähren . Anderen Wechselinhabern



gegenüber gilt die Beschränkung der Haftung auf den nachweis¬
bar erlittenen Schaden nicht.

8 . ) Die Ausfallsbürgschaft der Gemeinde gilt
als zugunsten des jeweiligen wechselrechtlich legitimierten
Inhabers des Wechsels übernommen , auf den sich die Bürgschaft
der Gemeinde bezieht . Der Ausfall gilt als eingetreten und
die Zahlungspflicht der Gemeinde Wien aus der Ausfallsbürg¬
schaft ist zu erfüllen:

1 . ) wenn und insoweit die vom Besteller ak¬
zeptierten - Wechsel nach Ablauf der vertragsmäßig bedungenen
Kreditfrist unbezahlt bleiben;

2 . ) auch vor Ablauf der bedungenen Kredit¬
frist :

lit . a ) wenn notorisch feststeht , daß die ü.
d . S . S . R . eingegangene Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt;

lit . b ) wenn auf Grund des Lieferungsvertrages
Wechsel ausgestellt werden , die während des Laufes der aus¬
bedungenen Kreditfristen zu prolongieren sind , ordnungsgemäß
ausgestattete Prolongationswechsel jedoch vom Besteller nicht
eingeliefert werden und die zu prologierenden Wechsel unbe¬
zahlt geblieben sind , sowie dann , wenn die vertragsmäßig
zu zahlenden Zinsen und Manipulationsgebühren trotz Mahnung,
die durch das Aufgabsrezepisse eines rekommandierten Schrei¬
bens nachgewiesen wird , nicht termingemäß entrichtet werden.

9 * ) Die Gemeinde Wien zahlt nur gegen Aus-
folgung der mit der Allonge versehenen Akzepte des Bestellers.
Bei Zahlung ist der Wechsel an die Gemeinde Wien ohne Obligo
zu indossieren . Ist der Wechsel vom Lieferanten ausgestellt,
so behält sich die Gemeinde das Regressrecht gegen ihn in
den nachstehenden Pallen ( Absatz 3 , lit . a ) und b ) vor.
Sonst verzichtet die Gemeinde auf ihre etwaigen wechseirecht¬
lichen Regressrechte.

Die Einlösung von 'Wechseln durch die Gemeinde
ändert nichts an den den Besteller treffenden vertraglichen
Verpflichtungen insbesondere auch bezüglich der Pflicht
zur Zahlung von Zinsen und Manipulationsgebühren.

Der Magistrat hat anläßlich der Zuerkennung
der Ausfallsbürgschaft vom Lieferanten die vorherige und
ausdrückliche Anerkennung nachstehender , gegebenenfalls auch
wechselrechtlich geltend zu machenden Ansprüche zu begehren:

lit . a ) . Sollte der Lieferant , auf welchem
Wege immer , mehr als 90 $ der aus dem Lieferungsvertrage sich
ergebenden Gesamtfakturensumme erhalten haben , so steht die
Gemeinde Wien , wenn und insoweit sie zur Zahlung aus der
Garantie herangezogen v/urde , das Rückgriffsrecht gegen den
Lieferanten bezüglich des Betrages zu , der 90 $ der Pakturen-
summe übersteigt.

lit . b ) . Wenn Anzahlungswechsel ausgestellt
und im Sinne des Punktes 7 ) , Absatz 2 ) mit der Allonge ver¬
sehen wurden , steht der Gemeinde Wien , falls sie zufolge ihrer
Ausfallsbürgschaft solche Wechsel eingelöst hat , gegen den
Lieferanten der Anspruch auf Rückersatz jedoch nur hinsicht¬
lich des Differenzbetrages zwischen der geleisteten Zahlung
und den ihm entstandenen Schaden zu.

Der Magistrat hat sich aber dem Lieferanten



gegenüber zu verpflichten , in den im Absatz 3 ? lit . a ) und
b ) ^angeführten Fällen , wenn nachträglich auf Grund der in
Händen der Gemeinde Wien befindlichen 'Wechsel vom Akzeptanten
Zahlung geleistet worden sein sollte , die erhaltenen Beträge
an den Lieferanten soweit auszufolgen , als sie hiedurch ver¬
sichert wäre *. . , , ,

10 . ) Der Magistrat ist endlich berechtigt,
die Ausfallsbürgschaft unter der weiteren Bedingung zuzuer¬
kennen , daß sich der Lieferant vorher der Gemeinde Wien
gegenüber verpflichtet , auf deren wann immer zu stellendes
Verlangen:

lit . a ) alle ihm aus dem Lieferungsvertrage
gegen wen immer zustehenden Forderungen und Ansprucne kosten¬
frei abzutreten;

lit . b ) alle von ihm gegen die Ü. d . S . S . R.
und den Besteller erlangten oder künftig zu erlangenden
Sicherheiten bis zur Höhe der von der Gemeinde Wien auf Grund
der Garantie geleisteten Zahlungen abzutreten . Wenn aber die
Akzepte des Bestellers diskontiert wurden , können die Sicher¬
heiten mit soviel Prozenten ihres Wertes zur Sicherstellung
des Eskomptekredites verv/endet werden , als der eingeräumte
Eskomptekredit 70 i°  der Fakturensumme aus dem Lieferungs¬
vertrage übersteigt , nie aber mehr als mit 20 /b,

lit . c ) die Haftung für ordnungsmäßige Er¬
füllung des Lieferungsvertrages zu übernehmen;

lit . d ) die der Gemeinde auf Grund . der von
ihr eingelösten Wechsel zustehenden wechselrechtlichen An¬
sprüche auf ihre Rechnung und Gefahr gegen den Akzeptanten
geltend zu machen . n ^ n „ . . . .

11 . ) Die Ausfallsbürgschaft der Gemeinde ist
in jener Währung anerkannt , auf welche der Wechsel des Be¬
stellers lautet . , . .. n

12 . ) Diese Bestimmungen finden sinngemäß
Anwendung , wenn der Lieferungsvertrag statt durch die Handels*
Vertretung der U. d . S . S . B . in Österreich durch die zum Außen¬
handel zugelassenen Wirtschaftsorgane der Ü. d . S . S . R# abge-
schloss en werden , insoweit deren Akzepte von der Handelsver¬
tretung der Ü. d . S . S . R* in Österreich per aval mitakzeptiert
werden . Im Falle des Punktes 7 ) , Absatz 1 ) gilt diese Be¬
dingung als erfüllt , wenn die Staatsbank der Ü. d . S . S . R. als
Avalist zeichnet.

15 . ) Falls es zu einer Finanzierung der vom
Besteller gegebenen Akzepte durch ein zu . gründendes Banken¬
konsortium kommen sollte , bedient sich die Gemeinde Wien
der österreichischen Kontrollbank für Industrie und Handel
als Treuhänder . In diesem Falle wird der Gemeinde Wien auch
das Recht zustehen , vom Bankenkonsortium zu fordern , ihr
die Dienste der Österreichischen Kontrollbank für Industrie
und Handel für die nach der erf .olgten Einlösung der Wechsel
durch die Gemeinde etwa noch erforderlichen bankmäßigen
Behandlungen der Wechsel zur Verfügung zu stellen . Hiefür
hat die Gemeinde eine Manipulationsgebühr von 1/4 ^0  viertel¬
jährlich von der Gesamtwechselsumme der von ihr eingelösten
Wechsel jedoch nur dann und insoweit zu entricnten , als der
Besteller die ihn vertraglich treffende Verpflichtung zur



Zahlung einer Manipulationsgebühr nicht teiroingemäß erfüllt.
14 . ) Im Palle von Streitigkeiten aus der über¬

nommenen Wechselbürgschaft insbesondere über den Eintritt des
Garantiefalles entscheidet mit Ausnahme von .Wechselprozessen
ein fallweise zu bestellendes Schiedsgericht . Die näheren Be¬
stimmungen über das Schiedsgericht sind in einem besonderen
Schiedsvertrage festzusetzen , dessen Wortlaut der Gemeinderats¬
ausschuß II beschließt.

15 . ) Die näheren Bestimmungen über die Durchfüh¬
rungen der übernommenen Ausfallsbürgschaft erläßt der Gemeinde¬
rat sausschuß II . Er ist berechtigt , in besonders berücksichti¬
gungswürdigen Fällen Ausnahmen von den in den vorhergehenden.
Punkten festgesetzten Bestimmungen zu treffen . Insbesondere ist
er berechtigt , in Pallen , in denen die Erzeugung der auf Grund
der LieferungsVerträge zu liefernden Waren außerhalb Wiens er¬
folgt , die Bürgschaft zu übernehmen , aber davon abhängig zu ma¬
chen , daß jene österreichischen Bundesländer , in deren Gebiet
die Erzeugungsstätte gelegnn ist , die entsprechende .Rückhaftung
tragen . Der Finanzausschuß ist aber in keinem Fall berechtigt,
über das festgesetzte Ausmaß der Ausfallsbürgschaft von 70 fo
sowie die gesamte Fakturensumme der Lieferungsverträge per 100
Millionen Schilling in Gold hinauszugehen.

16 . ) Der Magistrat wird angewiesen , halbjährig,
das erste Mal am 1 . Juli 1928 dem Gemeinderatsausschuß II einen
Bericht über die bewilligten Ausfallshaftungen unter Bekanntgabe
der Firnen vorzulegen.

Durch den Beschluß des Gemeinderates vom 13 » Juli

1928 wurde die mit 30 . Juni 1928 endende Bestellfrist für Lie¬

ferungsverträge nach der U. d . S . S . R. bis Jl,  Dezember 1928 ver¬

längert . Ferner wurde der Punkt 15 des angeführten Gemeinderats¬

beschlusses vom 21 , Oktober 1927 dahin ahgeändert , daß die dort

vorgesehene Rückhaftung eines Bundeslandes durch die Rückhaftung

der Gemeinde , in deren Gebiet die Erzeugungsstätte gelegen ist,

ersetzt werden darf . Falls jedoch die Rückhaftung weder von dem

betreffenden Land noch von der Gemeinde zu erlangen ist , ist der

Finanzausschuß berechtigt , die bloße Ausfallsbürgschaft der Ge-

meinde Wrien zuzuerkennen . Es darf dies aber nur in jenem Ausmaß

geschehen , das bei Leistung einer Rückgarantie von der Gemeinde

Wien ohnehin zu tragen gewesen wäre.
Im Jahre 1928 hat der in dem Beschluß des Gemein¬

derates vom 21 . Oktober 1927 eingesetzte Beirat 11 Sitzungen ab¬

gehalten . Die Fakturensumme der Lieferungen,für die eine Aus¬
fallsbürgschaft übernommen wurde , beträgt rund 49,000 . 000 S.
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^) Anlehen der Gemeinde Wien,

1 . Stand der aushaftenden Anlehen der Gemeinde Wien am 31»
Dezember 1922.

Vom 30 Millionen C-ulden (Prämien ] Anlehen 1874 K 1,940 . 000 . -

vom 35 Millionen Kronen (Wasser - )Anlehen 1894 ” 32,805 . 000 . -

vom 60 Millionen

vom 30 Millionen
Anlehen 1900

(Gas - ) " 1898 "

(Elektrizitäts - )

vom 283 Millionen " ( Investitions - )
Anlehen 1902 ,f

vom 360 Millionen ” ( Investitions - )
Anlehen 1908

a ) I . Emission von 200 Millionen Kronen ”
b ) von der schwebenden Schuld per 65

Millionen Mark (umgerechnet zum Kurs
vom 31,/XII.  1922 : 1 Mark = 9 f50 Kronen ) "

vom 375 Millionen Kronen ( Investitions - )
Anlehen 1914

a ) 250 Millionen Kronen , I . Emission 1917
b ) 80 Millionen Kronen , II,Emission 1917

57,170 . 000 . -

28,770 . 000 . -

177,041 . 700 . -

195 , 600 . 000 .-

191,348 . 800

245 , 280 . 000 .-
55,000 . 000 . -

vom 250 Millionen Kronen (Defizit - )
Anlehen vom -Jahre 1918 ” 246,750 . 000 . -

vom 300 Millionen Kronen Schatzschein-
Anlehen vom Jahre 1920 ” 300,000 . 000,-

vom 1000 Millionen Kronen Anlehen vom
Jahre 1921

vom 5000 Millionen Kronen ( Investitions - )
Anlehen vom Jahre 1922^

von den Schatzscheinen 1922 ( Aufzahlung
für das Anlehen 1902)

vom 3000 Millionen Kronen (Wohnbau - )
Anlehen 1922 , I . Emission

vom 3000 Millionen Kronen (Wohnbau - )
Anlehen 1922 , II . Emission

Bundesdarlehen

” 1.000,000. 000 .-

" 45,000 . 000 . -

" 99,923 . 900 . -

" 3,000,000.000 .-

0 315,400 . 000 . -

n 151,993,317 . 000 . -

K 157,985,346 . 400
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2, ) Veränderungen im  Anlehenstande.

Im Jahre 1923 wurden folgende Anlehen begehen;

10 Milliarden Kronen Wohnbauanleihe vom Jahre 1923 , I . Emission,

10 Milliarden Kronen Wohnbauanleihe vom Jahre 1923 , II . Emission,

60 Milliarden Kronen Wohnbauanleihe vom Jahre 1923,

100 Milliarden Kronen Wohnbauanleihe vom Jahre 1923.

Zur Konsolidierung der vom 2 . Jänner 1915 bis einschließlich 1.

Juli 1920 fällig gewordenen und nicht bezahlten Kupons von in

französischem und belgischem Besitz befindlichen Obligationen des

285 Millionen Kronen Anlehens vom Jahre 1902 , welche im Sinne des

Staatsvertrages von St . G-erraain zu valorisieren waren , wurde eine

4 folge  Konsolidierungsanleihe im Betrage von 30 Millionen franzö¬

sischen Francs aufgelegt.

Diese Anleihe wurde auf Grund des zwischen der

Association Nationale des Porteurs Francais de Valeurs Mobili &res

MmL  dem Office Beige de Verification et de Compensation und der

Bundeshauptstadt Wien am 23 . November 1922 am 1 . Juni 1923

abgeschlossenen und vom Gemeinderate der Stadt Wien in seiner

Sitzung vom 13 . April 1923 vom 21 . September 1923 genehmigten,

gütlichen Übereinkommens begeben . Die Schuldverschreibungen sind

in französischer und deutscher Sprache ausgestellt , werden

mit 4 fo  jährlich verzinst , sind mit 27 halbjährigen , am 1.

Juli 1923 beginnenden und weiterhin halbjährlich am 2 . Jänner

und am 1 . Juli jedes Jahres bis einschließlich 1 . Juli 1936

fälligen Zinsscheinen versehen und werden ab 1 . Juli 1926 bis

einschließlich 1 . Juli 1936 auf Grund von am 2 . Jänner

jedes Jahres stattfindenden Auslosungen zurückbezahlt . ' Ver¬

stärkte Verlosungen , gänzliche oder teilweise Aufkündigung



mit mindestens ^monatlicher ^rist . Verjährung der Stücke 30,

der Zinsscheine 5 Jahre nach Fälligkeit . Die Zahlung der

Zinsen und der verlosten Stücke findet in französischen Francs

bei den Kassen der Banque des Pays de l ' Europe Centrale , der

Banque de Paris et des Pays - Bas und des Crödit Lyonnais statt.

Die Verhandlungen , die mit den ausländischen

Obligationärgruppen schon in den Vorjahren eingeleitet worden

waren , haben im Jahre 1923 zum Abschlüsse gleichartiger

Accords , wie ein solcher bereits im Jahre 1922 mit dem franzö¬

sischen Obligationären zustande gekommen war , auch mit den

holländischen , belgischen und Schweizer Inhabergruppen ge¬

führt . Danach ŵurdet bei Zutreffen gewisser mit den nationalen
von 4 Je Investitionsanleihe aer Stadt Wien vom J . 1902 ,

Inhaberkomites vereinbarten Voraussetzungen den InhabernTdie

weitere Aufrechterhaltung eines durchaus auf französische

Francs abgestellten Dienstes zugestanden . Die Einlösung der

Kupons solcher Obligationen , die den erwähnten Accords unter¬

stellt wurden , erfolgt auf ^rund einer mit den Inhaberkomites

vereinbarten , auf dem Kurs der österreichischen Krone in

Paris auf gebauten Skala . G-egenwärtig wird ein Kupon im ur¬

sprünglichen Nennbeträge von 8 K mit dem Betrage von 3 franzö¬

sischen Francs ( die Kupons anderer Wertkategorien verhält¬

nismäßig ) eingelöst . Die Tilgung der unter den Accords ste¬

henöden Obligationen erfolgt auf Grund eines nach denselben

mathematischen Proportionen und für dieselbe Zeit , wie dies

ursprünglich für die Anleihe vorgesehen war , neu aufgestellten

Tilgungsplanes in alljährlich am 1 . Juli stattfindenden

Ziehungen ; die Rückzahlung der gezogenen Stücke findet ein

halbes Jahr später d . i . alljährlich am 2 . Jänner mit dem

Nennbeträge in französischen Francs statt . Mit Ende 1927



Die nicht den Accords unterstellten
/ - - - — --

waren Nominale K 141 »108 . 100/aen . Accords zugelass 'en -wa/Obliga-

tionen dieser Anleihe werden lediglich mit dem Nennbeträge in

österreichischen Kronen eingelöst.

In den Jahren 1922 und 1923 machte die Gemeinde

Wien von den ihr bei einzelnen Anlehen vorbehaltenen Hechte,

verstärkte Verlosungen vorzunehmen , Gebrauch , wodurch im Jahre

1923 folgende Anlehen gänzlich getilgt wurden:

35 Millionen Kronen (Wasser - ) Anlehen 1894, ( 4 f)  seit l . III.
1923 verlost,

60 Millionen Kronen (Gas - ) Anlehen 1898 , (4 fo)  seit 2 . I . 1923
verlost,

30 Millionen Kronen (Elektrizitäts - ) Anlehen 1900 , (4 fo) seit
3 « IV . 1923 verlost,

360 Millionen Kronen ( Investitions - ) Anlehen 1908 , ( 4 fo) seit
1 . VI . 1923 verlost

80 Millionen Kronen Anlehen 1917 , II . Emission , ( 4 1/2 f0) seit
1 . IV . 1923 verlost.

192k
Im Jahre (Wurden die 300 Millionen Kronen Schatz-

zur Rückzahlung fällig ./
scheine vom Jahre 1920 Awii nirgr " nM~t ■ Ferner wurde der Restvom Jahre
des Prämienanlehens/l874 durch Verlosung getilgt.

Auf Grund des Trennungsgesetzes vom 29 . Dezember

1921 , 1 . G. B1 . für Wien Nr . 153 , hat das Land Wien die Hälfte

des Passivstandes des niederösterreichischen Anlehens vom Jahre

1911 für Eisenbahnzwecke übernommen . Per ungetilgte Rest diesesam 31 • Dezember 1924
Anlehens betrugA8, 664 .000 . - Francs , sodaß auf die Gemeinde

Wien  ein Betrag von 9,332 . 000 . - Francs entfällt . Pie wegen dieses

Anlehens mit der französischen Inhabergruppe geführten Ver¬

handlungen  endeten mit dem Abschlüsse eines beide Teile be¬

friedigenden Übereinkommens . Pie fälligen , noch nicht eingelösten

Kupons vom 1 . November 1914 bis 1 . Mai 1920 wurden in eine

Fundinganleihe im Betrage von 4,500 . 000 . - franz . Francs kon¬

vertiert , woraus sich für die Gemeinde ein weiterer Passiv-



stand von 2,250 . 000 . - franz . Francs ergibt.

Mit Landesgesetz vom 1 . April 1927 , L. G. B1 . für Wien Nr . 23,
wurde die Ermächtigung zur Aufnahme eines Anlehens his zum
Nominalbeträge von 30,000 . 000 Dollar oder deren Gegenwert in einer
anderen Währung in Teilschuldverschreibungen für Investitions-
Zwecke der Unternehmungen der Gemeinde Wien erteilt.

Mit Gemeinderatsbeschluß vom 29 . November 1927 , Pr . ZI . 5060,
wurde das Offert der National City Company und der National
City Bank of New York , betreffend die Übernahme einer Anleihe
im Nennbeträge von 30,000 . 000 Dollar zum Übernahmskurse von
88 1/4 $ angenommen.

Die Begebung der Anleihe erfolgte durch die National City Bank
of New York zu einem Zeichnungskurse von 90 1/2

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 25 Jahren und wird mit jährlich
6 $ des Nominales halbjährlich verzinst.

An dem Stande der bereits früher bestandenen

Gemeindeschuld sind keine wesentlichen Änderungen eingetreten.

Der Passivrückstand der Gemeindeanlehen Ende 1928 ist aus der

folgenden Übersicht zu ersehen.

5 . ) Stand der aushaftenden Anlehen der Gemeinde Wien nach
dem Stande vom 31 » XII . 1928.

250 Millionen Kronen Anlehen vom Jahre 1917,
I . Emission,

250 Millionen Kronen Anlehen vom Jahre 1918

1000 Millionen Kronen Anlehen v . Jahre 1921

5 Milliarden Kronen Anlehen vom Jahre 1922

Schatzscheine vom Jahre 1922

3 Milliarden Kronen (Wohnbau - Anlehen ) vom
Jahre 1922 , I . Emission

3 Milliarden Kronen (Wohnbau - Anlehen ) vom
Jahre 1922 , II . Emission

10 Milliarden Kronen (Wohnbau - Anlehen ) vom
Jahre 1923 , I . Emission

10 Milliarden Kronen (Wohnbau - Anlehen ) vom
Jahre 1923 , II . Emission

60 Milliarden Kronen (Wohnbau - Anlehen ) vom
Jahre 1923

23 . 806 . —

23 . 890 . —

100 . 000 . - -

31 . 960 . - -

10 . 265 . 83

298 . 495 . —

273 . 220 . —

770 . 000 . —

774 . 000 . - -

6 , 000 . 000 . - -
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ICO Milliarden Kronen Wohnbau - Anlehen vom
Jahre 1923

283 Millionen Kronen Anlehen vom Jahre 1902
Fundinganleihe vom Jahre 1923
30 Millionen Dollaranleihe vom Jahre 1927

N. ö . Landesanlehen aus dem Jahre 1911
f . Fr , 8,699 . 225

Fundinganleihe vom Jahre 1924
f . Fr . 876 . 000 a 27 571

N. ö . Wal dvierteJLb ahn - Anlehen vom Jahre 1901
f . Fr . 960 a 27 f71

H' Gemeindevermögen.

Die im Inventar üher das Gemeindeeigentum aufge¬

nommenen Wertziffern gehen kein richtiges Bild des wahren Yer-

mögensstandes der Gemeinde Wien , da die einzelnen Vermögensteile

je nach der Zeit , aus der sie stammen , in Kronen verschiedenarti¬

gen Wertes eingestellt sind . Aus diesem Grunde wird von der

Anführung dieser buchmäßigen Werte in der vorliegenden Darstel¬

lung abgesehen . Die seit einer Reihe von Jahren durchgeführten

Arbeiten für die Neuaufstellung des Inventars waren Ende 1928

noch im Zuge.

Der Umfang und die Bedeutung des Gemeindevermö¬

gens kann derzeit wohl besser aus der von den einzelnen Dienst¬

zweigen gegebenen Schilderung der in ihr Tätigkeitsgebiet fal¬

lenden Anlagen und Betriebsmittel entnommen werden . In dieser

Richtung wird insbesondere auf - die Darstellung der städtischen

Unternehmungen und Betriebe sowie der von der Gemeinde entfalte¬

ten ausgedehnten Bautätigkeit verwiesen . Der Schuldenstand der

Gemeinde wurde bereits in dem vorhergehenden Abschnitte darge¬

stellt . Die Beteiligungen der Gemeinde Wien an gemeinwirtschaft-

lichen und an privaten Unternehmungen sind aus der folgenden

Zusammenstellung zu ersehen.

S 9,970 . 000 . —
S 41,672 . 728 *17
S 3 >180 . 442 t96

S 208,901 . 632 «50

S 2,410 . 555 125

S 242 . 739 T60

S 266 ’ - -



yl Beteiligung der Gemeinde Wien an privat- und gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmungen.

Bie folgende Übersicht enthält die Beträge * mit

denen die Stadt Wien an verschiedenen Aktiengesellschaften , Gesell¬

schaften mit beschränkter Haftung , gemeinwirtschaftlichen und ähn¬

lichen Unternehmungen beteiligt ist.

Bas Sozialisierungsgesetz vom Jahre 1919 gibt dem

Staate und anderen öffentlichen Körperschaften das Hecht, bei der

Gründung von Aktiengesellschaften und bei Erhöhungen des Aktienka¬

pitals Aktien bis zu einem bestimmten Ausmaße zu Bedingungen zu be-

ziehen , die nicht ungünstiger sind , als die sonst geltenden gün¬

stigen Bedingungen . Auf Grund dieses Gesetzes hat die Gemeinde

Wien wiederholt Aktienbesitz erworben . Ende 1928 war sie an 66

verschiedenen Gesellschaften beteiligt . In den folgenden Verzeich¬

nissen sind Gesellschaftskapital und Anteil der Gemeinde Wien nach

dem Nennwerte ausgewiesen.

Gesellschaften , an deneni die Gemeinde beteiligt ist,
(Nach dem Stande vom Oktober 1928 ) .

(Bie Umstellung auf Grund des Goldbilanzengesetzes war bei eini¬
gen Gesellschaften vom Bundeskanzleramt noch nicht genehmigt . Bei
diesen Gesellschaften wurde das Schillingaktienkapital , soweit es
überhaupt in Erfahrung zu bringen war , nach den Beschlüssen der
Generalversammlungen in den Ausweis aufgenommen ) .

Gesellschaft Gesellschafts¬
kapital_

Beteiligung
der Gemeinde

Aktien des B . Ö. Wirtschaftsverban-
des für den Viehverkehr A. G. 500 . 000 . - S 250 . 000

Aktien der Wiener Obst - und
Gemüse A. G. S 100 . 000 . - 61 . 150

Schweinemastanstalt Pernhofen
Ges . m. b . H. i . L. K 1,000 . 000 K 500 . 000 . -



Ge seil Schaft Gesellschafts - Beteiligung
kapital _ der Gemeinde’

Land - und forstwirtschaftliche
Betriebsgesellschaft m. b . H. ,
kommerzielle Burchführungs-
stelle der landwirtschaftli¬
chen Angelegenheiten der
Gemeinde Wien

Wiener öffentliche Küchenbe¬
triebsgesellschaft m. b . H.

G-esellschaft zum Betriebe der
städtischen Wasenmeisterei
und thermochemischen Fabrik
in Wien G-es . m. b . H.

Aktien der "Teerag " A. G-. für
Teerfabrikate , Asphalt , Buß
und chemische Produkte

i
Aktien der Wasserkraftwerke A . G-.

"Holzmarkt " gemeinwirtschaft¬
liche Anstalt

Wiener Holz - und Kohlenverkauf
Ges . m. b . H.

Deutscher Verlag für Jugend
und Volk , Ges . m. b . H . .

Aktien der Wiener Baustoffe A . G.
Kalkwerke Kaltbrunn Ges . m. b . H.

Aktien der "Steinag " A. G. für
Kalksandeteinziegel - und Kunst¬
stein - Indu s t rie

Aktien der Vereinigten Porphyrit-
Syenit - und Sandindustrie A . G.

Gerneinwirt schaftliehe Siedlungs-
und Baustoffanstalt ( " Gesiba " )

Kleingartenstelle der Stadt
Wien Ges . m. b . H.

Planetarium

Braunkohlenb ergbau - Gewerkschaft
Zillingdorf

"Wipag " , Wiener Plakatierungs-
und Anzeigengesellschaft
m. b . H . Wien

S 1,000 . 000 . -

" 100 . 000 .-

" 50 . 000 .-

" 1 , 000 . 000 .-
" 40 . 000 . -

" 5 . 600 . -

" 510 . 000 .-

i»
M
1t

750 . 000.
420 . 000 .
500 . 000 .

" 1 , 200 . 000 .-

" 160 . 000 . -

" 500 . 000 .-

" 100 . 000 .-
" 220 . 000 .-

" 897 . 600 . -

S 750 . 000 . -

" 50 . 000 .-

n

tt

tt

50 . 000 .-

485 - 750 . -
40 '. 000 . ~

1 . 800 . -

540 . 000 . -

450 . 000 . -
587 . 600 . -
500 . 000 .-

456 . 550 . -

147 . 500 . -
•f

549 . 500 . -

100 . 000 .-
100 . 000 .-

897 . 600 . -

" 100 . 000 . - " 65 . 000.
" 20 . 000 . - " 10 . 000.Gaskoks - Handelsgesellschaft,Wien

■9 -V - fifV " nti go ^ -IV ~ — | ^ ~r, . - -i r , ,r |. : : ,-t ; L.
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Gesellschaft

Aktien der Getreide A. G. "+T

Gesellschafts - Beteiligung
kapital der Gemeinde

Wien

Aktien der Wiener Reis - und
Mühlenwerke A. G.

Aktien der Biskuits - ,Cakes - ,
Schokoladen - und Zuckerwaren-
fabrik Charles Cabos A- G.

Produktiv - GeSeilschaft der Wie¬
ner Pleischselcher , Schlachthaus,
Schweinefett - und Margarin
Werke r . G. m. b . H, M

Ost err eichische Geflügel - üb er-
nahms - und Verteilungsstelle,
gemeinnützige Ges . m. b . H. i . L . E

Einfuhrgesellschaft für Ge¬
treide , Putte mittel und
Saaten Ges . m. b . H. i . L . ' S

Aktien der Ankerbrotfabrik A- G.
Aktien der Hauser & Sobotka A- G- "
Wiener St erilisierungs ge Seil¬

schaft r . G. m. b . H. ”
Aktien der Chemosan - Unian und

Prits Pezoldt A-G- "

Aktien der Hewag - Hiederöster¬
reichische Elektrizitäts¬
wirt schäfts A- G- M

Aktien der Pelten & Guilleaume
Pabrik elektrischer Kabel,
Stahl - und Kupferwerke A - G. ”

Aktien der Ariadne Draht - und
Kabelwerke A- G- ,f

Aktien der A-B- G- Union Elektri¬
zitäts - Gesellschaft n

Aktien der österreichischen
Brown - Boveri - Werke A- G. "

Aktien der "Elin " A. G. für
elektrische Industrie

Aktien der Österreichischen
Si em en s - Sghucke r t - We rk e

Genossenschaftsanteil an der
Einkaufsgenossenschaft des
Verbandes der Elektrizitäts¬
werke ( E . V. E . jj r . G.m. b . H.

4,770 . 000 . -

10 . 000 .-

300 . 000 .-

S 272 . 010 . -

" 920 .-

" 5 * 840 .-

456 . 000 .-

1 , 000 . 000 .

66 . 000 .-
18,000 . 000 . -

3 , 000 . 000 .-

14 . 400 .-

2,375 *000 . -

,r  72 . 000 . -

K 350 . 000 . -

S 14 *666 . 67
" 900 . 000 . -
" 58 . 330 . -

" 5 *850 . -

" 5 *620 . -

4,169 *010 . - " 1,126 . 830 . -

tt

10 , 125 *000 .

• 600 . 000.

7 , 200 . 000 .

4 , 000 -000 .

8,750 . 000.

26 , 250 . 000 .'

" 150 . 000 .

20 . 000 .r»

" 96.000.

" 125 * 000 .

f? 60 . 000.

" 225 *000 . '

18 . 750* 100 .-

.+ ) Zufolge G. h . B . vom 22 . Juni 1928,Pr . 1895,wurden die im Be¬
sitze der Gemeinde Wien befindlichen Aktien der Ersteh
Wiener Walzmühle Vonwiller & Co . A. G. in Aktien - der Getreide
A. G. umgetauscht.



Gesellschaft ■

•*
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'Gesellschafts¬
kapital

Beteiligung
der Gemein¬
de Wien

LLektri-Aktien der Vereinigten
zitäts A . G.

Aktien der Österreichischen
Maschinenbau - A . G. Körting

Aktien der Gaswerksbau - und
Maschinenfabriks A . G. Franz
Manoschek

Aktien der Maschinen - und Waggon¬
bau - ? abriks - A . G. in Simmering,
vormals H . D . Schmid

Aktien der Wagmer - Biro A . G.
Aktien der Hofherr - Schrantz-

Clayton - Shuttleworth,Land¬
wirtschaftliche Uas chinen-
fabrik A . G.

Aktien der " Silesia " Bergbau A . G

Aktien der 'wiener Messe A . G.

Aktien der Versicherungsan¬
stalt der österreichischen
Bundesländer , Versicherungs¬
aktiengesellschaft

Aktien der Vereinigten Leder¬
fabriken Flesch , Gerlach,
Moritz A - G.

Aktien der " Semperit ” Öster¬
reichs ch - Amerikanis chen
Gummiwe rke A . G.

Aktien der Vereinigten Holz-
ve rwertungs - A . G.

Triftkonsortium an der
Schwarza , G. m. b . H.

Aktien der Alpenländischen
Torfindustrie A . G.

Aktien der Waldheim Eberle A . G.

Aktien der .österreichischen.
Kationalbank

Aktien der Allgemeinen
Baugesellschaft A . Porr

Aktien der Union - Baugesellschaft

Aktien der Wiener Baugesell¬

schaft

Aktien der Union Baumaterialien
Gesellschaft

Aktien - der A . G. der Wiener
Ziegelwerke

S 15,750 . 000 . -

" 362 . 500 .-

" 1 , 031 . 250 .-

" 7 , 500 . 000 .-
" 4 , 224 . 000 .-

S 157 . 860 . -

" 62 . 500 .-

" 72 . 500 . -

" 212 . 500 .-
" 200 . 000 .-

" 3 , 000 . 000 .-
Z1 2,400 . 000 . -

s 1,500 . 000 . -

" 93 . 750.
ZI 36 . 000.

3 76 . 250 .

400 . 000 .-

" 3 , 150 . 000 .-

" 16,000 . 000

100 . 000 .-

10 . 000 . -

M 100 . 000.

" 690 . 000 -

6 . 300 .-

60 . 000 . -

•50 . 000 .-

450 . -

3 . 333 . 34

680 . -

I4 . 4OO. -

G. K . 30,000 . 000 . - G . K 6 . 425

S 2,205 . 000
" 2 , 025 . 000

s 150 . 000
" 99 . 000

" 1,250 . 000 . - " 98 . 150.

" 1,391 . 250 . - " 90 . 000.

" 2,340 . 000 75 - 000 . -
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Gesellschaft Gesellschafts - Beteiligung
kapital der Gemeinde

Aktien der Wiener Porzellan¬
fabrik Augarten A. G. zur Er¬
neuerung und PortSetzung der
vormaligen Staatlichen (Ararial - )
Porzellanmanufaktur Y/ien

Gemeinnützige Gesellschaft
für NotStandsWohnungen in
Wien , Ges . m. b . E . i . L.

Aktien der Lokalbahn Maut-
hausen - Grein

Aktien der Lokalbahn Pürsten¬
feld - Hartberg (Priedberg-
Pinkafeld)

Österreichische Verkehrs¬
werbung Ges . m. b . H.

Aktien der A. G. der Wiener
Lokalbahnen

Kleinerer Aktienbesitz aus
Verlassenschaften u . s . w.

"Ravag " , Eadioverkehrs A. G«

300 . 000 «- 2 . 500 .-

K 601 . 000 . - K 240 . 000 . -

K 2,540 . 000 . - K 30 . 000 . -

voraussichtl.

S 8,784 . 600 . - S 20 . 000 . -

12 . 500 . - S 2. 500 .-

S 9,283 . 500 . - S 3,372 . 900 . -

K 240 . 290 . -
S 5 *160 . -

S 1,000 . 000 . - S 202 . 500 . -



Die Bundessteuern.

nj  Allgemeines.
Die Gemeinde Wien hebt fitr den Bund eine Reihe von

Steuern ein . Die Arbeit , die die Gemeinde dafür aufwendet , ist
sehr umfangreich . Nach einer am Jahresschluß vorgenommenen Zäh¬
lung sind in den Rechnungsabteilungen der magistratischen Be¬
zirksämter im Jahre 1926 330 . 534 Bundessteuerkonten , 1927 -
308 . 615 und 1928 - 268 . 466  Bundessteuerkonten geführt worden.
Im Jahre 1928 wurden 1,080 . 795 Einzahlungsposten , davon 842 .143
Postsparkassazahlungen verrechnet . Sehr bedeutend war auch die
Tätigkeit , die die Gemeinde zur Hereinbringung von Steuerrück¬
ständen aufwenden mußte . Im Jahre 1926 sind 306 . 767 Mahnungen
und 114 . 461 Pfändungsaufträge wegen rückständiger Bundessteuern
ausgefertigt worden . Im Jahre 1927 waren es 284 . 832  Mahnungen
und 204 . 106 Pfändungsauftrage und im Jahre 1928 - 239 . 829  Mah¬
nungen und 130 . 965 Pfändungsaufträge.

Die Vergütung , die die Gemeinde Wien für diese
Tätigkeit vom Bunde erhält , beträgt 3 Prozent der eingehobenen
Steuersumme . Der Bund zahlte der Gemeinde im Jahre

1923 . . . S 3,095 . 540 1926 . . . S 6,122 . 036
1924 . . . S 5,528 . 417 1927 . . . S 5,920 . 829
1925 . . . S 5,300 . 931 1928 . . . S 6,524 . 005

Der Umfang der Arbeiten in Sachen der Steuerein¬
hebung ist in hohem Maße von der Steuergesetzgebung abhängig . Die
Unruhe in der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre hat die
Handhabung der Steuergesetze schwierig gestaltet und die Arbeit
umfangreicher gemacht . Die Zahl der neuen Gesetze , Verordnungen
und sonstigen Anordnungen war in diesen Jahren größer als jemals
zu einer anderen Zeit . Die Seit der WährungsStabilisierung er¬
forderte eine neue Anpassung des Verrechnungswesens an den geän¬
derten Geldwert.

’jj Schillingrechnungs - und Goldbilanzengesetz.
Mit Bundesgesetz vom 20 . Dezember 1924 , B . G. B1.

Nr . 461 ( Schillingrechnungsgesetz ) wurde angeordnet , daß der Bun¬
deshaushalt sowie jeder andere öffentliche Haushalt ehestens,
spätestens aber bis 30 . Juni 1925 auf die Schillingrechnung um-



zustellen ist . Auf Grund des Erlasses der Magistrats - Eirektion

vom 19 - Februar 1925 erfolgte für den Bereich des Magistrates

ah 1 . März 1925 der Übergang zur Schillingrechnung ; gleichzeitig

wurde die Umrechnung auf Schilling auch für die beiden ersten

Monate dieses Jahres angeordnet.
Eas Bundesgesetz vom 4 . Juni 1925 ( Goldbilanzen¬

gesetz ) B . G. B1 . Nr . 184 , ordnet die Aufstellung von Bilanzen in

der Schillingrechnung unter Neubewertung von Aktiven und Verbind¬

lichkeiten an . In dieser Eröffnungsbilanz ( Golderöffnungsbilanz)

ist eine Neubewertung der Aktiven und Verbindlichkeiten vorzuneh¬
men.

Nach den in diesem Gesetze enthaltenen Steuer-

und Gebührenvorschriften haben die infolge Aufstellung der

Golderöffnungsbilanz entstehenden Veränderungen gegenüber der

Jahresbilanz für das vorausgegangene Geschäftsjahr weder für das

Geschäftsjahr der Neubewertung , noch für die vorausgegangenen

Geschäftsjahre eine Steuerpflicht zur Folge . Eies gilt hin¬

sichtlich der vorausgegangenen Geschäftsjahre insbesondere

auch dann , wenn solche Veränderungen auf Unrichtigkeiten zu¬

rückzuführen sind , die ohne Kenntnis der Golderöffnungsbilanz

hätten festgestellt werden können . Eie allgemeine Erwerbsteuer

protokollierter Firmen für das Jahr 1924 und die Körperschafts¬

steuer für das Jahr 1924 konnte durch vereinfachte Veranlagung

bemessen werden . Hiebei hatte bei der allgemeinen Erwerbsteuer

grundsätzlich die für das Jahr 1925 in erster Instanz ermittel¬

te Bemessungsgrundlage , vermindert um 20 fot bei der Körper¬

schaftssteuer die für das Jahr 1925 ermittelte Steuer ver-
«

mindert um 40 fo  zu gelten . Eem Stere rpflichtigen stand es jedoch

frei , an Stelle der vereinfachten Veranlagung die Bemessung

auf Grund der Bestimmungen des Personalsteuergesetzes zu ver¬

langen ( ordentliche Veranlagung ) . Per Ertrag an allgemeiner
Erwerbsteuer der protokollierten Firmen und der Körperschafts-
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Steuer wurde insoferne kontingentiert , als Nachtragsvor - .

Schreibungen durch das Goldbilanzengesetz vorgesehen sind,

wenn der Ertrag der genannten Steuergattungen in den Jahren

1923/1924 - den im Gesetze genannten Mindestbetrag nicht er¬

reicht . Zu solchen nachträglichen Yorschreibungen ist es

jedoch nicht gekommen . Mit Goldbilanzgesetz wurde außerdem

die Mindeststeuer geregelt . Sie beträgt für die allgemeine •

Erwerbsteuer protokollierter Firmen mindestens 1 T8 vom Tausend

des Heinvermögens des Unternehmens einschließlich des sonsti -r

gen dem Unternehmen dienenden Vermögens des Inhabers , der

Teilhaber und stillen Gesellschafter und ihrer im gleichen

Haushalt lebenden Familienmitglieder , keinesfalls aber weniger

als 420 S . Auch für die Körperschaftssteuer wurde neben der

durch das Personalsteuergesetz festgesetzten Mindeststeuer,

die vom Anlagekapital bezw . von der Summe der Jahresnetto-

prämien zu errechnen ist , ein Mindestbetrag von 420 S fest¬

gesetzt.
’ * ~ 1 ' *J1 :

Mit Verordnung der Bundesregierung vom 29 . April
~ . • *U,

1926 , B . G. B1 . Nr . 108 , wurde verordnet , daß ' vom 1 . Juli 1926,.

bezw . in Fällen , wo der Beginn des Geschäftsjahres in die .

zweite Hälfte des Kalenderjahres 1926 fällt , von diesem

späteren Zeitpunkte angefangen , die Bücher , Rechnungen und

sonstige Aufsehreibungen , soweit sie bisher in Kronen geführt

werden mußten , in Schillingen zu führen sind . Biese Verpflich¬

tung trifft u . a . die zur öffentlichen Rechnungslegung ver¬

pflichteten Körperschaften und Personen , die durch das allge¬

meine Handelsgesetz zur Führung von I-Iandelsbüchern verpflich¬

tet sind.

Das Goldbilanzengesetz hat mit dem Gesetze vom



' ' O' Juni 192G ’ B - G-B1 - Nr - 164 , eine Novellierung erfahren.

K) BiflhetungSHeset z.

Durch das Bundesgesetz vom 28 . Juli 1925 , B . D.

Bl . Ni . 278 , wurde das Einhehungsgesetz vom Jahre 1921 haupt-

sachlich in Folgendem abgeändert : Als Voreinzahlungsgebühr

hSt dl ® letzte>  dem Steuerpflichtigen zur Selbstzahlung vor¬

geschriebene .Jahressteuer samt den zuletzt vorgeschriebenen

Zuschlägen der zuechlagsberechtigten Körperschaften zu gelten

b 1 ) . Der Zinsfuß der Verzugszinsen ist durch den Bundes-

mmister für Finanzen jeweils durch Verordnungen zu bestimmen,

die an die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates •

gebunden ist . Die Grenzen des Zinsfußes sind mit 1/2 - 1 1/2

vom Hundert für den Kalendermonat durch das Gesetz festgelegt.

Die Verzugszinsenpflicht wurde auf Grund dieses

Gesetzes auch auf die Zuschläge ausgedehnt und bei Verzögerung

in der Abfuhr der im Abzugswege einzuhebenden Bundessteuern

und bei nicht rechtzeitiger Entrichtung von Steuerstrafen der

Beginn der Verzugszinsenpflicht mit dem auf den Abfuhrtermin

oder die Fälligkeit folgenden Tage festgesetzt.

Die Mahngebühr beträgt 1 vom Hundert des Bück-

standes jedoch mindestens 50 g . Mit Verordnung des Bundesminis¬

teriums für Finanzen vom 1 . Oktober 1925 , B . G. B1 . Nr . 374

wurden die Verzugszinsen mit 1 vom Hundert für den Kalender-

iflonat lestgesetzt . Nach der Durchführungsverordnung des Bundes¬

ministeriums für Finanzen vom 1 , Oktober 1925 , B . G. Bl . Nr 375

zum Einhebungsgesetz vom Jahre 1925 sind Verzugszinsen nur dann

aufzurechnen , wenn die Jahresschuldigkeit an allen direkten

Bundessteuern , die bei einem Steueramt in Vorsohreibung stehen,

zusammen einschließlich der Zuschläge den Betrag von 100 S



übersteigen . Die Vergütungszinsen sind in dieser Verordnung

mit Y2  vom Hundert für den Kalendermonat fest gesetzt . Durch die

zu § 20 des Einhebungsgesetzes gegebenen Erläuterungen ist

einer wiederholten Aufrechnung von Mahngebühren von einem Eücfe

soande dadurch vorgebeugt,daß die neuerliche Mahngebühr nur vom

neuen vollstreckbaren HückStande zu berechnen ist.

Das Einhebungsgesetz vom Jahre 1925 wurde mit Verordnung

des Bundesministeriums für Finanzen vom 1. Oktober 1925 wieder-

ver 1aut bar t . (B. Gr. Bl *Kr #373 ) .

Der Zinsfuß der Verzugszinsen von Gebühren,direkten

Steuern,Verbrauchssteuern des Bundes und diese Steuern betref¬

fenden Strafen wurde mit Verordnung des Bundesministeriums

für Hinanzen vom 30 . Juli 1926,B . G-. B1. Hr . 217 , vom l . juli 1926

angefangen mit 0 *85 vom Hundert für den Kalendermonat festge¬
setzt.

*lj  Gebarungsergebnisse,
Der Gfesamt empfang der von der Gemeinde eingehobenen Bundes

steuern samt Zuschlägen und Hebengebühren war in den Jahren

1923 bis 1928 folgender :

1923 . S 112,566 . 031 1926 . . . . S 216,210 . 439

1924 . " 20 ^ ,186 . 173 1927. . . . » 207,980 . 776

1925 . " 179,403 . 700 1928 . » 226,601 . 807.

Vom Gesamterträge entfielen auf ;

Bund :

1923 . S 96,661 . 914 1926 . . . . S 198,900 . 555

1924 . ». 184,286 . 280 1927 . " 191,641 . 427

1925 . "166,570 . 078 1928 *. . . ”200,267 . 321



Land Wien:

** / r\

1923 . . . S 542 . 392 1926 . . . . . . . . . S minus 531

1924 . . « 105 . 947 1927 . " minus 14 . 356

1925 " 42 . 665 1928. 3269

Gemeinde Wien:

1923 . . S 3,852 . 667

1924 . " 2,397 *710

1925 . « 141 . 063

1926 . S 57 . 392

1927 . R minus 136 . 883

1928 . " 42 . 761

Land Hiederösterreich:

1923 . . S 38 . 000

1924 . . "

1925.

3 . 142

25 . 133

1926 . . . . . . S 39 . 857

1927 . n minus 181

1928 . . . 15minus 40

Kammer für Hände 1 , Gewe r be u . I ndus t r ie.

1923 . . . . . . S 4,775 . 933 1926 . . S 1,743 . 344

1924 . " 5,510 . 838 ■ 1927 . " 1,544 . 149

1925 . " 1,160 . 200 1928 . ”3,095 . 711

Hort bildungss chulf ^ ond:

1923 . . . . . . S 5,570 . 521 1926 . S 5,898 . 063

1924 . . . . 51 4,182 . 898 1927 . . . " 4,952 . 936

1925 . 4,540 . 953 1928 . . . . . . . . . . " 77130 . 699

Wiener Krankenanstaltsfonds:

1923 . . . S 1,124 . 458 1926 . S 3,675 . 018

1924 . ? 5,699 . 318 1927 . " 3,194 . 532

1925 . . . 2,302 . 651 1928 . " 4,004 . 177.

Außerdem wurden kleinere Beträge für die Gewö lbewachkommis

sion und das Gremium der Wiener Kaufmannschaft verrechnet.

Die Beiträge für die Gewölbewachkommission werden vom Jahre

1924 an und die besonderen Beiträge zur Erhaltung genossen¬

schaftlicher kaufmännischer Hortbildungsschulen des Gremiums
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dê Wienex  Kaufmanns chaft vom Jahre 1922 an nicht mehr eingeho-

Soferne solche Zahlungen verrechnet wurden,handelt es sich

uni eilige zahlte Bückstände.

von den einzelnen Steuergattungen sind folgende Be/träge

eingegangen:

Allgemeine Erwerbsteuer und Zuschläge.

Allg . Erwerb Steuer
samt Zuschlag.

Schilling

1923 . . . . . . 13,800 . 705
1924 . 12,893 . 850
19 * 5 . 34,335 . 682

Allg . Erwerbsteuer
samt Zuschläg.

Schilling

1926 . . . . 39,718 . 432
1927 . . 38,993 . 605
1928 . . . 47,114 . 251

Zuschläge d . Landes
u . d . Gemeinde Wien

Schilling

3,486 . 398
794 . 691

53 . 212

Zuschläge d . Landes
u . d . Gerneinde Wien

Schilling

minuSj 5,639
minush .51 . 164

45 . 500

X0&
Erwerbsteuefvon Hausier - u . Wandergewerben.

Erwerbsteuer von
Hausier - u . Wander¬

gewerben samt Zuschi.

1923 . . .
1924
1925 . . . . . . . .

Schilling

4071
13771
15334

Zuschläge zur Erwerbst.
von Hausier - u . Wanderge¬
werben

Schilling

51
4104

Erwerbsteuer von
Hausier u . Wanderge¬
werben s . Zuschi.

Schilling

1926 . . . . . . . _ 9820
1927 . 12227
1928 . 11066

Zuschläge zur Erwerbst.
von Hausier u . Wanderge¬

werben
Schilling

minus 16
* ’

Kö rpe rsohaft s st euer,

1923
1924
1925 • * * • •

Eö rpe rs ohaft sst.
samt Zuschläge

33,08a . 872
85,397 . 358
30,199 . 912

Zuschläge zur
Kö rpe r so hart s st.

580 . 924
130 . 173
125 . 208
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im Tantiemenabgabe gingen folgende Beträge ein :

Schilling

1 ^23 . 1,379 . 432

19 ^4 . 3,293 . 827

1925 . 3,913 . 346

Schilling

1926 . 3,181 . 517

1927 . . 2,824 . 868

1928 . 3,638 . 807 .

Verhältnismäßig kleinere Zahlungen sind an auf ge las senen

Bundessteuern geleistet worden . Es sind dies Zählungen für die

Grundsteuer des Bundes,für die Gebäudesteuern ( Hauszins - und

5‘> ige Steuer ) ,für die 1919 aufgelassene Besoldungssteuer von

höheren DienstbeZügen und die 1918 aufgelassene Kriegssteuer.

In der folgenden Aufstellung über die ^St euer ei ng äuge der "Son¬

stigen Bundesabgaben " sind diese Beträge eingerechnet . Hieher

zählen noch ; Gewerbeanmeldungstaxen,Pirmaprctokollierungsgebüh-

ren , Katasterevidenzhaltungsgebühren , Straf bet räge,Bankkommissions

kostenbeiträge u . a.

Sonstige Bundesabgaben.

Schilling

1923 . 351 . 315

1924 . . . 689 . 609

1925 . 884 . 082

An Verzugszinsen und an 2

folgende Zahlungen geleistet.

Schilling

1926 . 1,204 . 910

1927 . 437 . 612

1928 . . . . 481 . 523.

sverfahrungsgebühren wurden

Verzugszinsen zu den Davon Anteil
Bundessteuern 'und de - der Gemeinde

ren Zuschläge

1923 . 493 . 120 65 . 227

19 &4 . 4,242 . 348 316 . 467

1925 . 3,805 . 184 165 . 943





Jie ausschließlichen Bunde sab gaben.

c%

Das Abgabenteilungsgesetz bestimmt,welche Abgaben ausschließ

lieh dem Bunde zukommen . Dazu gehören : die Ein - und Ausfuhrzölle

samt den im Zollverfahren auf lauf enden Kosten und Gebühren,die

neben den Zöllen erhobenen Monopolabgaben,ferner die mit den Zöl¬

len erhobenen inneren Steuern und Steuerausgleiche,insoweit sie

nicht gemeinschaftliche Abgaben sind ; die Ausötir ab gaben mit Aus¬

schluß jener auf Holz ; die einmalige große Vermögensabgäbe,die

im Auzugswege erhobene Bentenst euer , die Tantiemenabgabe ; die bun-

desgesetzj .ich geregelten Stempel - und Be Gasgebühren und Taxen,

ferner die Patentgebühren,die Yerwahrungsgebühren,der Spielkarten

Stempel,die Bisenbahnverkehrssteuern ( Fahrkarten Steuer,Prachtst eu

er,Grepäcksteuer ) mit Ausnahme jener vom Yerkehr auf Kleinbahnen,

soweit er von der Bundesabgabe befreit ist,die Effekten - und

Valutenumsatzsteuer ; die Punzierungsgebühren ; die Zuckersteuer,de

Essigsäuresteuer,die Verbrauchsabgafefe für künstliche Süßstoffe,

u-ie Zündmit oeist euer , nie Monopole ; die Börsebesuchsabgabe;

die Maßen - -und frei schürf gebühren . Überdies sind in den Jah¬

ren 1924 und 1925 die Vermögenssteuer , vom 1 . April 1923

an die Bankenumsatzsteuer und vom 1 . April 1924 ^ an

die Bezugsrechtssteuer und die Syndikatssteuer ausschließli -

che Bundesabgaben .

Im Folgenden wird eine Übersicht über den Ertrag

der Bundesabgaben nach den Ausweisen des Rechnungshofes gegeben.
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Gleich den gemeinschaftlichen Bimdesabgahen ent¬

stammen auch die ausschließlichen Bundesabgaben überwiegend

von Wiener Steuerträgern . Die unten gegebene Übersicht über

den Ertrag der gesamten und der Detailnachweisungen über die

ausschließlichen Bundesabgaben läßt diese Tatsache ohneweiters
-»i

erkennen : die Gelder über die der Bund verfügt , stammen

überwiegend von den Steuerträgern Y/iens . Ertrag dey Bundesabga ¬
ben im ganzen : Direkte Verbrauchs-

Steuern Steuer
Jahr in Schilling

161,175 . 900 67,467 . 600

Umsatz¬
steuer

insgesamt
1925 dav . aus

insgesamt

Wien 9 8 >88 5 ’ 700 49 . 215 . 800
^ 1) 61*4 72*9

1924 . w. G-. Z• 185,715 *576J dav . aus Wien
io  67 f 5

275,087 -851 80,557 -284
56 , 850 . 840

70*4

1925

1926

insgesamt

dav . aus Wien

insgesamt

dav . aus Wien

insgesamt

1927 dav . aus Wien

insgesamt

1928 dav . aus Wien

285,452 . 595 85 -496 .097
Gr. Z. 182,015 -118 56,000 . 898

io  65 * 8 65 ’ 5

525,485 -515 89,595 *979
Gr. Z. 208,997 -619 58,185 -952

^  64 * 2 65 * 1

527,160 . 554 86,567 -741
G. Z. 205,958 -552 55,558 . 217

i  62 * 9 64 * 5

552,585 -546 90,677 -175
Gr. Z. 224,922 . 455 60,424 -514

65 *8 66 *6

G. Z . = Grundzahlen , $ = in Prozenten des Gesamtertrages

aller Bundesländer . Bei der Berechnung der perzentuellen An¬

teile für Wien , wurden die Gesamtsummen nur derjenigen Abga¬

ben zugrundegelegt , von denen eine örtliche Aufteilung möglich

104,742 .100
85 , 511 -100

81 *4

258 , 860 . 258
174,594 -548

75 ' 0

226,495 -985
154,750 . 670

68*5

250 , 101 . 828
155,705 -725

67f 7

240,855 -760
165,580 . 294

67 !8

255,292 . 508
170 , 858 . 862

67*5

ist.



in Schilling

Jahr
Eisenbahn - 'llaxen >
Verkehrs - Stempel,
Steuer

ZölleRechts*
gebühren

insges . 89 , 861 »500 69 ?818 «800 102,144 *700
1925  dav . aus O- Z. 69,390 . 600 54,994 - 400 82,916 . 600

2 78 ' 8 81 ' 2Wien $ 77

4,109msges.
1924 G. Z. 5,764

dav . aus
Wien $ 91

xnsges 2,251

1925 dav . aus G-. Z. 1,295
Wien 58

insges . 2,119

1926 dav . aus G-. Z. 1,500

Wien

msges

70

1,897

1927 dav . aus G-. Z. 1,558
Wien

°/o

insges

70

2,715

1928 dav . aus Gr. Z. 1,804
Wien * 66

792 76,746 - 377 138,681 -969
022 49,784 - 696 112,343 - 596

6 64 ’9 81 ' 0

510 94,471 - 785 196,521 - 720

789 54,876 - 556 158,911 - 539
0 58 ' 1 81 ' 0

764 102,100 -708 211,365 -313

793 54,347 - 244 171,051 - 509

8 53 ’2 80 ' 9

Zusammen

595,210 . 600
440 , 712 . 200

74 ' 0

813,823 - 511
582,833 - 278

71 ' 6

890 , 667 - 688

607,828 - 570
68 ' 2

960,566 -907

649 -788 . 822

67 *6

575 122,703 - 887 237,568 - 526 1,016,534 -043

800 69,751 - 683 192,395 -746 688,343 -292

6 56 *8 81 ' 0 67 ' 7

177 119,829 - 211 260,041 -079 1079,140 - 496

793 65,676 -335 208,978 . 136 732,664 -873

5 54 ' 8 80 ' 3 67 ' 9

G. Z. = Grundzahlen , = in Prozenten des Gesamtertrages aller

Bundesländer . Bei der Berechnung der perzentuellen Anteile

für Wien , wurden die Gesamtsummen nur derjenigen Abgaben zu¬

grundegelegt , von denen eine örtliche Aufteilung möglich ist.

/



K. Organisatorisches.

Die Reform und innere Ausgestaltung des Rechnungs

amtes wurde im Berichtsabschnitt fortgesetzt , ( siehe Verwal¬

tungsbericht 1919/1922)

Im zentralen Rechnungsdienste wurden die Rech¬

nungsabteilungen A und B zur "Zentral - Rechnungs - Abteilung”

vereinigt.

Die Stelle IIIc für Verpflegskostenverrechnung

wurde im März 1924 ausgeschieden und mit Rücksicht auf die

Besonderheit dieses Verrechnungszweiges eine eigene "Abtei¬

lung für Verpflegskostenverrechnung ” geschaffen.

Im Jänner 1925 wurden alle nicht zur eigentli¬

chen Buchführung gehörigen G-eschäfte der "Hauptverrechnung”

an eine neuerrichtete "Fachrechnungsabteilung Ile ” abgegeben#

Im Juli 1925 wurden die Geschäfte der Stelle IIc der Zentral-

Rechnungs - Abteilung d . i . die Einhebung und Verrechnung der

Körperschaftssteuer , Rentensteuer im Wege des Abzuges , Tanti¬

emenabgabe , Fürsorgeabgabe und Konzessionsabgabe von zur

Öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen

und der Ges . m. b . H. einer neuerrichteten "Rechnungsabteilung

IIc ” zugewiesen . Die Stelle Illb der Zentral - Rechnungs - Abtei

lung wurde ab 1 . Jänner 1926 aufgelassen . Die von dieser Stelle

besorgte Mündelgelderverrechnung wurde von den Bezirks - Jugend¬

ämtern übernommen.

Seit 1 . Jänner 1926 besteht für die zentrale

Liquidierung der Erhaltungsbeiträge , die von diesem Zeitpunkte

an in ganz Wien im Wege der Postsparkassa ausgezahlt wurden,

in der Zentral - Rechnungs - Abteilung eine eigene Stelle f die

später die Bezeichnung "Stelle IIIc ” der Zentral - Rechnungs-



Abteilung erhielt#

*: 9 a

In der Zent ral - Rechnungsabt eilung wurde mit

1 . Juni 1927 eine neue Stelle geschaffen , die die Bezeichnung

”Zentral - Rechnungsabteilung , Stelle für Interims - und De-

positengebarung " führt * Sie hat folgende Geschäfte zu besorgen:

1 #) Die Führung des Verteilungskontos#

2 . ) Die Verrechnung der Depositen , Fundgegenstände,Kautionen und Haftbriefe#

3 #) Die Verrechnung der gesamten Interimsgebarung
(Interimsgebarung der eigenen Gelder der Gemeinde
Wien und die Interimsgebarung für Rechnung des Blindes)

Im Juni 1927 wurde aus der Zentral - Rechnungs-

Abteilung , Stelle Ha , der Anlehensdienst ( Überprüfung der

einlangenden fälligen Koupons und Wertpapiere , Ausfertigung

der Abstattungsbelege für die systematische Verrechnung u.

s •w*) an den Kassendienst abgegeben (Anlehensabteilung der

städtischen Hauptkassa ) und die Buchungsgeschäfte der Stelle

lila angegliedert ( Stelle Ha , lila der Zentral - Rechnungs-

abteilung ) «
*

Mit 10 . Dezember 1928 wurde bei der Zentral-

Rechnungs - Abteilung eine neue Stelle geschaffen , die die

Bezeichnung nZentral - Rechnungs - Abteilung , Giro - und Saldie¬

rungsstelle ” führt . Sie hat folgende Geschäfte zu besorgen:

1 . ) Die Führung des Hauptgegentagebuches und
die zentrale Verrechnung der Bezirksge¬
barung.

2 . ) Den bargeldlosen Verkehr und die Führung
der Bank - Postsparkassa - , Chok- und Valuten¬
bücher ( Geschäftskreis der bisherigen
Girostelle ) .

3 ») Den Kontokorrent - Saldierungsverkehr mit
den Rechnungsabteilungen aller magistra¬
tischen Bezirksämter , der Rechnungsabtei¬
lung IIc , den städtischen Unternehmungen
uni den fremden Kontoinhabern ( Teil des
Geschäftsumfanges der bisherigen Konto¬
korrentstelle ) .



4 «) Die Führung des Verbotsbuches.

Die Kontokorrentverrechnung mit den Betrieben

(restlicher Teil des Geschäftsumfanges der bisherigen Konto—

korrentstelle ) erfolgt bei den Verwaltungsgruppen III - VII

in der Rechnungsstelle Ha , lila bezw . in der Rechnungsstelle

I , IV - VIII der Zentral - Rechnungsabteilung.

Die bisher bestandene Girostelle und die

Kontokorrentsteile der Zentral - Rechnungs - Abteilung wurden

mit dem gleichen Zeitpunkte aufgelassen.

Anfangs 1925 wurde die Fachrechnungsabteilung

IV für Sozialversicherung , Arbeitsvermittlung und Invaliden¬

fürsorge errichtet . Mit Ende April 1923 wurde die Fachrech¬

nungsabteilung Ile für Luxuswarenabgabe zugleich mit dieser

Gemeindeabgabe aufgelassen*

In der 2 . Hälfte 1923 und im Verlaufe der

folgenden Jahre wurde der Faehrechnungsdienst der Verwaltungs

gruppe I völlig umgestaltet . Die Liquidierung der Monatsbe¬

züge wurde zentralisiert . Durch Einführung der maschinellen

Arbeitsweise wurde die Arbeit wesentlich vereinfacht . Das

Berechnungspersonal konnte auf die Hälfte herabgesetzt

werden . An Stelle der bisherigen Fachrechnungsabteilungen

la/l,  Ia/2 , Ib/1 Ib/2 , Ic/1  und Ic/2 sind folgende Abtei¬

lungen getreten:

Fachrechnungsabteilung I Allgemeine Angelegenheiten,

w

n

tt

Ia Anweisung der Angestelltenbezüge,
Ib Anweisung der Lehrergehalte,
Ic Anweisung der Ruhe - u . Versorgungs—

genüsse.

Ende Mai 1924 wurde der Fachrechnungsabtei

lung VII die Betriebsbuchhaltung "Veröffentlichungen der

Gemeinde Wien " angeschlossen.



Durch die im März 1924 vorgenommene Verselb¬

ständigung der Stelle IIIc (Verpflegskosten ) wurde die "bisher

bestandene Dachrechnungsabteilung III c aufgelassen.

Wie bereits beim zentralen Bechnungsdienst

erwähnt wurde , ist im Jänner 1925 die Fachrechnungsabteilung

II e errichtet worden , der die Zusammenfassung der dezentral

verrechneten Gebarung zum Zwecke der Überleitung in die zen¬

tral verrechnete Gebarung und die Rechnungslegung über die

Bundessteuern obliegt.

Die Fachrechnungsabteilung V hat durch Er¬

richtung einer Betriebsbuchhaltung " Straßen - und Brückenwesen"

ab 1 . Jänner 1925 eine Verringerung ihres Geschäftsumfanges

erfahren . Beide Abteilungen wurden einem gemeinsamen Leiter

unterstellt.

Die Fachrechnungsabteilung lila wurde durch

Angliederung der neu aufgestellten Betriebsbuchhaltung:

"Magistratsabteilung 7 - Betriebsbuchhaltung Kindergärten,

Horte , Sommererholungsstätten , Spiel - und Eislaufplatze,

Frauenberufsschulen " erweitert.

Infolge Übernahme der Angelegenheiten : Arbeits¬

nachweis , Dienstvermittlung , Arbeitslosenversicherung , Unfall¬

fürsorge für städtische Bedienstete und Berufsberatungsamt

aus dem Wirkungsbereiche der Verwaltungsgruppe IV in jener

der Verwaltungsgruppe III wurde zufolge Erlaß der Magistrats-

Direktion vom 25 . Februar 1928 die Bezeichnung der bisherigen

Fachrechnungsabteilung IV in Fachrechnungsabteilung III d

abgeändert . Die kamerale Verrechnung der in der Verwaltungs¬

gruppe IV noch verbliebenen Angelegenheiten der Kleingarten-

förderung wurde der Betriebsbuchhaltung Yfohnungs - und Sied-



lungswesen " zugewiesen.

/tj Die Betricbsbuchhaltungen .-
Mitte Dezember 1923 wurden die Dienstvorschriften

. - - !
für die Betriebsbuchhaltungen erlassen , die die allgemeinen i

■1
Bestimmungen der Rechnungs - und Kassenordnung für diesen Ge¬

schäftszweig näher ausführen und die Stellung der Betriebsbuch-

haltungen innerhalb der Betriebe einheitlich festlegen . Die
I I

Organisationsform der Betriebsbuchhaltungen erobert sich immer

weitere Gebiete des Verrechnungswesens , was in der ständigen

Vermehrung der Betriebsbuchhaltungen zum Ausdruck kommt . Ab

1 . Jänner 1923 nahm die Betriebsbuchhaltung " HäuserVerwaltung"

ihre Tätigkeit auf , am 1 . Jänner 1924 folgte die Betriebsbuch¬

haltung " Kanalisationswesen " ; im Jahre 1924 wurde die Einbe¬

ziehung des Schulwesens und der Straßen - , Brücken - und Wasser¬

bauten in die Verrechnungsmethode der Betriebsbuchhaltungen

in Angriff genommen.

Die errichtete Betriebsbuchhaltung " Straßen - und

Brückenwesen " begann ihre Wirksamkeit mit 1 . Jänner 1925.

Dagegen wurden Betriebsbuchhaltungen von geringem Umfang aus

Gründen der Personalersparnis größeren Abteilungen der gleichen

Verwaltungsgruppe angeschlossen , so die Betriebsbuchhaltung

"Rathauskeller " der Betriebsbuchhaltung "Häuserverwaltung"

und die Betriebsbuchhaltung "Veröffentlichungen der Gemeinde

Wien " der Fachrechnungsabteilung VII . Mit 1 . Jänner 1926 wurden

I

die Betriebsbuchhaltung "Häuserverwaltung " zugleich mit der

Magistrats - Abteilung 46  aufgelassen und der Rechnungs dienst jj
auf die Betriebsbuchhaltung "Wohnhäuser " und auf die Betriebs-

:

buchhaltung "Amts - und Schulhäuser " aufgeteilt . Die Betriebs-
■

buchhaltung "Wohnhäuser " wurde der Magistrats - Abteilung 17

angeschlossen , die Betriebsbuchhaltung "Amts - und Schulhäuser " !



der Magistrats - Abteilung 45 ; doch wird die Betriebsbuchhaltung

•Amts - und Schulhäuser »» aus Gründen der Personalersparnis nicht

als selbständige Abteilung geführt.

Pie betriebsmäßige Verrechnung der Gebarung der

am 18 . August 1927 neu geschaffenen »»Wiener Gemeindewache »»

wurde zufolge M. D. Erlaß vom 30 . Juli 1927 der Betriebsbuch¬

haltung »»Feuerlöschwesen ” angegliedert.

Mit 1 . Jänner 1927 wurde die betriebsmäßige

Verrechnung der vier Verwaltungszweige des städtischen Jugend¬

amtes : Kindergärten , Horte , Sommererholungsstätten , Spiel-

und Eislaufplätze , Frauenberufsschulen zugewiesen . Diese Be¬

triebsbuchhaltung wurde der Fachrechnungsabteilung III a unter

gemeinsamen Leitung angegliedert.

Die Betriebsbuchhaltung »»Wohnungs - und Siedlungs¬

wesen ” wurde erweitert ; zufolge Erlaß der Magistrats - Direktion

vom 25 . Februar 1928 wurde die kamerale Verrechnung der nach

Auflassung der Fachrechnungsabteilung IV noch in der Verwal-

tungsgruppe IV verbliebenen Angelegenheiten der Kleingarten-

fördexung übertragen.

Die Bezeichnung der Betriebsbuchhaltung ”Magi-

stiats - Abteilung 52 - Betriebsbuchhaltung Feuerwehr ” wurde in

»’Betriebsbuchhaltung Feuerwehr ” abgeändert und diese unmittel¬

bar dem Feuerwehrkommando unterstellt , da zufolge St . S .B . vom

7 . Februar 1928 , die bisher der Magistrats - Abteilung 52 unter¬

stellte Feuerwehr der Stadt Wien zu einem selbständigen Amte

gemacht und unmittelbar dem amtsführenden Stadtrat der Ver¬

waltungsgruppe VII unterstellt wurde.

Die der »»Magistrats - Abteilung 44 - Betiiebsbuch-

haltung Wirtschaftsamt ” angegliedert gewesenen Betriebsbuch¬

haltungen '»Amts - und Schulhäuser ” mri n^j-uciuber uncl " Shhulwesen ” wurden



I

zufolge Erlaß der Magistrats - Eirektion vom 17 . Bezember 1928

unter der Bezeichnung "Magistrats - Abteilung 45 - Amts - und Schul

häuser " "Betriebsbuchhaltung Schulwesen " unter selbständige

Leitung gestellt.

Bie Betriebsbuchhaltung "Rathauskeller " die

ebenfalls der Magistrats - Abteilung 44 ~Betriebsbuchhaltung

Wirtschaftsamt " angegliedert war , hörte zu bestehen auf , da

mit 51 . Oktober 1928 die gesamte Weinwirtschaft samt allem

Inventar dem Pächter des Kellers käuflich überlassen wurde

(G-. R .B . vom 9 . XI . 1928 ) .

Ja Bie Rechnungs- und ffachrechnungsabteilungen
der magistratischen Bezirksämter.

Im organischen Aufbau der Rechnungsabteilungen

in den Bezirken hat sich nichts geändert . Burch die Ein¬

führung des Kartotheksystems wurde die Abwicklung der Ge¬

schäfte und des Parteienverkehres zeitsparender und für die

Parteien bequemer gestaltet . Bei der Bundessteuerverrechnung

wurde ab 1 . Jänner 1926 das Kartotheksystem eingeführt . Bas

neue System erleichtert die Unterbringung des Arbeitsmateri¬

ales ; es kann in Reichweite des Beamten aufgestellt werden.

Es erspart Arbeitszeit und Raum . Ber Raumgewinn ermöglichte

die Auflassung der Schalter für die Parteien , ihnen ist

nunmehr der Zutritt zu den einzelnen Arbeitsplätzen frei¬

gegeben . Ber Verkehr zwischen Amt und Parteien wird dadurch

wesentlich leichter und zeitgemäßer gestaltet . Zur Umschrei¬

bung - der bisherigen Kontoblätter auf die neuen Kartothek¬

blätter wurden vorübergehend 100 arbeitslose Bankbeamte

eingestellt.

Bas Rechnungsamt umfaßte am Beginn der Berichts-



periode 85 Abteilungen mit einem Personalstand von 1 . 215

Personen.

Per Personalstand des Rechnungsamtes ist infolge

natürlichen Abbaues durch Ableben und Pensionierungen Ende

1928 bis auf 938 Personen gesunken.

*

L-  Pas Kontrollamt.
- ——. .'—

. B - I
![ ‘

Pas Kontrollamt hat die gesamte Gebarung der
9 -)

Gemeinde Wien einschließlich ihrer Unternehmungen sowie
.

jener Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ge-
...

.

mischtwirtschaftliche Unternehmungen ) , an denen die Gemeinde

Wien in erheblicherem Maße beteiligt ist , gemäß § 73 her

Verfassung der Bundeshauptstadt Wien und der mit Gemeinde¬

ratsbeschluß vom 30 . Juni 1920 , Pr . Z . 12,220/1920 , genehmigt ® .

Geschäftsordnung für das Kontrollamt in formeller , organi¬

satorischer , sachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu

überprüfen.

Pas Kontrollamt übt seine Gebarungsprüfung
II i

generell und laufend im nachhinein , also unmittelbar nach
.

dem Entstehen der Geschäftsfälle an Ort und Stelle aus und

beschränkt sich daher nicht bloß auf eine fakultative,

stichprobenweise Kontrolle . Für die Ausübung dieser Kontroll-

tätigkeit ist naturgemäß die Prüfung an Ort und Stelle ins¬

besondere bei Yerwaltungsgebieten mit vorwiegend wirtschaft¬

lichen Aufgaben unerläßlich , da nur sie das Eindringen der

Kontrolle in alle Wirtschaftsvorgänge ermöglicht . Eine

derartige Prüfung bietet auch den Yorteil , Zweifelsfragen

und Meinungsverschiedenheiten in mündlichen Yerhandlungen

leicht bereinigen zu können und hiedurch einen umfangreichen

J



Schriftenwechsel zu vermeiden . Auf diese Weise erscheint

sowohl der Materie seihst als auch der Geschäftsführung der

Dienst - und Betriebsstellen und des Kontrollamtes am zweck¬

mäßigsten gedient.

Da , wie erwähnt , die Kontrolle laufend ausge-

ubt wird , Dringt sie die ständige Fühlungnahme des Kontroll¬

organes mit dem Kontrollohjekt mit sich und erhöht dadurch

die Wirksamkeit der Kontrolle und damit den Wert der Prü¬

fungsergehnisse .

Zur tunlichsten Vereinfachung des Geschäftsgan-
.

ges stellt das Kontrollamt im allgemeinen nur dann schrift¬

liche Anträge , wenn es sich um Wahrnehmungen von grundsätz¬

licher Bedeutung handelt . Alle übrigen anläßlich der Aus¬

übung der laufenden Kontrolle festgestellten Mängel werden

in der Regel im Wege von mündlichen Aussprachen mit den

zuständigen Dienststellen bereinigt . Hiebei soll nicht un-

erwähnt bleiben , daß sich dieser Vorgang praktisch bewährt

hat und daß die meisten Dienststellen den Intentionen des

Kontrollamtes derartiges Verständnis entgegengebracht haben,

daß fast allen mündlichen Anregungen des Kontrollamtes

Rechnung getragen wurde . Ebenso wurde auch dem überwiegenden
:

Teil der schriftlichen Anträge entsprochen , deren Erledigung
auf / °

sich naturgemäß ofty ~einen größeren Zeitraum erstreckt . Es

bestand daher für das Kontrollamt bisher noch nicht die

Notwendigkeit , zur Bereinigung einer Angelegenheit den im

§ 73 , Absatz 4 , der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien

vorgesehenen Weg an den Ausschuß für die FinanzVerwaltung
e

zu beschreiten.

Das Kontrollamt sieht seine Hauptaufgabe in der
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Ausübung der Wirtschaftskontrolle , also in der ständigen Über¬

prüfung , ol sieb die Gebarungen der Gemeinde Wien im Rahmen

der bestehenden Vorschriften nach den Grundsätzen der Wirtschaft

lichkeit , Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit vollziehen . Durch die

dem Kontrollamt obliegende Crganisationskontrolle ist es als

zentrale Kontrollstelle auch in der Lage versetzt , die mit den

obigen Grundsätzen in Widerspruch stehenden Mängel und Lücken

in der Organisation des Verwaltung 3- und Betriebsapparates

der Hoheits - , Betriebs - und Unternehmungsverwaltung aufzudecken

und Fehlorganisationen hintanzuhalten . Um bei Organisations¬

änderungen rechtzeitig eingreifen zu können , sind dem Kontroll-

amt alle von den Dienststellen geplanten Organisationsmaßnahmen

vor ihrer Durchführung zur Begutachtung vorzulegen.

Die wirksame Ausübung einer unabhängigen Kontrol¬

le setzt das Bestehen eines bereits entsprechend eingerichteten

Wirtschaftskörpers voraus , der auf die Grundzüge einer ordnungs¬

mäßigen Kontrolle eingestellt ist und. bloß des konsequenten

weiteren organisatorischen Ausbaues bedarf . Rach der Durch¬

führung der Verwaltungsreform der Gemeinde Wien im Jahre 1920

wurde diese Vorbedingung vornehmlich durch die grundsätzliche

Reformierung des Rechnungs - und Kassenwesens geschaffen . Das

mit dieser Reform betraute Studienbüro , dem auch die Vorarbeiten

für die Schaffung des Kontrollamtes oblagen , arbeitete die

Reformvorschläge selbständig derart aus , daß die Aufstellung

des Kontrollamtes nur mehr die zwangsläufige Schlußetappe der

Neuorganisation bedeutete . Hiedurch war es auch möglich , das

Kontrollamt mitten im laufenden Verwaltungs - und Geschäftsbe¬

trieb in den Organismus der Gemeindewirtschaft einzugliedern,

ohne daß auch nur vorübergehend Störungen ausgelöst wurden.
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Auf der Basis der ersten Beformarbeiten im

Geriete des Verrechnungswesens mußte sofort daran geschritten

werden , systematisch die vor allem wünschenswerte einheitliche

organisatorische Regelung der Wirtschaftsführung anzubahnen

und im Wege von entsprechenden Dienstvorschriften konsequent

weiter auszübauen . Durch die organisatorische Maßnahme der

Schaffung von städtischen Betrieben und betriebsmäßig geführten

Verwaltungszweigen im Sinne der Gemeindeverfassung begünstigt,

konnte der Übergang von der kameralistischen zur kaufmännischen

Verrechnung dieser Zweige vollzogen werden , der im Laufe der
So wurden beispielsweise im Jahre 1928

Jahre weitestgehend ausgebaut wurde eg ejawäsfcig rses äas» =d »3a ftt

nur mehr der Personalaufwand - soweit er nicht innerhalb der

Betriebe und betriebsmäßig geführten Verwaltungszweige nach

den Grundsätzen der doppelten Buchhaltung erfaßt wird ferner

die Finanzgebarung (Abgaben , Steuern sowie Gemeindeschuld ) ,

dann einzelne Verwaltungszweige des Fürsorgewesens sowie ver¬

einzelte Aufwandzweige anderer Verwaltungsgruppen nach dem

kameralistischen Rechnungsstil verrechnet.

Zur Erfassung der Gebarungen der Hoheits - und

Betriebsverwaltung werden also der kameralistische und der

doppische Rechnungsstil verwendet . Um nun im Rechnungsabschluß

auch die Ergebnisse der kaufmännischen Buchführung dem Vor¬

anschlag gegenüberstellen zu können , ist es erforderlich,

die für den Vergleich mit dem Voranschlag nicht in Betracht

kommenden kreditunwirksamen Verbrauchs Ziffern der doppelten'

Buchhaltung auszusch/alten . Die kameralistische Darstellung

der budgetkreditwirksamen Gebarungen der Betriebe und be¬

triebsmäßig geführten Verwaltungs zweige wird daher rechnungs¬

mäßig aus der doppischen Verrechnung entwickelt . Als Hilfs¬

mittel zur laufenden Überwachung der Belastung der Budget-



kredite wurden die an späterer Stelle "besprochenen Kredit¬

evidenzen eingeführt ..

Die Organisation des Rechnungsdienstes wurde

in der Weise durchgeführt , daß Fachrechnungsahteilungen , die

den administrativen Rechnungshilfsdienst zu versehen haben,
eine zentrale

und/Rechnungs abteilung » , die ' den liquidierungs - und Buch-

führungsdienst zu besorgen hat, : , für den kameralistiSch

verrechneten Teil der Aufwandwirtsohaft eingerichtet wurden.

Für die kaufmännisch geführten Verwaltungszweige (Betriebe

und betriebsmäßig geführte Verwaltungszweige ) wurden Betriebs-

buchhaltungen geschaffen , die die Agenden der Fachrechnungs-

abteilungen und der Rechnungsabteilungen in sich vereinigen

und den Betrieben und betriebsmäßig geführten Verwaltungs-
*

zweigen angegliedert sind . Mit diesem organisatorischen Ausbau

ging nach Festlegung des Wirkungsbereiches des Rechnungsamtes

die Reorganisation des Kassendienstes Hand in Hand , die auf

die vollständige Trennung der Kassengeschäfte von der .Buch¬

führung und Rechnungslegung abzielte . Hieher gehört zum Bei¬

spiel die Entlastung des Kassendienstes durch die Überleitung

des größten Teiles der Wertpapiere und sonstigen Wertbestände

in bankmäßige Verwahrung , ferner die Zentralisierung der

Bankgebarung durch die Errichtung einer eigenen Girostelle,

die Ausgestaltung und Belebung des bargeldlosen Zahlungs¬

verkehres und nicht zuletzt die Einführung des Kontokorrent¬

verkehres innerhalb sämtlicher städtischen Kassen - und Ver¬

rechnungsstellen . Durch diese Neuorganisation des Rechnungs¬

und Kassendienstes wurde gleichzeitig auch die zwangsläufige

tägliche Abbuchung der Geschäftsfälle gewährleistet.

Die allgemeine Reorganisation des Rechnungs-

und Kassendienstes erstreckte sich in weiterer Folge auch auf
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die magistratischen Bezirksämter , hei denen gleichfalls eine

organisatorische Trennung nach Rechnungs - und Kassendienst

und innerhalb des Rechnungsdienstes , in derselben Weise wie

bei den zentralen Stellen , eine Trennung nach Rachrechnungs-

und Rechnungsagenden durchgeführt wurde.

Die . Zusammenfassung all dieser Maßnahmen er¬

folgte in einer eigenen "Rechnungs - und Kassenordnung " , die

auch einheitliche Richtlinien für,die rechnungsmäßige Be¬

handlung der Inventar - und Materialgebarung , der Gebarung mit

den Anlehen , Depositen , Ronden und Kautionen , für den Steuer¬

dienst usw . schuf.

In weiterer Entwicklung wurden sodann für den

Geschäftsbetrieb der Betriebe und betriebsmäßig geführten

Verwaltungszweige eigene Vorschriften erlassen , die den Dienst j

des personales , den Einkauf , die Lagerung sowie die Verteilung

des Materials , den Abverkauf des Altmaterials usw . regeln.

Alle diese angeführten organisatorischen Maß¬

nahmen kamen über Anregung oder unter maßgebender Mitwirkung

des Kontrollamtes zur Durchführung.

In Ausübung seiner Kontrolltätigkeit wirkt
r

ferner das Kontrollamt auch ständig bei den Kassenskontrie-
a

rungen mit und wendet naturgemäß ein besonderes Augenmerk auch

der Kontrolle der Inventar - und Materialgebarung zu . Diese vom
*

Kontrollamt planmäßig durchgeführten unvermuteten Überprüfungen

erstrecken sich außer auf die Bestandskontrolle auch auf die

Reststellung , ob im wirtschaftlichen Interesse der Gemeinde

für die Lagerung , Bevorrätigung , Instandhaltung und Sicherheit

die erforderliche Sorgfalt aufgewendet wird und ob durch

systematische Vereinheitlichung von Materialien und Drucksorten

(Normung ) Ersparnisse erzielt werden können . In diesem Zusammen-



hang sei noch erwähnt , daß sich auch die planmäßige Überprüfung

der Jahresinventuren im Gemeindehaushalt durch das Kontrollamt

"bewährt hat.

Ein weiteres Tätigkeitsgebiet des Kontrollamtes

stellt die laufende Überwachung der Budgetkreditgebarung der

Gemeinde Wien (Budgetkontrolle ) dar . Zur laufenden Bachweisung

der Belastung der Budgetkredite und zur Feststellung der zeit¬

gerechten Erwirkung von Zuschuß - , ßach - und Nachtragskrediten

wurden geeignete Kredit - und Bestellscheinevidenzen eingeführt

und alle Angelegenheiten der Kreditgebarung durch entsprechende

Vorschriften geregelt . Um die zwangsläufige Überwachung der

Einhaltung aller Bestimmungen über die Kreditgebarung zu er¬

möglichen , erwies sich der vom Kontrollamt angeregte Vorgang,

daß sämtliche Dienststücke über Kreditgenehmigungen nach ihrer

Bewilligung ihm zur Einsichtnahme zu übermitteln sind , als

zweckmäßig.

Zur Vereinheitlichung der Gebarungs - und Ver¬

rechnungspraxis trugen die unter maßgebender Mitwirkung des

Kontrollamtes erlassenen Vorschriften für die Veranschlagung,

Verrechnung und Rechnungslegung nicht unwesentlich bei . Biese

Bestimmungen nahmen vor allem auf die strenge Durchführung der

Bruttopräliminierung und der Bruttoverrechnung , der Trennung

des Personalaufwandes vom Sachaufwand und der getrennten Ver¬

rechnung der laufenden Ausgaben ( ordentliche Gebarung ) und der

wertvermehrenden Ausgaben , das ist der Investitionen und

Inventaranschaffungen ( außerordentliche Gebarung ) Bedacht . Um

die Wirtschaftsergebnisse richtig erfassen zu können , wurde

über Anregung des Kontrollamtes verfügt , daß alle Lieferungen

und Leistungen grundsätzlich in die Gebarung jenes Verwaltungs¬

jahres aufzunehmen sind , in dem sie vollzogen wurden.



Diese Vorschriften haben die Grundlage für die

noch zu erlassende Gemeindehaushaltsordnung zu bilden , in der

alle Bestimmungen für die Veranschlagung , die Gebarung , die

Verrechnung und Rechnungslegung in systematischer Weise zu

erfassen sind , um so die bestehenden Normen zu einer einheit¬

lichen Zentralvorschrift für den Vollzug der gesamten Gebarung

zu vereinigen.

Im Zuge der angeführten Bestrebungen des Kon-

trollamtes soll auch die Vereinfachung der Geschäftsgebarung

und die Mechanisierung des Verrechnungsgeschäftes durch moderne

Arbeitsmethoden und die Einstellung entsprechender Bürobehelfe

nicht unerwähnt bleiben . So wurde zürn Beispiel das Durchschrei¬

beverfahren für die Buchführung nahezu sämtlicher Betriebe

und betriebsmäßig geführter Verwaltungszweige und Unternehmungen

sowie das Karteisystem in der SteuerVerrechnung eingeführt.

Schließlich sei noch festgestellt , daß auch die in die Wege

geleitete Normung von Materialien , Werkzeugen , Drucksorten und

sonstigen Bedarfsartikeln schrittweise zur wirtschaftlichen

Auswirkung gelangt.
_

Bei den Unternehmungen mit eigener Rechtsper¬

sönlichkeit , an denen die Gemeinde Wien in erheblicherem

Maße beteiligt ist , wird vom Kontrollamt je nach dem Umfang der

finanziellen Beteiligung entweder die laufende Gebarungskon¬

trolle und die Bilanzkontrolle , oder nur die Bilanzkontrolle

ausgeübt . Die laufende Gebarungskontrolle wird bei den ge¬

mischtwirtschaftlichen Unternehmungen in der gleichen Art wie

in der städtischen Iloheits - , Betriebs - und Unternehmungsver¬

waltung durchgeführt.

jr
un

Das Kontrollamt hat auf Grund der im Jahre



1928 abgeänderten Bestimmung des nunmehrigen § 73 der Ver¬

fassung der Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 in der

Verfassung des Landesgesetzblattes für Wien Nr . 1A von 1928

alljährlich über wichtigere Wahrnehmungen im abgelaufenen Ge¬

schäftsjahre an den Gemeindenat zu berichten . Ein solcher

Bericht wurde erstmalig für das Jahr 1927 verfaßt . Die Berichte

des Kontrollamtes erscheinen in Bruck . Es sei daher auf sie

besonders verwiesen.

Im Jahre 1928 hat das Eontrollamt bei 78 magi¬

stratischen Stellen ( darunter bei 21 betriebführenden stellen ) ,

bei 6 städtischen Unternehmungen , bei den Anstalten mit eigenen

oi -atut ( Zentralsparkasse und Versicherungsanstalt ) und bei 15

Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (gemischtwirt¬

schaftliche Unternehmungen ) die laufende Kontrolle , bei 7

gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen die Bilanzkontrolle

aus geübt . Es hac dabei 359 Kassenkontrollen und 4-^4- Inventar—

und Materialkontrollen vorgenommen.
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